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Bundes-Gesetzblatt
des

Deutschen Bundes

No. 16.

(Nr. 628.) Gesetz, betreffend die Verfassung des Deutschen BundesEB. Vom 16. April 1871.
[Anm. MH: Redigierte Fassung vom 27.12.2022 bezüglich dem Kaiserweiheputsch vom 09.11.1918; nunmehr BVerf.,
vgl. dazu Abstimmung vom 10.12.1870 bezüglich der Weihe von Friedens- und Einigungswerk durch Kaiseramt.]

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser, König von Preußen verordnen hiermit im 

Namen des Deutschen BundesEB, nach erfolgter Zustimmung des BundesrathesEB und des 
ReichstagesHRR, was folgt:

§. 1.

An die Stelle der zwischen dem Norddeutschen BundeEB und den Großherzogthümern Baden und 
Hessen  vereinbarten  Verfassung  des Deutschen  BundesEB (Bundesgesetzbl.  vom  Jahre  1870 
S.     627.     ff.  ), so wie der mit den Königreichen Bayern und Württemberg über den Beitritt zu dieser 
Verfassung geschlossenen Verträge vom 23. und 25. November 1870. (Bundesgesetzbl. vom Jahre 
1871. S. 9. ff. und vom Jahre 1870. S. 654. ff.) tritt die beigefügte

Verfassungs-Urkunde für den Deutschen Bund.

§. 2.

Die  Bestimmungen  in  Artikel  80.  der in  §. 1. gedachten Verfassung des  Deutschen Bundes 
(Bundesgesetzbl.  vom  Jahre  1870. S. 647.),  unter  III. §. 8.  des  Vertrages  mit  Bayern vom  23. 
November 1870. (Bundesgesetzbl. vom Jahre 1871. S. 21. ff.) in Artikel 2. Nr. 6. des Vertrages mit 
Württemberg  vom  25.  November  1870.  (Bundesgesetzbl.  vom  Jahre  1870. S. 656.),  über  die 
Einführung  der  im  Norddeutschen BundeEB ergangenen  Gesetze  in  diesen  Staaten  bleiben  in 
Kraft.

Die dort bezeichneten Gesetze sind Bundes  gesetze  . Wo in denselben von dem Norddeutschen 
Bunde,  dessen  Verfassung,  Gebiet,  Mitgliedern  oder  Staaten,  Indigenat,  verfassungsmäßigen 
Organen, Angehörigen, Beamten, Flaggen u. s. w.  die    Rede   ist  ,  sind der Deutsche BundEB und 
dessen entsprechende Beziehungen zu verstehen.
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Dasselbe gilt von denjenigen im  Norddeutschen BundeEB ergangenen Gesetzen,  welche in der 
Folge in einem der genannten Staaten eingeführt werden.

§. 3.

Die Vereinbarungen in dem zu Versailles am 15. November 1870. aufgenommenen Protokolle 
(Bundesgesetzbl. Vom Jahre  1870. S. 650. ff.), in der Verhandlung zu Berlin vom 25. November 
1870. (Bundesgesetzbl. Vom Jahre 1870. S. 657), dem Schlußprotokolle vom 23. November 1870. 
(Bundesgesetzbl. Vom Jahre  1871. S. 23. ff.), sowie unter IV. des Vertrages mit Bayern vom 23. 
November 1870. (a. a. D. S. 21. ff.) werden durch dieses Gesetz nicht berührt. [vgl. 31.07.1914]

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem Kaiserlichen 
Jnsiegel.

Gegeben Berlin, den 16. April 1871

(L.S.) Wilhelm.
Fürst v. Bismarck.

Verfassung
des

Deutschen Bundes.

Seine Majestät der König von Preußen im Namen des Norddeutschen BundesEB, Seine Majestät 

der König von Bayern, Seine Majestät der König von Württemberg, Seine Königliche Hoheit der 
Großherzog von Baden und Seine Königliche Hoheit der Großherzog von Hessen und bei Rhein für 
die  südlich  vom Main  gelegenen Theile  des  Großherzogthums Hessen,  schließen einen  ewigen 
BundBGBl. 1867. S. 1 zum Schutze des Bundesgebietes und des innerhalb desselben gültigen Rechtes, 
sowie zur  Pflege der Wohlfahrt des [Gesamt]Deutschen Volkes.  Dieser Bund wird den  Namen 
Deutscher Bund führen und wird nachstehende

Verfassung
haben.

I. Bundesgebiet.

Artikel 1.

Das  Bundes  gebiet   besteht  aus  den  Staaten  Preußen mit  Lauenburg,  Bayern,  Sachsen, 
Württemberg,  Baden,  Hessen,  Mecklenburg-Schwerin,  Sachsen-Weimar,  Mecklenburg-
Streliß, Oldenburg, Braunschweig, Sachsen-Meiningen,
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Sachsen-Altenburg, Sachsen-Koburg-Gotha, Anhalt, Schwarzburg-Rudolstadt, Schwarzburg-
Sondershausen, Waldeck,  Reuß älterer Linie, Reuß jüngerer Linie, Schaumburg-Lippe, Lippe, 
Lübeck, Bremen und Hamburg.

II. Reichsgesetzgebung.

Artikel 2.

Innerhalb  dieses  Bundesgebietes übt  der  [ewige]  Bund  das  Recht  der  Gesetzgebung  nach 
Maßgabe des Inhalts  dieser Verfassung und mit der Wirkung aus, daß die  Bundesgesetze den 
Landesgesetzen  vorgehen. Die  Bundesgesetze  erhalten  ihre  verbindliche Kraft durch  ihre 
Verkündigung von Bundeswegen, welche vermittelst eines Bundesgesetzblattes geschieht. Sofern 
nicht in dem publizirten Gesetze ein anderer Anfangstermin seiner verbindlichen Kraft bestimmt ist, 
beginnt die letztere mit dem vierzehnten Tage nach dem Ablauf desjenigen Tages, an welchem das 
betreffende Stück(Nr. 628.) des Bundesgesetzblattes in Berlin ausgegeben worden ist.

Artikel 3.

Für  ganz Deutschland [alle Bundesstaatengebiete] besteht  ein  gemeinsames Indigenat 
[Bundesangehörigkeit] mit der Wirkung, daß der Angehörige (Unterthan,  Staatsbürger) eines jeden 
Bundes  staates   in jedem anderen  Bundes  staate   als Inländer zu behandeln und dem gemäß zum 
festen Wohnsitz,  zum  Gewerbebetriebe,  zu  öffentlichen  Aemtern,  zur  Erwerbung  von 
Grundstücken,  zur  Erlangung  des  Staatsbürgerrechtes und  zum  Genusse  aller  sonstigen 
bürgerlichen Rechte unter denselben Voraussetzungen wie der Einheimische zuzulassen auch in 
Betreff der Rechtsverfolgung und des Rechtsschutzes demselben gleich zu behandeln ist.

Kein Deutscher darf in der Ausübung dieser Befugniß durch die Obrigkeit seiner Heimath, 
oder durch die Obrigkeit eines anderen Bunde  sstaates   beschränkt werden.

Diejenigen Bestimmungen,  welche die Armenversorgung und die  Aufnahme in den lokalen 
Gemeindeverband betreffen, werden durch den im ersten Absaß ausgesprochenen Grundsatz nicht 
berührt.

Ebenso  bleiben  bis  auf  Weiteres  die  Verträge  in  Kraft,  welche  zwischen  den  einzelnen 
Bundes  staaten   in Beziehung auf die Uebernahme von Auszuweisenden, die Verpflegung erkrankter 
und die Beerdigung verstorbener Staatsangehörigen bestehen.

Hinsichtlich der Erfüllung der Militairpflicht im Verhältniß zu dem  Heimathslande wird im 
Wege der Bundesgesetzgebung das Nöthige geordnet werden.

Dem Auslande gegenüber haben alle Deutschen gleichmäßig Anspruch auf den Schutz des 
Bundes.

Artikel 4.

Der Beaufsichtigung Seitens des Bundes und der Gesetzgebung desselben unterliegen die 
nachstehenden Angelegenheiten:

1. die Bestimmungen über Freizügigkeit, Heimaths- und Niederlassungs-Verhältnisse, 
Staatsbürgerrecht, Paßwesen und Fremdenpolizei und über
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den Gewerbebetrieb, einschließlich des Versicherungswesens, soweit diese Gegenständen 
nicht schon durch den Artikel 3. dieser Verfassung erledigt sind, in Bayern jedoch mit 
Ausschluß der Heimaths- und Niederlassungs-Verhältnisse, desgleichen über die 
Kolonisation und die Auswanderung nach außerdeutschen Ländern;

2. die Zoll- und Handelsgesetzgebung und die für die Zwecke des Bundes zu verwendenden 
Steuern;

3. die Ordnung des Maaß-, Münz-und Gewichtssystems, nebst Feststellung der Grundsäße 
über die Emission von fundirtem und unfundirtem Papiergelde;

4. die allgemeinen Bestimmungen über das Bankwesen;
5. die Erfindungspatente;
6. der Schutz des geistigen Eigenthums;
7. Organisation  eines  Gemeinsamen Schutzes  des  Deutschen Handels im Auslande,  der 

Deutschen  Schiffahrt und  ihrer  Flagge  zur  See  und  Anordnung  gemeinsamer 
konsularischer Vertretung, welche vom Bunde ausgestattet wird;

8. das  Eisenbahnwesen,  in  Bayern  vorbehaltlich  der  Bestimmung  im Artikel  46.,  und die 
Herstellung von Land- und Wasserstraßen im Interesse der Landesvertheidigung [Anm. 

MH: Kaiser-Wilhelm-Kanal Schutz vor Dänemark] und des allgemeinen Verkehrs;
9. der Flößerej- und Schiffahrtsbetrieb auf den mehreren Staaten gemeinsamen Wasserstraßen 

und der Zustand der leßteren, sowie die Fluß- und sonstigen Wasserzölle;
10. das Post- und Telegraphenwesen, jedoch in Bayern und Württemberg nur nach Maßgabe der 

Bestimmung im Artikel 52.;
11. Bestimmungen über die wechselseitige Vollstreckung von Erkenntnissen in   Civilsachen  Cs 

und Erledigung von Requisitionen überhaupt;
12. sowie über die Beglaubigung von öffentlichen Urkunden;
13. die gemeinsame Gesetzgebung über das Obligationenrecht, Strafrecht, Handels- und 

Wechselrecht und das gerichtliche Verfahren;
14. das Militairwesen des Bundes und die Kriegsmarine;
15. Maßregeln der Medizinal- und Veterinairpolizei;
16. die Bestimmungen über die Presse und das Vereinswesen.

Artikel 5.

Die  Bundesgesetzgebung wird ausgeübt  durch den  Bundes  rath   und den ReichstagHRR.  Die 
Uebereinstimmung der Mehrheitsbeschlüsse bei der Versammlungen ist zu einem  Bundesgesetze 
erforderlich und ausreichend.

Bei  Gesetzesvorschlägen  über  das  Militairwesen,  die  Kriegsmarine  und  die  im Artikel  35. 
bezeichneten Abgaben giebt, wenn im Bundesrathe eine Meinungsverschiedenheit stattfindet, die 
Stimme des Präsidiums den Ausschlag, wenn sie sich für die  Aufrechterhaltung der bestehenden 
Einrichtungen ausspricht.

       III. Bun-
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III. Bundesrath.

Artikel 6.

Der  Bundesrath besteht  aus  den  Vertretern  der  Mitglieder  des  Bundes,  unter  welchen  die 
Stimmführung sich in der Weise vertheilt, daß Preußen mit den ehemaligen Stimmen von

Hannover, Kurhessen, Holstein, Nassau und Frankfurt 17 Stimmen

führt, Bayern 6

Sachsen 4

Württemberg 4

Baden 3

Hessen 3

Mecklenburg-Schwerin 2

Sachsen-Weimar 1

Mecklenburg-Strelitz 1

Oldenburg 1

Braunschweig 2

Sachsen-Meiningen 1

Sachsen-Altenburg 1

Sachsen-Koburg-Gotha 1

Anhalt 1

Schwarzburg-Rudolstadt 1

Schwarzburg-Sondershausen 1

Waldeck 1

Reuß älterer Linie 1

Reuß jüngere Linie 1

Schaumburg-Lippe 1

Lippe 1

Lübeck 1

Bremen 1

Hamburg 1

zusammen 58 Stimmen.

Jedes Mitglied des  Bundes kann soviel Bevollmächtigte zum Bundesrathe ernennen, wie es 
Stimmen hat,  doch kann  die  Gesammtheit  der  zuständigen Stimmen nur  einheitlich  abgegeben 
werden.

Artikel 7.

Der Bundesrath beschließt:
1) über die dem ReichstageHRR zu machenden Vorlagen und die von demselben gefaßten 

Beschlüsse;
2) über die zur Ausführung der Bundesgesetze erforderlichen allgemeinen Verwaltungs-

vorschriften und Einrichtungen, sofern nicht durch Bundesgesetz etwas Anderes bestimmt 
ist; 3) über
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3) über Mängel, welche bei der Ausführung der Bundesgesetze oder der vorstehend erwähnten 
Vorschriften oder Einrichtungen hervortreten.

Jedes Bunde  s  glied   ist befugt, Vorschläge zu machen und in Vortrag zu bringen, und das 
Präsidium ist verpflichtet, dieselben der Berathung zu übergeben.

Die Beschlußfassung erfolgt, vorbehaltlich der Bestimmungen in den Artikeln 5, 37 und 78, mit 
einfacher  Mehrheit.  Nicht vertretene oder  nicht  instruirte  Stimmen werden  nicht gezählt.  Bei 
Stimmengleichheit giebt die Präsidialstimme den Ausschlag.

Bei der  Beschlußfassung über eine Angelegenheit, welche nach den Bestimmungen dieser 
Verfassung  nicht dem ganzen  Bunde gemeinschaftlich ist, werden die Stimmen  nur derjenigen 
Bundesstaaten gezählt, welchen die Angelegenheit gemeinschaftlich ist. [vgl. RGBl. 1914 S. 263]

Artikel 8.

Der Bundesrath bildet aus seiner Mitte dauernde Ausschüsse
1. für das Landheer und die Festungen;
2. für das Seewesen;
3. für das Zoll- und Steuerwesen;
4. für Handel und Verkehr;
5. für Eisenbahnen, Post und Telegraphen;
6. für Justizwesen;
7. für Rechnungswesen.
In  jedem dieser  Ausschüsse  werden  außer  dem Präsidium mindestens  vier  Bundesstaaten 

vertreten sein, und führt innerhalb derselben jeder Staat nur Eine Stimme. In dem Ausschuß für das 
Landheer und die Festungen hat Bayern einen ständigen Sitz,  die übrigen Mitglieder desselben, 
sowie die Mitglieder des Ausschusses für das Seewesen werden vom Kaiser ernannt; die Mitglieder 
der  anderen  Ausschüsse  werden  von dem  Bundesrathe gewählt.  Die  Zusammensetzung  dieser 
Ausschüsse ist für jede Session des  Bundesrathes resp. mit jedem Jahre zu erneuern, wobei die 
ausscheidenden Mitglieder wieder wählbar sind.

Außerdem wird im Bundesrathe aus den Bevollmächtigten der Königreiche Bayern, Sachsen 
und  Württemberg  und  zwei,  vom  Bundesrathe alljährlich  zu  wählenden  Bevollmächtigten 
anderer Bundesstaaten ein Ausschuß für die  auswärtigen Angelegenheiten gebildet, in welchem 
Bayern den Vorsitz führt.

Den Ausschüssen werden die zu ihren Arbeiten nöthigen Beamten zur Verfügung gestellt.

Artikel 9.

Jedes Mitglied des  Bundesrathes hat  das Recht,  im ReichstageHRR zu erscheinen und muß 
daselbst auf Verlangen jederzeit gehört werden, um die Ansichten seiner Regierung zu vertreten, 
auch  dann,  wenn  dieselben  von  der  Majorität des Bundesrathes nicht  adoptirt  worden  sind. 
Niemand kann gleichzeitig Mitglied des Bundesrathes und des ReichstagesHRR sein.

Art.
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Artikel 10.

Dem Kaiser  liegt  es  ob,  den  Mitgliedern des Bundesrathes den üblichen  diplomatischen 
Schutz zu gewähren.

IV. Präsidium

Artikel 11.

Das  Präsidium des  Bundes steht  dem  Könige  von  Preußen zu,  welcher  den Namen 
Deutscher Kaiser [zwingend nicht „Kaiser von Deutschland“, sondern Kaiseramt] führt. Der Kaiser hat den 
Bund völkerrechtlich  zu  vertreten,  im  Namen des  Bundes Krieg  zu  erklären  und  Frieden  zu 
schließenBGBl. 1918. S. 1274, Bündnisse und andere Verträge mit fremden Staaten einzugehen, Gesandte 
zu beglaubigen und zu empfangen.

Zur  Erklärung des  Krieges  im Namen des  Bundes ist  die  Zustimmung  des  Bundesrathes 
erforderlich, es sei denn, daß ein Angriff auf das Bundesgebiet oder dessen Küsten erfolgt.

Insoweit die Verträge mit fremden Staaten sich auf solche Gegenstände beziehen, welche nach 
Artikel 4 in den Bereich der Bundesgesetzgebung gehören, ist zu ihrem Abschluß die Zustimmung 
des Bundesrathes und zu ihrer Gültigkeit die Genehmigung des Reichstages erforderlich.

Artikel 12.

Dem Kaiser steht es zu, den  Bundesrath und den ReichstagHRR zu berufen, zu eröffnen, zu 
vertagen und zu schließen.

Artikel 13.

Die Berufung des  Bundesrathes und des ReichstagesHRR findet alljährlich statt und kann der 
Bundesrath zur Vorbereitung der Arbeiten ohne den ReichstagHRR, letzterer aber nicht ohne den 
Bundesrath berufen werden.

Artikel 14.

Die Berufung des Bundesrathes muß erfolgen, sobald sie von einem Drittel der Stimmenzahl 
verlangt wird.

Artikel 15.

Der Vorsitz im Bundesrathe und die Leitung der Geschäfte steht dem Bundeskanzler zu, 
welcher vom Kaiser zu ernennen ist.

Der  Bundeskanzler  kann  sich  durch  jedes  andere  Mitglied  des  Bundesrathes vermöge 
schriftlicher Substitution vertreten lassen.

Artikel 16.

Die  erforderlichen  Vorlagen  werden  nach  Maßgabe  der  Beschlüsse  des  Bundesrathes im 
Namen des Kaisers an den ReichstagHRR gebracht, wo sie durch Mitglieder des Bundesrathes oder 
durch besondere von letzterem zu ernennende Kommissarien vertreten werden.

Art.
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Artikel 17.

Dem  Kaiser  steht  die  Ausfertigung  und  Verkündigung  der  Bundesgesetze  und  die 
Ueberwachung  der  Ausführung  derselben  zu.  Die  Anordnungen  und  Verfügungen  des  Kaisers 
werden im Namen des Bundes erlassen und bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Gegenzeichnung des 
Bundeskanzlers, welcher dadurch die   Verantwortlichkeit   übernimmt  .

Artikel 18.

Der Kaiser ernennt die Reichsbeamten, läßt dieselben für das Reich vereidigen und verfügt 
erforderlichen Falles deren Entlassung.

Den zu einem Bundesamte berufenen Beamten eines  Bundesstaates stehen, sofern nicht vor 
ihrem Eintritt in den Bundesdienst im Wege der Bundesgesetzgebung etwas Anderes bestimmt ist, 
dem [ewigen] Bunde gegenüber diejenigen  Rechte zu, welche ihnen in ihrem Heimathslande aus 
ihrer dienstlichen Stellung zugestanden hatten.

Artikel 19.

Wenn  Bundesglieder ihre  verfassungsmäßigen  Bundespflichten nicht  erfüllen,  können  sie 
dazu im Wege der Exekution [Pfändung] angehalten werden. Diese Exekution ist vom Bundesrathe 
zu beschließen und vom Kaiser zu vollstrecken.

V. Reichstag

Artikel 20.

Der ReichstagHRR geht aus allgemeinen und direkten Wahlen mit geheimer Abstimmung 
hervor.

Bis  zu  der  gesetzlichen  Regelung,  welche  im  § 5  des  Wahlgesetzes vom  31.  Mai  1869 
(Reichsgesetzbl. 1869. S. 145.) vorbehalten ist, werden in Bayern 48, in Württemberg 17, in Baden 
14, in Hessen südlich des Main 6 Abgeordnete gewählt, und beträgt demnach die  Gesammtzahl 
der Abgeordneten 382.

Artikel 21.

Beamte bedürfen keines Urlaubs zum Eintritt in den ReichstagHRR.
Wenn ein Mitglied des ReichstagesHRR ein besoldetes  Bundesamt oder in einem Bundesstaat 

ein  besoldetes  Staatsamt  annimmt  oder  im  Bundes-  oder  Staatsdienste  in  ein  Amt eintritt,  mit 
welchem ein höherer Rang oder ein höheres Gehalt verbunden ist, so verliert es Sitz und Stimme in 
dem ReichstagHRR und kann seine Stelle in demselben nur durch neue Wahl wieder erlangen.

Artikel 22.

Die Verhandlungen des ReichstagesHRR sind öffentlich.
Wahrheitsgetreue  Berichte über  Verhandlungen  in  den  öffentlichen  Sitzungen  des 

ReichstagesHRR bleiben von jeder Verantwortlichkeit frei.vgl. GG

Art.
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Artikel 23.

Der ReichstagHRR hat das Recht, innerhalb der Kompetenz des Bundes Gesetze vorzuschlagen 
und an ihn gerichtete Petitionen dem Bundesrathe resp. Bundeskanzler zu überweisen.

Artikel 24.

Die  Legislaturperiode des  ReichstagesHRR dauert  drei  Jahre.  Zur  Auflösung  des 
ReichstagesHRR während derselben ist  ein  Beschluß des  Bundesrathes unter  Zustimmung des 
Kaisers erforderlich.

Artikel 25.

Im Falle der Auflösung des ReichstagesHRR müssen innerhalb eines Zeitraumes von 60 Tagen 
nach derselben die Wähler und innerhalb eines Zeitraumes von 90 Tagen nach der Auflösung der 
ReichstagHRR versammelt werden.

Artikel 26.

Ohne Zustimmung des ReichstagesHRR darf die Vertagung desselben die Frist von 30 Tagen 
nicht übersteigen und während derselben Session nicht wiederholt werden.

Artikel 27.

Der ReichstagHRR prüft die Legitimation seiner Mitglieder und entscheidet darüber. Er 
regelt seinen Geschäftsgang und seine Disziplin durch eine Geschäfts-Ordnung und erwählt seinen 
Präsidenten, seine Vizepräsidenten und Schriftführer.

Artikel 28.

Der  ReichstagHRR beschließt  nach  absoluter  Stimmenmehrheit.  Zur  Gültigkeit der 
Beschlußfassung  ist  die  Anwesenheit  der  Mehrheit  der  gesetzlichen  Anzahl  der  Mitglieder 
erforderlich.

Bei der  Beschlußfassung über eine Angelegenheit, welche nach den Bestimmungen dieser 
Verfassung  nicht dem ganzen Bunde gemeinschaftlich ist, werden die Stimmen  nur derjenigen 
Mitglieder  gezählt,  die  in  Bundesstaaten gewählt  sind,  welchen  die  Angelegenheit 
gemeinschaftlich ist.

Artikel 29.

Die  Mitglieder des ReichstagesHRR sind Vertreter des  gesammten Volkes und an Aufträge 
und Instruktionen nicht gebunden.

Artikel 30.

Kein Mitglied des ReichstagesHRR darf zu irgend einer Zeit wegen seiner Abstimmung oder 
wegen der in Ausübung seines Berufes gethanen Aeußerungen 
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gerichtlich oder disziplinarisch verfolgt oder sonst außerhalb der Versammlung zur Verantwortung 
gezogen werden.

Artikel 31.

Ohne  Genehmigung  des  ReichstagesHRR kann  kein  Mitglied  desselben  während  der 
Sitzungsperiode  wegen  einer  mit  Strafe  bedrohten  Handlung  zur  Untersuchung  gezogen  oder 
verhaftet werden, außer wenn es bei Ausübung der That oder im Laufe des nächstfolgenden Tages 
ergriffen wird.

Gleiche Genehmigung ist bei einer Verhaftung wegen Schulden erforderlich.
Auf Verlangen des ReichstagesHRR wird jedes Strafverfahren gegen ein Mitglied desselben und 

jede Untersuchungs- oder Civilhaft für die Dauer der Sitzungsperiode aufgehoben.

Artikel 32.

Die Mitglieder des ReichstagesHRR dürfen als solche keine Besoldung (oder Entschädigung) beziehen.

VI. Zoll- und Handelswesen

Artikel 33.

Deutschland25+1 bildet  ein  Zoll-  und  Handelsgebiet,  umgeben  von  gemeinschaftlicher 
Zollgrenze. Ausgeschlossen bleiben die wegen ihrer Lage zur Einschließung in die Zollgrenze nicht 
geeigneten einzelnen Gebietstheile.

Alle Gegenstände, welche im freien Verkehr eines  Bundesstaates befindlich sind, können in 
jeden  anderen  Bundesstaat eingeführt  und  dürfen  in  letzterem  einer  Abgabe  nur  insoweit 
unterworfen  werden,  als  daselbst  gleichartige  inländische  Erzeugnisse  einer  inneren  Steuer 
unterliegen.

Artikel 34.

Die Hansestädte Bremen und Hamburg mit einem dem Zweck entsprechenden Bezirke ihres 
oder des umliegenden Gebietes bleiben als Freihäfen außerhalb der gemeinschaftlichen Zollgrenze, 
bis sie ihren Einschluß in dieselbe beantragen.

Artikel 35.

Der  Bund ausschließlich  hat  die  Gesetzgebung über  das  gesammte  Zollwesen,  über  die 
Besteuerung des im Bundesgebiete gewonnenen Salzes und Tabacks, bereiteten Branntweins und 
Bieres und aus Rüben oder anderen inländischen Erzeugnissen dargestellten Zuckers und Syrups, 
über den gegenseitigen Schutz der in den einzelnen Bundesstaaten erhobenen Verbrauchsabgaben 
gegen Hinterziehungen, sowie über die Maßregeln, welche in den Zollausschlüssen zur Sicherung 
der gemeinsamen Zollgrenze erforderlich sind.

   In
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In Bayern, Württemberg und Baden bleibt die Besteuerung des inländischen Branntweins und 
Bieres  der  Landesgesetzgebung  vorbehalten.  Die  Bundesstaaten werden  jedoch  ihr  Bestreben 
darauf  richten,  eine  Uebereinstimmung  der  Gesetzgebung  über  die  Besteuerung  auch  dieser 
Gegenstände herbeizuführen.

Artikel 36.

Die  Erhebung  und  Verwaltung  der  Zölle  und  Verbrauchssteuern  (Artikel  35)  bleibt  jedem 
Bundesstaate, soweit derselbe sie bisher ausgeübt hat, innerhalb seines Gebietes überlassen.

Der Kaiser überwacht die Einhaltung des gesetzlichen Verfahrens durch Bundesbeamte, welche 
er den Zoll- oder Steuerämtern und den Direktivbehörden der einzelnen Staaten, nach Vernehmung 
des Ausschusses des Bundesrathes für Zoll- und Steuerwesen, beigeordnet.

Die  von  diesen  Beamten  über  Mängel  bei  der  Ausführung  der  gemeinschaftlichen 
Gesetzgebung (Artikel  35)  gemachten Anzeigen werden dem  Bundesrathe zur  Beschlußnahme 
vorgelegt.

Artikel 37.

Bei  der  Beschlußnahme  über  die  zur  Ausführung  der  gemeinschaftlichen  Gesetzgebung 
(Artikel  35)  dienenden  Verwaltungsvorschriften  und  Einrichtungen  giebt  die  Stimme  des 
Präsidiums alsdann den Ausschlag, wenn sie sich für  Aufrechthaltung der bestehenden Vorschrift 
oder Einrichtung ausspricht.

Artikel 38.

Der Ertrag der Zölle und der anderen in Artikel 35 bezeichneten Abgaben, letzterer soweit sie 
der Bundesgesetzgebung unterliegen, fließt in die Bundeskasse.

Dieser  Ertrag  besteht  aus  der  gesammten  von  den  Zöllen  und  den  übrigen  Abgaben 
aufgekommenen Einnahme nach Abzug:

1. der auf Gesetzen oder allgemeinen Verwaltungsvorschriften beruhenden Steuervergütungen 
und Ermäßigungen,

2. der Rückerstattungen für unrichtige Erhebungen,
3. der Erhebungs- und Verwaltungskosten, und zwar:

a) bei den Zöllen der Kosten, welche an den gegen das Ausland gelegenen Grenzen und in 
dem Grenzbezirke für den Schutz und die Erhebung der Zölle erforderlich sind,

b) bei der Salzsteuer der Kosten, welche zur Besoldung der mit Erhebung und Kontrolirung 
dieser Steuer auf den Salzwerken beauftragten Beamten aufgewendet werden,

c) bei der Rübenzuckersteuer und Tabacksteuer der Vergütung, welche nach den jeweiligen 
Beschlüssen des  Bundesrathes den einzelnen  Bundessregierungen für die Kosten der 
Verwaltung dieser Steuern zu gewähren ist,

20*      d) bei
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d) bei den übrigen Steuern mit fünfzehn Prozent der Gesammteinnahme.
Die außerhalb der gemeinschaftlichen Zollgrenze liegenden Gebiete tragen zu den Ausgaben 

des Bundes durch Zahlung eines Aversums bei.
Bayern,  Württemberg und Baden haben an dem in die  Bundeskasse fließenden Ertrage der 

Steuern von Branntwein und Bier und an dem diesem Ertrage entsprechenden Theile des vorstehend 
erwähnten Aversums keinen Theil.

Artikel 39.

Die von den Erhebungsbehörden der  Bundesstaaten nach  Ablauf  eines  jeden Vierteljahres 
aufzustellenden Quartal-Extrakte  und die  nach dem Jahres-  und Bücherschlusse aufzustellenden 
Finalabschlüsse über die im Laufe des Vierteljahres beziehungsweise während des Rechnungsjahres 
fällig  gewordenen  Einnahmen  an  Zöllen  und  nach  Artikel  38  zur  Bundeskasse  fließenden 
Verbrauchsabgaben werden von den Direktivbehörden der  Bundesstaaten, nach vorangegangener 
Prüfung, in Hauptübersichten zusammengestellt, in welchen jede Abgabe gesondert nachzuweisen 
ist, und es werden diese Uebersichten an den Ausschuß des Bundesrathes für das Rechnungsjahr 
eingesandt.

Der letztere stellt auf Grund dieser Uebersichten von drei zu drei Monaten den von der Kasse 
jedes  Bundesstaates der  Reichskasse  schuldigen  Betrag  vorläufig  fest  und  setzt  von  dieser 
Feststellung  den  Bundesrath und  die  Bundesstaaten in  Kenntniß,  legt  auch  alljährlich  die 
schließliche  Feststellung  jener  Beträge  mit  seinen  Bemerkungen  dem  Bundesrathe vor.  Der 
Bundesrath beschließt über diese Feststellung.

Artikel 40.

Die  Bestimmungen in dem Zollvereinigungsvertrage vom 8. Juli 1867 bleiben in Kraft, 
soweit sie nicht durch die Vorschriften dieser Verfassung abgeändert sind und so lange sie nicht auf 
dem im Artikel 7, beziehungsweise 78 bezeichneten Wege abgeändert werden.

VII. Eisenbahnwesen

Artikel 41.

Eisenbahnen,  welche im Interesse der  Vertheidigung Deutschlands oder  im Interesse des 
gemeinsamen Verkehrs für nothwendig erachtet werden, können kraft eines  Bundesgesetzes auch 
gegen den  Widerspruch der  Bundesglieder,  deren  Gebiet  die  Eisenbahnen  durchschneiden, 
unbeschadet  der  Landeshoheitsrechte,  für  Rechnung  des  Bundes angelegt  oder  an 
Privatunternehmer zur Ausführung konzessionirt und mit dem Expropriationsrechte ausgestattet 
werden.

Jede  bestehende  Eisenbahnverwaltung  ist  verpflichtet,  sich  den  Anschluß  neu  angelegter 
Eisenbahnen auf Kosten der letzteren gefallen zu lassen.

Die
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Die  gesetzlichen  Bestimmungen,  welche  bestehenden  Eisenbahn-Unternehmungen  ein 
Widerspruchsrecht gegen die Anlegung von Parallel- oder Konkurrenzbahnen einräumen, werden, 
unbeschadet bereits erworbener Rechte, für den ganzen  Bund hierdurch aufgehoben. Ein solches 
Widerspruchsrecht kann auch in den künftig zu ertheilenden Konzessionen  nicht weiter verliehen 
werden.

Artikel 42.

Die  Bundesregierungen verpflichten  sich,  die  Deutschen  Eisenbahnen im  Interesse  des 
allgemeinen Verkehrs  wie ein einheitliches  Netz verwalten  und zu diesem Behuf auch die  neu 
herzustellenden Bahnen nach einheitlichen Normen anlegen und ausrüsten zu lassen.

Artikel 43.

Es sollen demgemäß in thunlichster Beschleunigung übereinstimmende Betriebseinrichtungen 
getroffen,  insbesondere gleiche Bahnpolizei-Reglements eingeführt  werden. Der  Bund hat  dafür 
Sorge  zu  tragen,  daß  die  Eisenbahnverwaltungen die  Bahnen  jederzeit  in  einem die  nöthige 
Sicherheit  gewährenden  baulichen  Zustande  erhalten und  dieselben  mit  Betriebsmaterial  so 
ausrüsten, wie das Verkehrsbedürfniß es erheischt.

Artikel 44.

Die  Eisenbahnverwaltungen sind  verpflichtet,  die für den  durchgehenden Verkehr und zur 
Herstellung  ineinander  greifender  Fahrpläne  nöthigen  Personenzüge  mit  entsprechender 
Fahrgeschwindigkeit,  desgleichen  die  zur  Bewältigung  des  Güterverkehrs  nöthigen  Güterzüge 
einzuführen,  auch direkte Expeditionen im Personen- und Güterverkehr, unter Gestattung des 
Ueberganges der Transportmittel  von einer  Bahn auf die andere,  gegen die  übliche Vergütung 
einzurichten.

Artikel 45.

Dem Reiche steht die Kontrolle über das Tarifwesen zu. Dasselbe wird namentlich dahin 
wirken:

1. daß baldigst auf allen Deutschen Eisenbahnen übereinstimmende Betriebsreglements 
eingeführt werden;

2. daß die möglichste Gleichmäßigkeit und Herabsetzung der Tarife erzielt, insbesondere, daß 
bei  größeren Entfernungen für  den Transport  von Kohlen,  Koaks,  Holz,  Erzen,  Steinen, 
Salz,  Roheisen,  Düngemitteln  und  ähnlichen  Gegenständen  ein  dem  Bedürfniß  der 
Landwirthschaft  und  Industrie  entsprechender  ermäßigter  Tarif,  und  zwar  zunächst 
thunlichst der Einpfennig-Tarif eingeführt werde.

Artikel 46.

Bei  eintretenden Nothständen,  insbesondere  bei  ungewöhnlicher  Theuerung der  Lebensmittel, 
sind die Eisenbahnverwaltungen verpflichtet, für den Transport,

 na-
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namentlich von Getreide, Mehl,  Hülsenfrüchten und Kartoffeln, zeitweise einem dem Bedürfniß 
entsprechenden,  von  dem  Kaiser  auf  Vorschlag  des  betreffenden  Bundesraths-Ausschusses 
festzustellenden,  niedrigen Spezialtarif einzuführen, welcher jedoch nicht unter den niedrigsten 
auf der betreffenden Bahn für Rohprodukte geltenden Satz herabgehen darf.

Die  vorstehend,  sowie  die  in  den  Artikeln  42  bis  45 getroffenen  Bestimmungen  sind  auf 
Bayern nicht anwendbar.

Dem Bunde steht jedoch auch  Bayern gegenüber das  Recht zu, im Wege der Gesetzgebung 
einheitliche Normen für  die  Konstruktion  und  Ausrüstung  der  für  die Landesvertheidigung 
wichtigen Eisenbahnen aufzustellen.

Artikel 47.

Den Anforderungen der Behörden des Bundes in Betreff der Benutzung der Eisenbahnen zum 
Zwecke  der  Vertheidigung  Deutschlands haben  sämmtliche Eisenbahnverwaltungen 
unweigerlich Folge zu leisten. Insbesondere ist das Militair und alles Kriegsmaterial zu gleichen 
ermäßigten Sätzen zu befördern.

VIII. Post- und Telegraphenwesen

Artikel 48.

Das Postwesen und das Telegraphenwesen werden für das  gesammte Gebiet des Deutschen 
BundesEB als einheitliche Staatsverkehrs-Anstalten eingerichtet und verwaltet.

Die  im  Artikel  4 vorgesehene  Gesetzgebung  des  Bundes in  Post-  und  Telegraphen-
Angelegenheiten erstreckt sich nicht auf diejenigen Gegenstände, deren Regelung nach den in der 
Norddeutschen  Post-  und  Telegraphen-Verwaltung maßgebend  gewesenen Grundsätzen  der 
reglementarischen Festsetzung oder administrativen Anordnung überlassen ist.

Artikel 49.

Die Einnahmen des Post- und Telegraphenwesens sind für den ganzen Bund gemeinschaftlich. 
Die  Ausgaben werden  aus  den  gemeinschaftlichen Einnahmen bestritten.  Die  Ueberschüsse 
fließen in die Bundeskasse (Abschnitt XII).

Artikel 50.

Dem Kaiser gehört die  obere Leitung der Post- und Telegraphenverwaltung an. Die von ihm 
bestellten  Behörden  haben  die  Pflicht  und  das  Recht,  dafür  zu  sorgen,  daß  Einheit  in  der 
Organisation der Verwaltung und im Betriebe des Dienstes,  sowie in der  Qualifikation der 
Beamten hergestellt und erhalten wird.

     Dem
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Dem  Kaiser  steht  der  Erlaß  der  reglementarischen  Festsetzungen  und  allgemeinen 
administrativen  Anordnungen,  sowie  die  ausschließliche  Wahrnehmung  der  Beziehungen  zu 
anderen Post- und Telegraphenverwaltungen zu.

Sämmtliche Beamte  der  Post-  und  Telegraphenverwaltung  sind  daher  verpflichtet,  den 
Kaiserlichen  Anordnungen  Folge  zu  leisten.  Diese  Verpflichtung  ist  in  den  Diensteid 
aufzunehmen.

Die  Anstellung  der  bei  den  Verwaltungsbehörden  der  Post  und  Telegraphie  in  den 
verschiedenen  Bezirken  erforderlichen  oberen  Beamten (z.  B.  der  Direktoren,  Räthe,  Ober-
Inspektoren),  ferner die Anstellung der zur Wahrnehmung des Aufsichts- u.s.w. Dienstes in den 
einzelnen Bezirken als Organe der erwähnten Behörden fungirenden Post- und Telegraphenbeamten 
(z. B. Inspektoren, Kontroleure) geht für das ganze Gebiet des deutschen Bundes vom Kaiser aus, 
welchem diese Beamten den Diensteid leisten. Den einzelnen Landesregierungen wird von den in 
Rede  stehenden  Ernennungen,  soweit  dieselben  ihre  Gebiete  betreffen,  Behufs  der 
landesherrlichen Bestätigung und Publikation rechtzeitig Mittheilung gemacht werden.

Die anderen bei den Verwaltungsbehörden der Post und Telegraphie erforderlichen Beamten, 
sowie  alle  für  den  lokalen  und  technischen  Betrieb  bestimmten,  mithin  bei  den  eigentlichen 
Betriebsstellen  fungirenden  Beamten  u.s.w.  werden  von  den  betreffenden Landesregierungen 
angestellt.

Wo eine selbständige Landespost- resp. Telegraphenverwaltung nicht besteht, entscheiden die 
Bestimmungen der besonderen Verträge.

Artikel 51.

Bei  Ueberweisung  des  Ueberschusses  der  Postverwaltung  für  allgemeine  Bundeszwecke 
(Artikel 49) soll, in Betracht der bisherigen Verschiedenheit der von den Landes-Postverwaltungen 
der einzelnen Gebiete erzielten Reineinnahmen, zum Zwecke einer entsprechenden Ausgleichung 
während der unten festgesetzten Uebergangszeit folgendes Verfahren beobachtet werden.

Aus den Postüberschüssen, welche in den einzelnen Postbezirken während der fünf Jahre 1861 
bis  1865  aufgekommen  sind,  wird  ein  durchschnittlicher  Jahresüberschuß  berechnet,  und  der 
Antheil,  welchen jeder  einzelne Postbezirk an dem für  das  gesammte Gebiet  des  Bundes sich 
darnach herausstellenden Postüberschusse gehabt hat, nach Prozenten festgestellt.

Nach Maßgabe des auf diese Weise festgestellten Verhältnisses werden den einzelnen Staaten 
während der auf ihren Eintritt in die Bundes-Postverwaltung folgenden acht Jahre die sich für sie 
aus  den  im  Bunde aufkommenden Postüberschüssen ergebenden  Quoten  auf  ihre  sonstigen 
Beiträge zu Bundeszwecken zu Gute gerechnet.

Nach Ablauf der acht Jahre hört jene Unterscheidung auf, und fließen die Postüberschüsse in 
ungetheilter Aufrechnung nach dem im Artikel 49 enthaltenen Grundsatz der Bundeskasse zu.

Von der während der vorbedachten acht Jahre für die Hansestädte sich herausstellenden Quote 
des Postüberschusses wird alljährlich vorweg die Hälfte dem Kaiser zur Disposition gestellt zu dem 
Zwecke,  daraus  zunächst  die  Kosten  für  die  Herstellung  normaler  Posteinrichtungen  in  den 
Hansestädten zu bestreiten.

Art.
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Artikel 52.

Die  Bestimmungen  in  den  vorstehenden  Artikeln  48  bis  51 finden  auf  Bayern  und 
Württemberg keine Anwendung.  An  ihrer  Stelle  gelten  für  beide  Bundesstaaten folgende 
Bestimmungen.

Dem Bunde ausschließlich steht die Gesetzgebung über die Vorrechte der Post und Telegraphie, 
über die rechtlichen Verhältnisse beider Anstalten zum Publikum, über die Portofreiheiten und das 
Posttaxwesen,  jedoch  ausschließlich  der  reglementarischen  und  Tarif-Bestimmungen  für  den 
internen  Verkehr  innerhalb  Bayerns,  beziehungsweise  Württembergs,  sowie,  unter  gleicher 
Beschränkung, die Feststellung der Gebühren für die telegraphische Korrespondenz zu.

Ebenso steht dem Bunde die Regelung des Post- und Telegraphenverkehrs mit dem Auslande 
zu,  ausgenommen den eigenen unmittelbaren Verkehr Bayerns,  beziehungsweise Württembergs 
mit seinen dem  Bunde nicht angehörenden Nachbarstaaten,  wegen dessen Regelung es  bei  der 
Bestimmung im Artikel 49 des Postvertrages vom 23. November 1867 bewendet.

An  den  zur  Bundeskasse  fließenden  Einnahmen  des  Post-  und  Telegraphenwesens  haben 
Bayern und Württemberg keinen Theil.

IX. Marine und Schiffahrt

Artikel 53.

Die  Kriegsmarine  des  Reichs  ist  eine  einheitliche  unter  dem Oberbefehl  des  Kaisers.  Die 
Organisation  und  Zusammensetzung  derselben  liegt  dem Kaiser  ob,  welcher  die  Offiziere  und 
Beamten der Marine ernennt, und für welchen dieselben nebst den Mannschaften eidlich in Pflicht 
zu nehmen sind.

Der Kieler Hafen und der Jadehafen sind Bundeskriegshäfen.
Der  zur  Gründung und  Erhaltung  der Kriegsflotte und  der  damit  zusammenhängenden 

Anstalten erforderliche Aufwand wird aus der Bundeskasse bestritten.
Die gesammte seemännische Bevölkerung des Bundes, einschließlich des Maschinenpersonals 

und der Schiffshandwerker,  ist  vom Dienste im Landheere befreit,  dagegen zum Dienste in der 
Kaiserlichen Marine verpflichtet.

Die  Vertheilung  des  Ersatzbedarfes  findet  nach  Maßgabe  der  vorhandenen  seemännischen 
Bevölkerung statt, und die hiernach von jedem Staate gestellte Quote kommt auf die Gestellung 
zum Landheere in Abrechnung.

Artikel 54.

Die Kauffahrteischiffe aller Bundesstaaten bilden eine einheitliche Handelsmarine.
Der  Bund hat  das  Verfahren  zur  Ermittelung  der  Ladungsfähigkeit  der  Seeschiffe  zu 

bestimmen, die Ausstellung der Meßbriefe, sowie der Schiffscertifikate
  zu
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zu  regeln  und  die  Bedingungen  festzustellen,  von  welchen  die  Erlaubniß  zur  Führung  eines 
Seeschiffes abhängig ist.

In  den  Seehäfen  und  auf  allen  natürlichen  und  künstlichen  Wasserstraßen  der  einzelnen 
Bundesstaaten werden die Kauffahrteischiffe sämmtlicher Bundesstaaten gleichmäßig zugelassen 
und behandelt. Die Abgaben, welche in den Seehäfen von den Seeschiffen oder deren Ladungen für 
die  Benutzung  der  Schiffahrtsanstalten  erhoben  werden,  dürfen  die  zur  Unterhaltung  und 
gewöhnlichen Herstellung dieser Anstalten erforderlichen Kosten nicht übersteigen.

Auf  allen  natürlichen  Wasserstraßen  dürfen  Abgaben  nur  für  die  Benutzung  besonderer 
Anstalten,  die  zur  Erleichterung des  Verkehrs  bestimmt  sind,  erhoben werden.  Diese  Abgaben, 
sowie die Abgaben für die Befahrung solcher künstlichen Wasserstraßen, welche Staatseigenthum 
sind,  dürfen  die  zur  Unterhaltung  und  gewöhnlichen  Herstellung  der  Anstalten  und  Anlagen 
erforderlichen  Kosten  nicht  übersteigen.  Auf  die  Flößerei  finden diese  Bestimmungen insoweit 
Anwendung, als dieselbe auf schiffbaren Wasserstraßen betrieben wird.

Auf fremde Schiffe oder deren Ladungen andere oder höhere Abgaben zu legen, als von den 
Schiffen der  Bundesstaaten oder deren Ladungen zu entrichten sind, steht  keinem Einzelstaate, 
sondern nur dem Bunde zu.

Artikel 55.

Die Flagge der Kriegs- und Handelsmarine ist schwarz-weiß-roth.

X. Konsulatwesen

Artikel 56.

Das  gesammte Konsulatwesen  des  Deutschen  Bundes steht  unter  der  Aufsicht  des  Kaisers, 
welcher  die  Konsuln,  nach  Vernehmung  des  Ausschusses  des  Bundesrathes für  Handel  und 
Verkehr, anstellt.

In dem Amtsbezirk der deutschen Konsuln dürfen neue  Landeskonsulate nicht errichtet werden. 
Die  Deutschen  Konsuln üben  für  die  in  ihrem  Bezirk  nicht vertretenden  Bundesstaaten die 
Funktionen eines Landeskonsuls aus.  Die  sämmtlichen bestehenden Landeskonsulate werden 
aufgehoben, sobald die Organisation der  Deutschen Konsulate dergestalt vollendet ist, daß die 
Vertretung der Einzelinteressen aller Bundesstaaten als durch die Deutschen Konsulate gesichert 
von dem Bundesrathe anerkannt wird.

XI. Reichskriegswesen

Artikel 57.

Jeder Deutsche ist wehrpflichtig und kann sich in Ausübung dieser Pflicht nicht vertreten lassen.
Bundes-Gesetzbl. 1871 21 Art.
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Artikel 58.

Die  Kosten  und  Lasten  des  gesammten  Kriegswesens  des  Bundes sind  von  allen 
Bundesstaaten und ihren Angehörigen gleichmäßig zu tragen, so daß weder Bevorzugungen, noch 
Prägravationen  einzelner Staaten  oder  Klassen grundsätzlich  zulässig  sind.  Wo  die  gleiche 
Vertheilung der Lasten sich in  natura nicht herstellen läßt,  ohne die  öffentliche Wohlfahrt zu 
schädigen,  ist  die  Ausgleichung  nach  den  Grundsätzen  der  Gerechtigkeit im  Wege  der 
Gesetzgebung festzustellen.

Artikel 59.

Jeder wehrfähige Deutsche gehört sieben Jahre lang, in der Regel vom vollendeten 20. bis zum 
beginnenden  28.  Lebensjahre,  dem stehenden  Heere  –  und  zwar  die  ersten  drei  Jahre  bei  den 
Fahnen, die letzten vier Jahre in der Reserve – und die folgenden fünf Lebensjahre der Landwehr 
an. In denjenigen Bundesstaaten, in denen bisher eine längere als zwölfjährige Gesammtdienstzeit 
gesetzlich war, findet die allmähliche Herabsetzung der Verpflichtung nur in dem Maaße statt, als 
dies die Rücksicht auf die Kriegsbereitschaft des Bundesheeres zuläßt.

In  Bezug auf  die  Auswanderung der  Reservisten sollen lediglich diejenigen Bestimmungen 
maßgebend sein, welche für die Auswanderung der Landwehrmänner gelten.

Artikel 60.

Die Friedens-Präsenzstärke des Deutschen Heeres wird bis zum 31. Dezember 1871 auf Ein 
Prozent der Bevölkerung von 1871 normirt,620K und wird pro rata derselben von den einzelnen 
Bundesstaaten gestellt.  Für  die  spätere  Zeit  wird  die  Friedens-Präsenzstärke  des  Heeres im 
Wege der Bundesgesetzgebung festgestellt.

Artikel 61.

Nach  Publikation  dieser  Verfassung  ist  in  dem  ganzen BundeEB die  gesammte Preußische 
Militairgesetzgebung ungesäumt  einzuführen,  sowohl  die  Gesetze  selbst,  als  die  zu  ihrer 
Ausführung,  Erläuterung  oder  Ergänzung  erlassenen  Reglements,  Instruktionen  und  Reskripte, 
namentlich also das Militair-Strafgesetzbuch vom 3. April 1845, die Militair-Strafgerichtsordnung 
vom 3. April 1845, die Verordnung über die Ehrengerichte vom 20. Juli 1843, die Bestimmungen 
über  Aushebung,  Dienstzeit,  Servis-  und  Verpflegungswesen,  Einquartierung,  Ersatz  von 
Flurbeschädigungen, Mobilmachung u.s.w. für Krieg und Frieden. Die Militair-Kirchenordnung 
ist jedoch ausgeschlossen.

Nach  gleichmäßiger Durchführung der  Kriegsorganisation des Deutschen Heeres wird ein 
umfassendes  Bundes-Militairgesetz  dem  ReichstageHRR und  dem  Bundesrathe zur 
verfassungsmäßigen Beschlußfassung vorgelegt werden.

Artikel 62.

Zur  Bestreitung  des  Aufwandes  für  das  gesammte Deutsche  Heer und  die  zu  demselben 
gehörigen Einrichtungen sind bis zum 31. Dezember 1871.

      dem
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dem Kaiser jährlich sovielmal 225 Thaler, als die Kopfzahl der Friedensstärke des Heeres nach 
Artikel 60 beträgt, zur Verfügung zu stellen. Vergl. Abschnitt XII.

Nach dem 31. Dezember 1871 müssen die Beiträge von den einzelnen Staaten des Bundes zur 
Bundeskasse fortgezahlt werden. Zur Berechnung derselben wird die im Artikel 60 interimistisch 
festgestellte  Friedens-Präsenzstärke so  lange  festgehalten,  bis  sie  durch  ein  Bundesgesetz 
abgeändert ist.

Die Verausgabung dieser Summe für das gesammte Bundesheer und dessen Einrichtungen wird 
durch das Etatsgesetz festgestellt.

Bei der Feststellung des Militair-Ausgabe-Etats wird die auf Grundlage dieser Verfassung 
gesetzlich feststehende Organisation des Bundesheeres zu Grunde gelegt.

Artikel 63.

Die gesammte Landmacht des Bundes wird ein einheitliches [Bundes]Heer bilden, welches in 
Krieg und Frieden unter dem Befehle des Kaisers steht. [Bis zum 28.10.1918 n. 12d v. 9/11!!!]

Die Regimenter etc. führen fortlaufende Nummern durch das ganze  Deutsche Heer. Für die 
Bekleidung sind die Grundfarben und der Schnitt der Königlich Preußischen Armee maßgebend. 
Dem betreffenden Kontingentsherrn bleibt es überlassen, die äußeren Abzeichen (Kokarden etc.) zu 
bestimmen.

Der Kaiser hat die Pflicht und das Recht, dafür Sorge zu tragen, daß innerhalb des Deutschen 
Heeres alle Truppentheile vollzählig und kriegstüchtig vorhanden sind und daß Einheit in der 
Organisation und Formation, in Bewaffnung und Kommando, in der Ausbildung der Mannschaften 
sowie in der Qualifikation der Offiziere hergestellt und erhalten wird. Zu diesem Behufe ist der 
Kaiser  berechtigt,  sich  jederzeit  durch  Inspektionen von  der  Verfassung  der  einzelnen 
Kontingente zu überzeugen und die Abstellung der dabei vorgefundenen Mängel anzuordnen.

Der Kaiser bestimmt den Präsenzstand, die Gliederung und Eintheilung der Kontingente des 
Bundesheeres,  sowie  die  Organisation  der  Landwehr,  und  hat  das  Recht,  innerhalb  des 
Bundesgebietes die Garnisonen zu bestimmen, sowie die  kriegsbereite Aufstellung eines jeden 
Theils des Bundesheeres anzuordnen.

Behufs Erhaltung der unentbehrlichen Einheit in der Administration, Verpflegung, Bewaffnung 
und Ausrüstung aller Truppentheile des Deutschen Heeres sind die bezüglichen künftig ergehenden 
Anordnungen für die Preußische Armee den Kommandeuren der übrigen Kontingente, durch den 
Artikel     8     Nr.     1   bezeichneten Ausschuß für das Landheer und die Festungen zur Nachahmung in 
geeigneter Weise mitzutheilen.

Artikel 64.

Alle Deutsche Truppen sind verpflichtet, den Befehlen des Kaisers unbedingte Folge zu leisten. 
Diese Verpflichtung ist in den Fahneneid aufzunehmen.

Der Höchstkommandirende eines Kontingents, sowie alle Offiziere, welche Truppen mehr als eines 
Kontingents befehligen, und alle  Festungskommandanten werden von dem Kaiser ernannt. Die 
von  Demselben  ernannten  Offiziere  leisten  Ihm  den  Fahneneid.  Bei  Generalen  und  den 
Generalstellungen versehenden

21*  Of-
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Offizieren innerhalb des Kontingents ist die Ernennung von der jedesmaligen  Zustimmung des 
Kaisers abhängig zu machen.

Der Kaiser ist berechtigt, Behufs Versetzung mit oder ohne Beförderung für die von Ihm im 
Bundesdienste, sei es im Preußischen Heere, oder in anderen Kontingenten zu besetzenden Stellen 
aus den Offizieren aller Kontingente des Bundesheeres zu wählen.

Artikel 65.

Das  Recht,  Festungen  innerhalb  des  Bundesgebietes anzulegen,  steht  dem  Kaiser  zu, 
welcher die Bewilligung der dazu erforderlichen Mittel, soweit das Ordinarium sie nicht gewährt, 
nach Abschnitt XII beantragt.

Artikel 66.

Wo  nicht  besondere  Konventionen  ein  Anderes  bestimmen,  ernennen  die  Bundesfürsten, 
beziehentlich die Senate die Offiziere ihrer Kontingente, mit der Einschränkung des Artikels 64. Sie 
sind  Chefs  aller  ihren  Gebieten  angehörenden  Truppentheile und  genießen  die  damit 
verbundenen Ehren.

Sie  haben  namentlich  das  Recht  der  Inspizirung  zu  jeder  Zeit  und  erhalten,  außer  den 
regelmäßigen Rapporten und Meldungen über vorkommende Veränderungen, Behufs der nöthigen 
landesherrlichen  Publikation,  rechtzeitige  Mittheilung  von  den  die  betreffenden  Truppentheile 
berührenden Avancements und Ernennungen.

Auch steht ihnen das Recht zu, zu polizeilichen Zwecken nicht blos ihre eigenen Truppen zu 
verwenden,  sondern  auch  alle  anderen  Truppentheile  des  Bundesheeres,  welche  in  ihren 
Ländergebieten dislocirt sind, zu requiriren.

Artikel 67.

Ersparnisse an dem Militair-Etat fallen unter keinen Umständen einer einzelnen Regierung, 
sondern jederzeit der Bundeskasse zu.

Artikel 68.

Der Kaiser  kann, wenn die  öffentliche Sicherheit in dem  Bundesgebiete bedroht ist, einen 
jeden  Theil  desselben  in  Kriegszustand  erklären.  Bis  zum  Erlaßausgeblieben eines  die 
Voraussetzungen,  die  Form  der  Verkündigung  und  die  Wirkungen  einer  solchen  Erklärung 
regelnden  Bundesgesetzes  gelten  dafür  die    Vorschriften  des  Preußischen  Gesetzes   vom   
4.     Juni     1851   (Gesetz-Samml. für 1851. S. 451 ff.)Dr. Sohm.

Schlußbestimmung zum XI. Abschnitt

Die in diesem Abschnitt enthaltenen Vorschriften kommen in Bayern nach näherer Bestimmung des 
Bündnißvertrages vom  23.  November  1870  (Bundesgesetzbl. 1871. S. 9.)  unter  III. § 5,  in 
Württemberg nach  näherer  Bestimmung der  Militairkonvention vom 21./25.  November  1870 
(Bundesgesetzbl. 1870. S. 658.) zur Anwendung.

 XII. Bundes
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XII. Bundesfinanzen

Artikel 69.

Alle Einnahmen und Ausgaben des  Bundes müssen für jedes Jahr veranschlagt und auf den 
Bundeshaushalts-Etat gebracht werden. Letzterer wird vor Beginn des Etatjahres nach folgenden 
Grundsätzen durch ein Gesetz festgestellt.

Artikel 70.

Zur Bestreitung aller gemeinschaftlichen Ausgaben dienen zunächst die etwaigen Ueberschüsse der 
Vorjahre, sowie die aus den Zöllen, den gemeinschaftlichen Verbrauchssteuern und aus dem Post- 
und Telegraphenwesen fließenden gemeinschaftlichen Einnahmen. Insoweit dieselben durch diese 
Einnahmen nicht gedeckt werden, sind sie, so lange  Bundessteuern nicht eingeführt sind, durch 
Beiträge der einzelnen Bundesstaaten nach Maßgabe ihrer Bevölkerung aufzubringen, welche bis 
zur Höhe des budgetmäßigen Betrages durch den Bundeskanzler ausgeschrieben werden.

Artikel 71.

Die gemeinschaftlichen Ausgaben werden in der Regel für ein Jahr bewilligt, können jedoch in 
besonderen Fällen auch für eine längere Dauer bewilligt werden.

Während der im Artikel 60 normirten Uebergangszeit ist der nach Titeln geordnete Etat über 
die Ausgaben für das Heer dem Bundesrathe und dem ReichstageHRR nur zur Kenntnißnahme und 
zur Erinnerung vorzulegen.

Artikel 72.

Ueber  die  Verwendung  aller  Einnahmen  des  Bundes ist  durch  den  Bundeskanzler  dem 
Bundesrathe und dem ReichstageHRR zur Entlastung jährlich Rechnung zu legen.

Artikel 73.

In Fällen eines außerordentlichen Bedürfnisses  kann im Wege der  Bundesgesetzgebung die 
Aufnahme einer Anleihe, sowie die Uebernahme einer Garantie zu   Lasten des   Bundes   erfolgen  .

Schlußbestimmung zum XII. Abschnitt

Auf die Ausgaben für das Bayerische Heer finden die Artikel 69 und 71 nur nach Maßgabe der 
in  der  Schlußbestimmung zum XI.  Abschnitt erwähnten  Bestimmungen  des  Vertrages  vom 23. 
November 1870. und der  Artikel  72 nur  insoweit  Anwendung, als  dem  Bundesrathe und dem 
ReichstageHRR die  Ueberweisung der für das Bayerische Heer erforderlichen Summe an Bayern 
nachzuweisen ist.

     XIII. Schlich-
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XIII. Schlichtung von Streitigkeiten und Strafbestimmungen

Artikel 74.

Jedes Unternehmen gegen die Existenz, die Integrität, die Sicherheit oder die Verfassung des 
Deutschen  BundesEB,  endlich  die  Beleidigung  des  Bundesrathes,  des  ReichstagesHRR,  eines 
Mitgliedes  des  Bundesrathes oder  des  ReichstagesHRR,  einer  Behörde  oder  eines  öffentlichen 
Beamten des  Bundes,  während dieselben in der Ausübung ihres Berufes begriffen sind oder in 
Beziehung auf ihren Beruf, durch Wort, Schrift, Druck, Zeichen, bildliche oder andere Darstellung, 
werden in den einzelnen Bundesstaaten beurtheilt und bestraft nach Maßgabe der in den letzteren 
bestehenden oder künftig in Wirksamkeit tretenden Gesetze, nach welchen eine gleiche gegen den 
einzelnen Bundesstaat,  seine Verfassung,  seine  Kammern  oder  Stände,  seine  Kammer-  oder 
Ständemitglieder, seine Behörden und Beamten begangene Handlung zu richten wäre.

Artikel 75.

Für  diejenigen  in  Artikel  74 bezeichneten  Unternehmungen  gegen  das  Deutsche  Reich, 
welche,  wenn  gegen  einen  der  einzelnen  Bundesstaaten gerichtet,  als  Hochverrath  oder 
Landesverrath zu qualifiziren wären, ist das gemeinschaftliche Ober-Appellationsgericht der drei 
freien und Hansestädte in Lübeck die zuständige Spruchbehörde in erster und letzter Instanz.

Die  näheren  Bestimmungen  über  die  Zuständigkeit  und  das  Verfahren  des  Ober-
Appellationsgerichts  erfolgen  im  Wege  der  Bundesgesetzgebung.  Bis  zum  Erlasse eines 
Bundesgesetzes  bewendet  es  bei  der  seitherigen Zuständigkeit  der Gerichte in  den einzelnen 
Bundesstaaten und den auf das Verfahren dieser Gerichte sich beziehenden Bestimmungen.

Artikel 76.

Streitigkeiten zwischen verschiedenen Bundesstaaten, sofern dieselben nicht privatrechtlicher 
Natur und daher von den kompetenten Gerichtsbehörden zu entscheiden sind, werden auf Anrufen 
des einen Theils von dem Bundesrathe erledigt.

Verfassungsstreitigkeiten in solchen Bundesstaaten, in deren Verfassung nicht eine Behörde 
zur Entscheidung solcher Streitigkeiten bestimmt ist, hat auf Anrufen eines Theiles der Bundesrath 
gütlich  auszugleichen  oder,  wenn  das  nicht gelingt,  im  Wege  der  Bundesgesetzgebung  zur 
Erledigung zu bringen.

Artikel 77.

Wenn in  einem Bundesstaate der  Fall  einer  Justizverweigerung eintritt,  und auf  gesetzlichen 
Wegen ausreichende Hülfe  nicht erlangt werden kann, so liegt dem  Bundesrathe ob, erwiesene, 
nach  der  Verfassung  und  den  bestehenden  Gesetzen  des  betreffenden  Bundesstaates zur 
beurtheilende Beschwerden über ver-

      wei-
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weigerte oder  gehemmte Rechtspflege anzunehmen, und darauf die  gerichtliche Hülfe bei der 
Bundesregierung, die zu der Beschwerde Anlaß gegeben hat, zu bewirken.

XIV. Allgemeine Bestimmungen

Artikel 78.

Veränderungen  der  Verfassung erfolgen  im  Wege  der  Gesetzgebung.  Sie  gelten als 
abgelehnt, wenn sie im Bundesrathe 14 Stimmen gegen sich haben.

Diejenigen Vorschriften der  Bundesverfassung,  durch welche  bestimmte Rechte einzelner 
Bundesstaaten in  deren  Verhältniß  zur  Gesammtheit  festgestellt  sind [Bayern,  Hessen,  
Württenberg], können nur mit Zustimmung des berechtigten Bundesstaates abgeändert werden.

[Anm. MH: Art. 78 sorgt bis heute dafür, dass das gesamte Werk weiterhin Gültigkeit besitzt, da die Putschisten um  
Ebert u.a. die dafür notwendigen Regenten bereits vertrieben hatten. Ebenso fehlt es bis zur Stunde an einem gültigen  
Kaisererlaß zum Kriegszustand nach Art. 68 Bverf., womit der preußische Belagerungszustand naturgemäß außer in  
Bayern bis heute wirkt.]

Für Meinen Großvater

Eduard Waldemar Hinz

und für das verschlafene

Gesamtdeutsche Volk
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Bundes-Geſebblatt
NorddeutſchenBundes.

Né 51.

(Nr.597.) Verfaſſung
des

Deutſchen Bundes,

Seine MajeſtätderKönigvonPreußenimNamendesNorddeutſchenBundes,
SeineKöniglicheHoheitderGroßherzogvonBadenundSeïneSöuialieyeDo-
heitderGroßherzogvonHeſſenundbeiRhein für dieſüdlih vomMain be-
legenenTheiledesGroßherzogthumsHeſſenſchließeneinenewigenBund zum| fanelureckt
SchußedesBundesgebietesunddesinnerhalbdeſſelbengültigenRechtes,ſowie
„zurPflegederWohlfahrtdesDeutſchenVolkes.DieſerBundwirddenNamen RGP
1 Deutſches Reich”ſührenundwirdnachſtehende.=—— -

Verfaſſung

e —————-—-

‘haben.
I. Bundesgebiet.
Artikel 1.

Das Bundesgebietbeſtehtaus denStaatenPreußenmit Lauenburg,
Sachſen,Baden,Heſſen,Me>lenburg-Schwerin, Sachſen-Weimar,Me>lenburg-
Streliß, Oldenburg,Braunſchweig,Sachſen-Meiningen,Sachſen-Alkenburg,
Sachſen- Koburg- Gotha, Ana Schwarzburg-Rudolſtadt, warzburg-
Sonders n, Walde>,ReußältererLinie,ReußjüngererLinie,Schaumburg-
Lippe,Lippe,LübeX,BremenundHamburg. M

IL. Bundesgeſeßgebung.
Artikel 2.

. InnerhalbdieſesBundesgebietesübtderBunddasRechtderGeſehgebung
nahMaaßgabedesJnhalksdieſerVerfaſſungundmitderWirkungaus, aß

ie: Bundes-Geſeybl.1870. 106
AusgegebenzuBerlin den31,Dezember1870.
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‘die li denLande8sgeſezenvorgehen.Die Bundesgeſeßeerhaltenihre
telſteinesBundesgeſeßblattesgeſchicht. ofernnichtin dempublizirtenGeſeße
einandererAnfang8kterminſeinerverbindlichenKraft beſtimmtiſt, beginntdie
leßteremit demvierzehntenTagenachdemAblaufdesjenigenTages, anwelchem
dasbetreffendeStückdesBundesgeſeyblattesin Berlinausgegebenwordeniſt.

S Vota [Á y Gaug _ :

/ oE VV Artikel3.
Gür denganzenUmfangdesBundesgebietesbeſtehteingemeinſamesndi-

genatmit derWirkung, daßderAngehörige(Unterthan,Staatsbürger)LL
jedenBundesſtaatesin jedemanderenBundesſtaateals Inländerzu behandeln
unddemgemäßzumfeſtenWohnſiß,zumGewerbebetriebe, zuöffentlihenAem-
tern,zurErwerbungvonGrundſtü>ken,zurErlangungdesStaatsbürgerrechtes
und zumGenuſſealler ſonſtigenbürgerlichenRechteunterdenſelbenVoraus-
ſeßungenwiederEinheimiſchezuzulaſſen,auh in BetreffderRechtsverfolgung
unddesRechts\chußesdemſelbengleichzubehandelniſt.
' In derAusübungdieſerBefugnißdarfderBunde8angehörigewederdurch
dieObrigkeitſeinerHeimath,noh dur dieObrigkeiteinesanderenBundes-
ſtaatesbeſchränktwerden.

DiejenigenBeſtimmungen,welchedieArmenverſorgungunddieAufnahme
in denlokalenGemeindeverbandbetreffen,werdendur<hdenim erſtenAbſay
ausgeſprochenenGrundſaznichtberührt.

Ebenſobleibenbis auf WeiteresdieVerträgein Kraft, welchezwiſchen
deneinzelnenBundesſtaatenin Beziehungauf dieUebernahmevonAuszuweiſen-
den, dieVerpflegungerkrankterunddieBeerdigungverſtorbenerStaatsange-
hörigenbeſtehen. *

HinſichtlichderErfüllungderMilitairpflihtim Verhältnißzu demHei-
mathêlandewird im Wege der Bundesgeſeßgebungdas Nöthigegeordnet
werden.

ſpruchaufdenBundesſchuß.

Artikel 4.
Der BeaufſichtigungSeitensdesBundesundderGeſeßgebungdeſſelben

unterliegendienachſtehendenAngelegenheiten:
1) dieBeſtimmungenüberFreizügigkeit,Heimaths-undNiederlaſſungs-
verhältniſſe,Staatsbürgerreht,Paßweſenund Fremdenpolizeiund über
denGewerbebetrieb,einſchließli<hdesVerſicherungsweſens,ſoweitdieſe
Gegenſtändeniht ſhon durchdenArtikel3. dieſerVerfaſſungerledigt
ſind, desgleichenüberdieKoloniſationund dieAuswanderungnach
außerdeutſchenLändern;

2) dieZoll- undHandelsgeſezgebungunddiefürBundeszwe>ezuverwen-
dendenSteuern;

3) die
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3)dieOrdnungdesMaaß-, Münz-undGewichtsſyſtems,nebſtFeſtſtellung
der Grundſägeüberdie Emiſſionvon fundirtemund unfundirtem
Papiergelde;

4) dieallgemeinenBeſtimmungenüberdasBankweſen;
95)dieErfindungspatente;
6) derSchußdesgeiſtigenEigenthums;
7) OrganiſationeinesgemeinſamenSchußesdesDeutſchenHandelsim
Auslande,derDeutſchenSchiffahrtundihrerFlaggezur See und
AnordnunggemeinſamerkonſulariſcherVertretung,welchevomBunde
ausgeſtattetwird;

8) dasEiſenbahnweſenund dieHerſtellungvonLand-undWaſſerſtraßen
im JntereſſederLandesvertheidigungunddesallgemeinenVerkehrs;

9) derFlößerei-undSchiffahrtsbetriebauf denmehrerenStaatengemein-
ſamenWaſſerſtraßenundderZuſtandderlehteren, ſowiedieFluß-und
ſonſtigenWaſſerzölle;

10) dasPoſt- undTelegraphenweſen;
11)BeſtimmungenüberdiewechſelſeitigeVollſtrekungvonErkenntniſſenin

CivilſachenundErledigungvonRequiſitionenüberhaupt;
12)ſowieüberdieBeglaubigungvonöffentlichenUrkunden;
13) diegemeinſameGeſeßgebungüberdasObligationenrecht,Strafrecht,Han-

dels-undWechſelrechtunddasgerichtlicheVerfahren;
14)dasMilitairweſendesBundesunddieKriegsmarine;
15)MaaßregelnderMedizinal-undVeterinairpolizei;
16) dieBeſtimmungenüberdiePreſſeunddasVereinsweſen.

Artikel 5.
Die Bundesgeſeßgebungwird ausgeübtdur<denBundesrathundden

Reichstag.DieUebereinſtimmungderMehrheitsbeſc<lüſſebeïderVerſammlungen
iſ zueinemBundesgeſeßeerforderlihundausreichend.

Bei Geſeßesvorſchlägenüberdas Militairweſen,dieKriegsmarineund
die im Artikel35. bezeichnetenAbgabengiebt,wennim Bundesratheeine
‘Meinungsverſchiedenheitſtattfindet,dieStimmedesPräſidiumsdenAusſchlag,
wennfieſichfür dieAufrechterhaltungderbeſtehendenEinrichtungenausſpricht.

ITT.Bundesrath.
rr——_——_

Artikel6. F>
Der BundesrathbeſtehtausdenVertreternderMitgliederdesBundes,

unterwelchendie Stimmführungſih nah MaaßgabederVorſchriftenra
106* e-
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PlenumdesehemaligenDeutſchenBundesvertheilt,ſo daßPreußenmit den
ehemaligenStimmenvon :
Hannover,Kurheſſen,Holſtein,NaſſauundFrankfurt17 Stimmen+

führt,Sachſen................... 4 - A
ö Baden... 3 - C

Heſſen 3 e I
Me>lenburg-Schwerin 2 -
Sachſen-Weimar 1 GS
Med>lenburg-Streliß 1 «6
Oldenburg.…............... 1 - 7
Braunſchweig.…........... 2 «9
Sachſen-Meiningen 1 - 0
Sachſen-Altenburg 1 - Ao
Sachſen- Koburg-Gotha... 1 - {4
Anhalt 1 - 12
Schwarzburg-Rudolſtadt.…. 1 - 43
Schwarzburg-Sondershauſen1 - AU
Walde> ................. 1 AS
Reuß ältererLinie... 1 - A6
ReußjüngererLinie 1 - AF
Schaumburg-Lippe 1 - AŸ
Lippe aeree 1 s AÀ
Lübe..................... 1 - 2.0
Bremen……................. 1 TA
Hamburg.……............... 1 „ZU

zuſammen48 Stimmen.
JedesMitglieddesBundes.kannſo vielBevollmächtigtezumBundes-

ratheernennen,wieesStimmenhat,dochkanndieGeſammtheitderzuſtändigen
Stimmennur einheitli<habgegebenwerden.

Artikel 7.
Der Bundesrathbeſchließt:
1) überdiedemReichstagezumachendenVorlagenunddievondemſelben
gefaßtenBeſchlüſſe;

2) überdiezur AusführungderBundes8geſezeerforderlichenallgemeinen
VerwaltungsvorſchriftenundEinrichtungen,ſofernniht dur<Bundes-
geſeßetwasAnderesbeſtimmtiſt;

3) überMängel, welchebeiderAusführungderBundesgeſeßeoderder
vorſtehenderwähntenVorſchriftenoderEinrichtungenhervortreten.
JedesBundesgliediſ befugt, Vorſchlägezumachenundin Vortragzu

bringenunddasPräſidiumiſt verpflichtet,dieſelbenderBerathungzuübergeben.
: Die Beſchlußfaſſungerfolgt,vorbehaltlihderBeſtimmungenin denAr-
tikeln5. 37.und78, mikeinfacherMehrheit.Nichtvertreteneodernichtin-

ſtruirte



ep STEI RE LITT 2BaTL e LLE LT rit EAR ai EE i TaieBAS E

N — 631 -
ſtruirteStimmenwerdennichtgezählt.Bei StimmengleichheitgiebtdiePrä-
fidialſtimmedenAusſchlag.

Bei derBeſchlußfaſſungübereineAngelegenheit,welchenah denBeſtim-
mungendieſerVerfaſſungnichtdemganzenBundegemeinſchaftlichiſt, werden
dieStimmennur derjenigenBundesſtaatengezählt,welchendieAngelegenheit
gemeinſchaftlichiſt.

Artikel 8.
Der BundesrathbildetausſeinerMitte dauerndeAusſchüſſe
1) für dasLandheerunddieFeſtungen;
2) für dasSeeweſen; '
3) für Zoll-undSteuerweſen;
4) für HandelundVerkehr;
5) für Eiſenbahnen,Poſt undTelegraphen;
6) für Juſtizweſen;
7) für Rechnungsweſen.
In jedemdieſerAus\hüſſewerdenaußerdemPräſidiummindeſtensvier

Bundesſtaatenvertretenſein,undführtinnerhalbderſelbenjederStaatnurEine
Stimme. Die MitgliederderAusſhüſſezu1.und2. werdenvondemBundes-
feldherrnernannt,diederübrigenvondemBundesrathegewählt.DieZuſam-
menſeßzungdieſerAusſhüſſeiſt für jedeSeſſiondesBundesrathesreſp.mit
jedemJahre zu erneuern,wobeidieausſcheidendenMitgliederwiederwählbar
ſind. Den Ausſchüſſenwerdendiezu ihrenArbeitennöthigenBeamtenzur
Verfügunggeſtellt.

Artikel 9.
‘Jedes MitglieddesBundesratheshatdasRecht,imReichstagezuerſcheinen

- undmußdaſelbſtaufVerlangenjederzeitgehörtwerden,umdieAnſichtenſeiner
Regierungzuvertreten,au<dann,wenndieſelbenvonderMajoritätdesBundes-
rathesnichtadoptirtwordenſind.NiemandkanngleichzeitigMitglieddesBundes-
rathesunddesReichstagesſein.

Artikel 10.
DemBundespräſidiumliegtesob, denMitgliederndesBundesrathesden

ÜblichendiplomatiſchenSchußzugewähren.

IV. Bundespräſidium.

Artikel 11.
DasPräſidiumdesBundesſtehtdemKönigevon Preußenzu,welcherdenNamenDeutſcherKaiſer führt.DerKaiſerhatdasReichvölkerreu

x
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zu vertreten,im NamendesReichesKriegzu erklärenundFriedenzuließen
BündniſſeundandereVerträgemit fremdenStaateneinzugehen,Geſandkezu
beglaubigenundzuempfangen.

Zur ErklärungdesKriegesim NamendesBundesiſt dieZuſtimmung
desBundesratheserforderlich,es ſeidenn,daßeinAngriffaufdasBundesgebiet
oderdeſſenKüſtenerfolgt.

InſoweitdieVerträgemit fremdenStaatenſih auf ſolcheGegenſtände
beziehen,welchenah Artikel4. in denBereichderBundesgeſeßgebunggehören,
iſt zu ihremAbſchlußdieZuſtimmungdesBundesrathesundzu ihrerGültigkeit
dieGenehmigungdesReichstageserforderlich.

Artikel 12.
DemPräſidiumſtehtes zu, denBundesrathunddenNReichstagzube-

rufen, zueröffnen,zuvertagenundzuſchließen.

Artikel 13.
Die BerufungdesBundesrathesund desNeichstagesfindetalljährlich

ſtattundfannderBundesrathzurVorbereitungderArbeitenohnedenReichs-
tag, leßtereraberniht ohnedenBundesrathberufenwerden.

Artikel 14.
Die BerufungdesBundesrathesmuß erfolgen,ſobaldſie von einem

DrittelderStimmenzahlverlangtwird.

Artikel 15.
Der Vorſiß im Bundesratheunddie LeitungderGeſchäfteſtehtdem

Bundesfkanzlerzu, welchervomPräſidium zu ernenneniſt.
Derſelbekannſih durchjedesandereMitglieddesBundesrathesvermöge

ſchriftlicherSubſtitutionvertretenlaſſen.

Artikel 16.
Das PräſidiumhatdieerforderlichenVorlagennah MaaßgabederBe-

{<lüſſedesBundesrathesan denReichstagzu bringen,wo ſiedur<Mitglieder
desBundesrathesoderdurchbeſonderevonleßteremzuernennendeKommiſſarien
vertretenwerden.

e Artikel 17.
DemPräſidiumſtehtdieAusfertigungundVerkündigungderBundes-

geſebeunddieUeberwachungder Ausführungderſelbenzu. ieAnordnunge
erfügungendesBundespräſidiumswerdenimNamendesBundeserlaſſen

undbèbürfenzu”ihrerGültigfeitdere eiQnungdesBundeskanzlers,welcher
dadurchdieVerantwortlichkeitübernimmt. A

rt.



Artikel 18.
Das PräſidiumernenntdieBundesbeamten,hatdieſelbenfür denBund

zuvereidigenunderforderlichenFallesihreEntlaſſungzuverfügen.
Den zueinemBundesamteberufenenBeamteneinesBundesſtaatesſtehen,

ſofernniht vor ihremEintrittin denBundesdienſtim WegederBunde8geſeh-
gebungetwasAnderesbeſtimmtiſ, demBundegegenüberdiejenigenRechte
zu, welcheihnenin ihremHeimathlandeaus ihrerdienſtlichenStellungzuge-
ſtandenhatten.

Artikel 19.
WennBundesgliederihreverfaſſung8mäßigenBundespflichtennichter-

füllen, fönnenſie dazuim Wegeder Exekutionangehaltenwerden.Dieſe
Exekutioniſ vomBundesrathezu beſchließenund vomBundespräſidiumzu
vollſtre>en.

V. Reichstag.
Artikel 20.

Der Reichstaggehtaus allgemeinenunddirektenWahlenmit geheimer
Abſtimmunghervor. :

Bis zudergeſeßlichenRegelung,welcheim$.5. desGeſezesvom31,Mai
1869.(Art.80, Nr. 13.)vorbehalteniſt, werdenin Baden14, in Heſſenſüd-
lih desMains 6 Abgeordnetegewählt,und beträgtdemnachdieGeſammtzahl
der.Abgeordneten317.

Artikel 21.
BeamtebedürfenkeinesUrlaubszumEintrittin denReichstag. :

_… WenneinMitglieddesReichstagesin demBundeodereinemBundes-
ſaat einbeſoldetesStaatsamtannimmtoderimBundes-oderStaatsdienſtein
einAmteintritt,mit welchemein höhererRang oderein -höheresGehaltver-

“ bundeniſt, ſo verliertesSiy undStimmein demReichstagundkannſeine
“Stelle in demſelbennur dur<hneueWahl wiedererlangen.

Artikel 22.
DieVerhandlungendesReichstagesſindöffentlich.
WahrheitsgetreueBerichteüberVerhandlungenin denöffentlichenSißungen

desReichstagesbleibenvonjederVerantwortlichfeitfrei.

Artikel 23.
DerReichstaghatdasRecht,innerhalbderKompetenzdesBundesGeſetze

vorzuſchlagenund an ihn gerichtetePetitionendemBundesrathereſp.Bundes-
fanzlerzuüberweiſen.
y Art.



Artikel 24. ‘
Die LegislaturperiodedesNeichstagesdauertdrei Jahre. Zur Auflöſun

desReichstageswährendderſelbeni ein BeſchlußdesBundesrathesunterZu-
ſtimmungdesPräſidiumserforderlich.

Artikel 25.
Im FallederAuflöſungdesReichstagesmüſſeninnerhalbeinesZeitraumes

von60 TagennachderſelbendieWählerund innerhalbeinesZeitraumesvon
90 TagennachderAuflöſungderReichstagverſammeltwerden.

Artikel 26.
OhneZuſtimmungdesReichstagesdarfdieVertagungdeſſelbendieFriſt

von20 TagennichtüberſteigenundwährendderſelbenSeſſionnichtwiederholt
werden.

Artikel 27.
Der Reichstagprüftdie LegitimationſeinerMitgliederund entſcheidet

darüber.Er regeltſeinenGeſchäftêgangundſeine Disziplindur<eineGe-
{äfts-Ordnungund erwähltſeinenPräſidenten,ſeineVizepräſidentenund
Schriftführer.

Artikel 28.
Der Reichstagbeſchließtnah abſoluterStimmenmehrheit.ZurGültigkeit

derBeſchlußfaſſungiſ dieAnweſenheitderMehrheitdergeſeßlichenAnzahlder
Mitgliedererforderlich. E

Bei derBeſchlußfaſſungübereineAngelegenheit,welchenah den' Beſtim-
mungendieſerVerfaſſungnichtdemganzenBundegemeinſchaftlichiſt, werden
dieStimmennur derjenigenMitgliedergezählt,diein Bundesſtaatengewählt
ſind,welchendieAngelegenheitgemeinſchaftlichiſt,

' : Artikel29. |
Die MitgliederdesReichstagesſindVertreterdesgeſammtenVolkesund

an AufträgeundInſtruktionennichtgebunden.
Artikel 30.

KeinMitglieddesReichstagesdarfzu irgendeinerZeitwegenſeinerAb-
ſtimmungoderwegenderin AusübungſeinesBerufesgethanenAeußerungen
gerichtlichoderdisziplinariſchverfolgtoderſonſtaußerhalbderVerſammlungzur
Verantwortunggezogenwerden.

Artikel 31.
OhneGenehmigungdesReichstageskannkeinMitglieddeſſelbenwährend

derSißungsperiodewegeneinermitStrafebedrohtenHandlungzurUnterſuchung
ge-
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ezogenoderverhaftetwerden,außecwennesbeiAusübungderThat oderim
aufedesnächſtfolgendenTagesergriffenwird.

GleicheGenehmigung,iſt beieinerVerhaftungwegenSchuldenerforderlich.
__ AufVerlangendes Reichstageswirdjedes StrafverfahrengegeneinMit-
glieddeſſelbenundjedeUnterſuchungs-oderCivilhaftfür dieDauerderSizungs-
periodeaufgehoben.

Artikel 32.
Die MitgliederdesReichstagesdürfenals ſolchekeineBeſoldungoder

Entſchädigungbeziehen. E

VI. Zoll- undHandelsweſen.
Artikel 33.

Der BundbildeteinZoll- undHandelsgebiet,umgebenvongemeinſchaft-
licherZollgrenze.AusgeſchloſſenbleibendiewegenihrerLagezurEinſchließung
in dieZollgrenzeniht geeigneteneinzelnenGebietstheile.

AlleGegenſtände,welcheim freienVerkehreinesBundesſtaatesbefindlich
ſind, könnenin jedenanderenBundesſtaateingeführtund dürfenin leßterem
einerAbgabenurinſoweitunterworfenwerden,alsdaſelbſtgleichartigeinländiſche
ErzeugniſſeeinerinnerenSteuerunterliegen.

Artikel 34.
DieHanſeſtädteBremenundHamburgmit einemdemZwe entſprechen-

denBezirkeihresoderdesumliegendenGebietesbleibenals Freihäfenaußerhalb
der‘gemeinſchaftlichenZollgrenze,bis ſieihrenEinſchlußin dieſelbebeantragen.

Artikel 35.
Der Bund ausſ\chließli<hhatdieGeſezgebungüberdas geſammteZoll-

weſen,ÜberdieBeſteuerungdesim BundesgebietegewonnenenSalzesundTa-
bad8s,bereitetenBranntweinsundBieresundausRübenoderandereninländiſchen
ErzeugniſſendargeſtelltenZukersundSyrups,überdengegenſeitigenSchußder
in deneinzelnenBundesſtaatenerhobenenVerbrauchsabgabengegenHinter-
ziehungen,ſowieüberdieMaaßregeln,welchein denZollaus{{lüſſenzurSiche-
‘rungdergemeinſamenZollgrenzeerforderlichſind.
| In Badenbleibtdie BeſteuerungdesinländiſchenBranntweinsundBieres
derLandesgeſeßgebungvorbehalten.Die Bundesſtaatenwerdenjedo<hihr Be-
ſtrebendaraufrichten,eineUebereinſtimmungderGeſeßzgebungüberdieBeſteue-
rungauchdieſerGegenſtändeherbeizuführen.

Artikel 36.
DieErhebungundVerwaltungderZölleundVerbrauchsſteuern(Art.35.)

bleibtjedemBundesſtaate,ſoweitderſelbeſie bisherausgeübthat, innerhalb
. ſeinesGebietesüberlaſſen.
Bundes-Geſeybl.1870. 107 Das
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DasBundespräſidiumüberwachtdieEinhaltungdesgeſeßlichenVerfahrens

dur<hBundesbeamte,welcheesdenZoll- oderSteuerämternunddenDirektiv-
behördendereinzelnenStaaten,nachVernehmungdesAusſchuſſesdesBundes-
rathesfürZoll-undSteuerweſen,beiordnet. ‘

Die vondieſenBeamtenüberMängelbeiderAusführungdergemein-
ſchaftlichenGeſeßgebung(Art.35.)gemachtenAnzeigenwerdendemBundesrathe
zurBeſchlußnahmevorgelegt.

Artikel 37.
Bei derBeſchlußnahmeüberdiezurAusführungdergemeinſchaftlichen

Geſeßgebung(Art. 35.) dienendenVerwnäaltungsvorſchriftenund Einrichtungen
giebtdieStimmedesPräſidiumsalsdanndenAusſchlag,wennſieſichfürAuf-
rechthaltungderbeſtehendenVorſchriftoderEinrichtungausſpricht.

Artikel 38.
DerErtragderZölleundderanderen,in Artikel35.bezeichnetenAbgaben,

lehtererſoweitſiederBundesgeſeßgebungunterliegen,fließtin dieBundeskaſſe.
DieſerErtragbeſtehtausdergeſammtenvondenZöllenunddenübrigen

AbgabenaufgekommenenEinnahmenachAbzug:
1) derauf GeſehenoderallgemeinenVerwaltungsvorſchriſtenberuhenden
SteuervergütungenundErmäßigungen,

2) derRü>erſtattungenfür unrichtigeErhebungen,
3) derErhebungs-undVerwaltungskoſten,undzwar:

a) beidenZöllenderKoſten,welchean dengegendasAuslandge-
legenenGrenzenundin demGrenzbezirkefür denSchugunddie
ErhebungderZölleerfordeclichſind,

b) Éei derSalzſteuerderKoſten,welchezurBeſoldungdermit Er-
hebungundKontrolirungdieſerSteueraufdenSalzwerkenbeauf-
tragtenBeamtenaufgewendetwerden, '

c) beiderRübenzuerſteuerundTabakſteuerderVergütung,welche
nah den jeweiligenBeſchlüſſendesBundesrathesdeneinzelnen
Bundesregierungenfür dieKoſtenderVerwaltungdieſerSteuern
zugewähreniſt, -

4) bei denübrigenSteuecnmit funfzehnProzentder Geſammt-
einnahme.

Die außerhalbder gemeinſchaftlichenZollgrenzeliegendenGebietetragen
zu denBundesausgabendur< ZahlungeinesAverſumsbei.

Badenhatan demin dieBundeskaſſefließendenErtragederSteuernvon
Branntweinund Bier und an demdieſemErtrageentſprehendenTheiledes
vorſtehenderwähntenAverſumskeinenTheil.

' Artikel 39.
DievondenErhebungsbehördenderBundesſtaatennachAblaufeinesjeden

VierteljahresaufzuſtellendenQuartal- Extrakteund dienah demJahres. und
ücher-
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BücherſchluſſeaufzuſtellendenFinalabſchlüſſeüberdieimLaufedesVierteljahres
beziehungsweiſewährenddesRechnungsjahresfällig gewordenenEinnahmenan
ZöllenundnachArtikel38.zurBundeskaſſefließendenVerbrauchsabgabenwer-
denvondenDirektivbehördenderBundesſtaaten,nahvorangegangenerPrüfung,
in Hauptüberſichtenzuſammengeſtellt,in welchenjedeAbgabegeſondertnachzu-
weiſeniſ, undeswerdendieſeUeberſichtenan denAusſhußdesBundesrathes
für dasRechnungsweſeneingeſandt.

Der leßtereſtelltaufGrunddieſerUeberſichtenvondreizudreiMonaten
denvonderKaſſejedesBundesſtaatesderBundeskaſſeſchuldigenBetragvor-
läufigfeſtund ſeßtvon dieſerFeſtſtellungdenBundesrathund dieBundes-
ſtaatenin Kenntniß,legtauchalljährlichdieſließlicheFeſtſtellungjenerBeträge
mitſeinenBemerkungendemBundesrathevor. DerBundesrathbeſchließtüber
dieſeFeſtſtellung.

Artikel40.
Die een in demZollvereinigungsvertragevom8.Juli 1867.

bleibenin Kraft, ſoweitſie niht dur dieVorſchriftendieſerVerfaſſungab-
geändertſindundſo langeſieniht auf demim Artikel7., beziehungsweiſe78.
bezeichnetenWegeabgeändertwerden.

VIL Eiſenbahnweſen.
————————-

Artikel 41.
Eiſenbahnen,welcheim JntereſſederVertheidigungdesBundesgebietes

oderim IntereſſedesgemeinſamenVerkehrsfür nothwendigerachtetwerden,
könnenfrafteinesBunde8geſeßesauchgegendenWiderſpruchderBundesglieder,
derenGebietdieEiſenbahnendurchſchneiden,unbeſchadetderLandeshoheitêrechte,
für RechnungdesBundesangelegtoderanPrivatunternehmerzurAusführung
konzeſſionirtundmitdemErxpropriationsrechteausgeſtattetwerden.

JedebeſtehendeEiſenbahnverwaltungiſt verpflichtet,ſichdenAnſchlußneu
angelegterEiſenbahnenaufKoſtenderlehterengefallenzu laſſen.

Die geſehlichenBeſtimmungen,welchebeſtehendenEiſenbahn- Unter-
nehmungeneinWiderſpruchsrechtgegendieAnlegungvonParallel- oderKon-
furrenzbahneneinräumen,werden,unbeſchadetbereitserworbenerRechte,für das
ganzeBundesgebiethierdur<haufgehoben.Ein ſolchesWiderſpruchsrechtkann
auh in denkünftigzu ertheilendenKonzeſſionennichtweiterverliehenwerden.

Artikel 42.
Die Bundesregierungenverpflichtenſich,dieim Bundesgebietebelegenen

EiſenbahnenimIntereſſedesallgemeinenVerkehrswieeineinheitlichesNez ver-
waltenundzu dieſemBehufauchdieneuherzuſtellendenBahnennacheinheit-
lichenNormenanlegenundausrüſtenzu laſſen. A :

: 107° fl,
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Artikel 43.
Es ſollendemgemäßin thunlichſterBeſchleunigungübereinſtimmendeBe-

trieb8einrichtungengetroffen,insbeſonderegleicheBahnpolizei-Reglementsein-
geführtwerden.Der Bund hat dafürSorge zu tragen,daßdieEiſenbahn-
verwaltungendieBahnenjederzeitin einemdienöthigeSicherheitgewährenden
baulichenZuſtandeerhaltenunddieſelbenmitBetriebsmaterialſo ausrüſten,wie
dasVerkehrsbedürfnißeserheiſcht.

Artikel 44.
Die Eiſenbahnverwaltungenſindverpflichtet,die für dendurchgehenden

VerkehrundzurHerſtellungineinandergreifenderFahrplänenöthigenPerſonen.
zügemit entſprehenderFahrgeſchwindigkeit,desgleichendie zurBewältigungdes
GüterverkehrsnöthigenGüterzügeeinzuführen,auchdirekte ExpeditionenimPer-
ſonen-undGüterverkehr,unterGeſtattungdesUebergangesderTransportmittel
voneinerBahn aufdieandere,gegendieüblicheVergütungeinzurichten.

Artikel 45.
DemBundeſtehtdieKontroleüberdas-Tarifweſenzu. Derſelbewird

namentlichdahinwirken:
1) daßbaldigſtaufdenEiſenbahnenim GebietedesBundesübereinſtim-
mendeBetriebsreglementseingeführtwerden;

2) daßdiemöglichſteGleichmäßigkeitundHerabſekungderTarife erzielt,
in8beſondere,daßbei größerenEntfernungenfür denTransportvon
Kohlen,Koaks,Holz, Erzen,Steinen,Salz,Roheiſen,Düngungsmitteln
undähnlichenGegenſtändeneindemBedürfnißderLandwirthſchaftund
InduſtrieentſprechenderermäßigterTarif, undzwarzunächſtthunlichſt
derEinpfennig-Tarif eingeführtwerde.

Artikel46.
Bei eintretendenNothſtänden,insbeſonderebeiungewöhnlicherTheuerung

der.Lebensmittel,ſinddieEiſenbahnverwaltungenverpflichtet,für denTransport,
namentli<hvonGetreide,Mehl, HülſenfrüchtenundKartoffeln,zeitweiſeeinen
demBedürfnißentſprehenden,von demBundespräſidiumauf Vorſchlagdes
betreffendenBundesraths-Ausſchuſſesfeſtzuſtellenden,niedrigenSpezialtarifein-
zuführen,welcherjedo<nichtunterdenniedrigſtenauf derbetreffendenBahn
für RohproduktegeltendenSaß herabgehendarf.

Artikel 47.
Den AnforderungenderBundesbehördenin BetreffderBenußungder

EiſenbahnenzumZwe>derVertheidigungdesBundesgebieteshabenſämmtliche
Eiſenbahnverwaltungenunweigerli<hFolge zu leiſten. Insbeſondereiſt das
Militair undallesKriegsmaterialzugleichenermäßigtenSäßenzubefördern.

. Poſt-
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VIII. Poſft-undTelegraphenweſen.
Artikel 48.

Das Poſtweſenund das Telegraphenweſenwerdenfür das geſammte
GebietdesDeutſchenBundesalseinheitlicheStaatsverkehrs-Anſtalteneingerichtet
undverwaltet.

Die im Artikel4. vorgeſeheneGeſeßgebungdesBundesin Poſt- und
Telegraphen-Angelegenheitenerſtre>tſichnichtauf diejenigenGegenſtände,deren
Regelungnah dengegenwärtigin derNorddeutſchenPoſt- undTelegraphen-
verwaltungmaaßgebendenGrundſäßender reglementariſchenFeſtſegungoder
adminiſtrativenAnordnungÜberlaſſeniſt.

Artikel 49.
Die EinnahmendesPoſt- undTelegraphenweſensſind für denganzen

Bundgemeinſchaftlih.Die Ausgabenwerdenaus dengemeinſchaftlichenEin-
nahmenbeſtritten.Die Ueberſchüſſefließenin dieBundeskaſſe(AbſchnittXIL.).

Artikel 50.
__DemBundespräſidiumgehörtdieobereLeitungderPoſt- undTele-

graphenverwaltungan. Daſſelbehat die Pſliht und das Recht,dafür zu
ſorgen,daßEinheitin derOrganiſationderVerwaltungund im Betriebedes
Dienſtes,ſowiein derQualifikationderBeamtenhergeſtelltunderhaltenwird.

Das Präſidiumhatfür denErlaßderreglementariſchenFeſtſeßungenund
allgemeinenadminiſtrativenAnordnungen,ſowiefür dieausſchließlicheWahr-
nehmungderBeziehungenzuanderenPoſt- undTelegraphenverwaltungenSorge
zu tragen.

SämmtlicheBeamtederPoſt- undTelegraphenverwaltungenſind ver-
pflichtet,denAnordnungendesBundespräſidiumsFolgezu leiſten.DieſeVer-
pflichtungiſt in denDienſteidaufzunehmen.

Artikel 51.
DieAnſtellungderbeidenVerwaltungsbehördenderPoſt undTelegraphie

in denverſchiedenenBezirkenerforderlichenoberenBeamten(z.B. derDirek-
toren,Räthe,Ober-Jnſpektoren),fernerdieAnſtellungderzurWahrnehmung
desAufſichts-u. #.w. Dienſtesin deneinzelnenBezirkenals Organederer-
wähntenBehördenfungirendenPoſt- undTelegraphenbeamten(z.B. Inſpektoren,
Kontroleure)geht für das ganzeGebietdesDeutſchenBundesvon dem
Präſidiumaus, welchemdieſeBeamtendenDienſteidleiſten.Den einzelnen
Landesregierungenwirdvondenin RedeſtehendenErnennungen,ſoweitdieſelben
ihreGebietebetreffen,BehufsderlandesherrlichenBeſtätigungundPublikation
rehtzeitigMittheilunggemachtwerden.

Die anderenbei denVerwaltungsbehördenderPoſt undTelegraphie
erforderlichenBeamten,ſowiealle für denlokalenund techniſchenDetri be-

imm-
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ſtimmten,mithinbeideneigentlichenBetriebsſtellenfungirendenBeamtenu.\. w.
werdenvondenbetreffendenLandesregierungenangeſtellt. |

Wo eineſelbſtſtändigeLandespoſt-reſp.Telegraphenverwaltungnichtbe-
ſteht,entſcheidendieBeſtimmungenderbeſonderenVerträge.

Artikel 52.
Bei UeberweiſungdesUeberſchuſſesderPoſtverwaltungfür allgemeine

Bundes8zwe>e(Artikel49.) ſoll, in BetrachtderbisherigenVerſchiedenheitder
vondenLandes-PoſtverwaltungendereinzelnenGebieteerzieltenReineinnahmen,
zumZwe>eeinerentſprechendenAusgleichungwährendder untenfeſtgeſeßten
UebergangszeitfolgendesVerfahrenbeobachtetwerden.

Aus denPoſtüberſchüſſen,welchein deneinzelnenPoſtbezirkenwährend
derfünf Jahre 1861.bis 1865.aufgekommenſind, wird eindur<ſchnittlicher
Jahresüberſhußberechnet,undderAntheil,welchenjedereinzelnePoſtbezirkan
demfür dasgeſammteGebietdesBundesſi<hdarnachherausſtellendenPoſt-
Überſchuſſegehabthat,nah Prozentenfeſtgeſtellt.

NachMaaßgabedesauf dieſeWeiſefeſtgeſtelltenVerhältniſſeswerden
deneinzelnenStaatenwährendderauf ihrenEintritt in dieBundes- Poſtver-
waltungfolgendenachtJahre,dieſichfür ſieausdenimBundeaufkommenden
PoſtüberſchüſſenergebendenQuotenauf ihreſonſtigenBeiträgezuBundeszwe>en
zuGutegerechnet.

NachAblaufderachtJahre hörtjeneUnterſcheidungauf,undfließendie
Poſtüberſhüſſein ungetheilterAufrechnungnahdemimArtikel49.enthaltenen
GrundſagderBundeskaſſezu.

Von derwährenddervorgedachtenaht Jahre für dieHanſeſtädteſich
herausſtellendenQuotedesPoſtüberſchuſſeswirdalljährlihvorwegdie Hälfte
demBundes8präſidiumzurDispoſitiongeſtelltzu demZwe>e,darauszunächſt
diebeſtreitefür dieHerſtellungnormalerPoſteinrihtungenin denHanſeſtädten
zu beſtreiten.

IX. MarineundSchiffahrt.
Artikel 53. :

Die Bundes- Krieg8marinei} eineeinheitlieunterPreußiſchemOber-
befehl.Die OrganiſationundZuſammenſezungderſelbenliegtSeinerMajeſtät
demKönigevonPreußenob, welcherdieOffiziereundBeamtenderMarine
ernennt,und für welchendieſelbennebſtdenMannſchafteneidlihin Pflichtzu
meee iel Hafenundder JadehafenſindBundeskriegshäfeer KielerHafenund der Jadehafenſind Bundeskriegshäfen.

Der zur GründungundErhaltungderKriegsflotteundderdamitzu-
periti SendenAnſtaltenerforderlicheAufwandwird aus derBundeskaſſe
eſtritten.

Die geſammteſeemänniſcheBevölkerungdesBundes,einſchließlichdes
MaſchinenperſonalsundderSchiffshandwerker,iſt vomDienſteim Landheere
befreit,dagegenzumDienſtein derBundesmarineverpflichtet. Di

le
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Die VertheilungdesErſaßbedarfesfindetnahMaaßgabedervorhandenen

ſeemänniſchenBevölkerungſtatt, und diehiernahvon jedemStaategeſtellte
QuotekommtaufdieGeſtellungzumLandheereinAbrechnung.

Artikel 54.
DieKauffahrteiſchiffeallerBundesſtaatenbildeneineeinheitlicheHandels-

marine.
Der Bund hat dasVerfahrenzurEcmittelungderLadungsfähigkeitder

Seeſchiffezubeſtimmen,dieAusſtellungderMeßbriefe,ſowiederSchiffscertifikate
zu regelnund dieBedingungenfeſtzuſtellen,von welchendieErlaubnißzur
FührungeinesSeeſchiffesabhängigiſt.

In denSeehäfenund auf allennatürlichenund künſtlichenWaſſerſtraßen
der einzelnenBundesſtaatenwerdendieKauffahrteiſchiffeſämmtlicherBundes-
ſtaatengleichmäßigzugelaſſenundbehandelt.Die Abgaben,welchein denSee-
- hâfenvondenSeeſchiffenoderderenLadungenfür dieBenuzungdecSchiff-
fahrtsanſtaltenerhobenwerden,dürfendiezurUnterhaltungund gewöhnlichen
HerſtellungdieſerAnſtaltenerforderlichenKoſtennichtüberſteigen.

Auf allennatürlichenWaſſerſtraßendürfenAbgabennurfürdieBenußung
beſondererAnſtalten,diezurErleichterungdesVerkehrsbeſtimmtſind, erhoben
werden.DieſeAbgaben,ſowiedieAbgabenfür dieBefahrungſolcherkünſt-
lichenWaſſerſtraßen,welcheStaatseigenthumſind,dürfendiezurUnterhaltung
und gewöhnlichenFerſtellungderAnſtaltenundAnlagenerforderlichenKoſten
nichtüberſteigen.AufdieFlößereifindendieſeBeſtimmungeninſoweitAnwen-
dung,als dieſelbeaufſchiffbarenWaſſerſtraßenbetriebenwird.

Auf fremdeSchiffeoderderenLadungenandereoderhöhereAbgabenzu
' legen,als vondenSchiffenderBundesſtaatenoderderenLadungenzu entrichten
ſindjſtehtfeinemEinzelſtaate,ſondernnur demBundezu.

Artikel 55.
Die FlaggederKriegs-undHandelsmarineiſt ſchwarz-weiß-roth.

X. Konſulatweſen.
Artikel 56.

' Das geſammteKonſulatweſendesDeutſchenBundesſtehtunterderAuf-
: ſichtdesBundespräſidiums,welchesdieKonſuln,nah VernehmungdesAus-
- ſ{huſſesdesBundesrathesfücHandelundVerkehr,anſtellt.

In demAmtsbezirkderBundeskonſulndürfenneueLandeskonſulatenicht
etrichtetwerden,Die Bundeskonſulnübenfür die in ihremBezirknichtver-
#xetenenBundesſtaatendieFunktioneneinesLandeskonſulsaus. Die ſämmtlichen
beſtehendenLandeskonſulatewerdenaufgehoben,ſobald die Organiſationder
Vundeskonſulatedergeſtaltvollendetiſt, daßdieVertretungder inzelintereſſen
allerBundesſtaatenals dur dieBundeskonſulategeſichertvon demBundes-
‘ratheanerkanntwird. -
“ R1. Bundes-
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XI, Bundeskriegsweſen.
Artikel 57.

Jeder Bundesangehörigeiſt wehrpflichtigund kannſi< in Ausübung
dieſerPflichtnichtvertretenlaſſen.

Artikel 58.
Die KoſtenundLaſtendesgeſammtenKrieg8weſensdesBundesſindvon

allenBundesſtaatenundihrenAngehörigengleichmäßigzutragen,ſo daßweder
Bevorzugungen,nohPrägravationeneinzelnerStaatenoderKlaſſengrundſäglich
zuläſſigſind. Wo diegleicheVertheilungderLaſtenſih in naturanichther-
ſtellenläßt,ohnedieöffentliheWohlfahrtzuſchädigen,iſt dieAusgleihungnach
denGrundſägzenderGerechtigkeitim WegederGeſeßgebungfeſtzuſtellen.

Artikel59,
Jeder wehrfähigeBundesangehörigegehörtſiebenJahre lang, in der

Regelvomvollendeten20. bis zumbeginnenden-28.Lebensjahre;,demſtehenden
Heere— undzwardieerſtendreiJahre beidenFahnen,dieleßtenvierJahre
in derReſerve— und die folgendenfünfLebensjahrederLandwehran. Jn
denjenigenBunde®sſtaaten,in denenbishereinelängerealszwölfjährigeGeſammt-
dienſtzeitgeſeßlichwar, findetdieallmäligeHerabſezungderVerpflichtungnur
pedemR ſtatt,als diesdieRüdſichtaufdieKriegsbereitſchaftdesBundes-
eereszuläßt.

In BezugaufdieAuswanderungderReſerviſtenſollenlediglichdiejenigen
Beſtimmungenmaaßgebendſein,welchefür dieAuswanderungderLandwehr-.
männergelten. .

Artikel 60.
Die Friedens-PräſenzſtärkedesBundesheereswirdbis zum31.Dezember

1871.aufEin ProzentderBevölkerungvon1867.normirt,undwirdpro rata
derſelbenvondeneinzelnenBundesſtaatengeſtellt.Für dieſpätereZeitwirddie
Griedens-PräſenzſtärkedesHeeresim WegederBundesgeſeßgebungfeſtgeſtellt.

Artikel 61.
Na ifation di iſt in demganzenBundesgebietediegeſammtePreußi ilitai ebungungeſäumtcingufährew,ſowohldieGeſehe

ſelbſt,als diezu ihrerAusführung,Erläuterungoder Ergänzungeeeh Re-
glements,InſtruktionenundReſkripte,namentlichalſodas Militair-Strafgeſezbuch
vom3. April 1845., dieMilitair- Strafgerichtsordnungvom3. April 1845.,
dieVerordnungüberdieEhrengerichtevom20. Juli 1843.,dieBeſtimmungen-
ÜberAushebung,Dienſtzeit,Servis- undVerpflegungsweſen,Einquartierung,
ErſaßvonFlurbeſchädigungen,Mobilmachungu. \. w. für KriegundFrieden.
Die Militair-Kirchenordnungiſt jedochausgeſchloſſen. Nach

a
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NachgleihmäßigerDurchführungderBundes-Kriegsorganiſationwirddas

BundespräſidiumeinumfaſſendesBundes-MilitairgeſeydemReichstageunddem
BundesrathezurverfaſſungsmäßigenBeſchlußfaſſungvorlegen.

Artikel 62.
Zur BeſtreitungdesAufwandesfür das geſammteBundesheerunddie

u demſelbengehörigenEinrichtungenſindbis zum31,Dezember1871.dem
undesfeldherrnjährlichſovielmal225Thaler,inWortenzweihundertfünfund

zwanzigThaler,als dieKopfzahlderFriedensſtärkedesHeeresnachArtikel60,
beträgt,zurVerfügungzu ſtellen.Vergl.AbſchnittXII.

Nachdem31.Dezember1871.müſſendieſeBeiträgevon deneinzelnen
Staatendes Bundeszur Bundeskaſſefortgezahltwerden.Zur Berechnung
derſelbenwirddieim Artikel60. interimiſtiſhfeſtgeſtellteFriedens-Präſenzſtärke
ſo langefeſtgehalten,bis ſiedur<heinBundesgeſeßabgeändertiſt.

Die VerausgabungdieſerSummefür das geſammteBundesheerund
deſſenEinrichtungenwird dur dasEtatsgeſehzfeſtgeſtellt.

Bei derFeſtſtellungdesMilitair-Ausgabe-EtatswirddieaufGrundlagedieſer
VerfaſſunggeſeßlichfeſtſtehendeOrganiſationdesBundesheereszuGrundegelegt.

Artikel 63.
Die geſammteLandmachtdesBundeswirdeineinheitlichesHeerbilden,

welchesin KriegundFriedenunterdemBefehleSeinerMajeſtätdesKönigs
vonPreußenals Bundesfeldherrnſteht. Ñ

DieRegimenter2c.führenfortlaufendeNummerndurchdieganzeBundes-
armee.Für dieBekleidungſinddieGrundfarbenundderSchnittderKöniglich
McudiſchenArmeemaaßgebend.DembetreffendenKontingentsherrnbleibtes
taſſen,dieäußerenAbzeichen(Kokarden2c.)zubeſtimmen,
“Der BundesfeldherrhatdiePflichtunddasRecht,dafürSorgezutragen,

daßinnerhalbdesBundesheeresalleTruppentheilevollzähligundkriegstüchtig
vorhandenſind unddaßEinheitin derOrganiſationundFormation,in Be-
waffnungundKommando,in derAusbildungderMannſchaften,ſowiein der
QualifikationderOffizierehergeſtelltunderhaltenwird. Zu dieſemBehufeiſt
derBundesfeldherrberechtigt,ſichjederzeitdur<hJnſpektionenvonderVerfaſſung
dereinzelnenKontingentezuüberzeugenunddieAbſtellungderdabeivorgefun-
denenMängelanzuordnen.
: Der BundesfeldherrbeſtimmtdenPräſenzſtand,dieGliederungundEin-
theilungderKontingentederBundesarmee,ſowiedieOrganiſationderLandwehr,
undhatdasRecht,innerhalbdesBundesgebietesdieGarniſonenzubeſtimmen,

: ſowiedie kriegsbereiteAufſtellungeinesjedenTheils der Bundesarmeean-
- zuordnen.
: Behufs Erhaltungder unentbehrlichenEinheitin der Adminiſtration,
: Verpflegung,BewaffnungundAusrüſtungallerTruppentheiledesBundesheeres
_ ſinddiebezüglichenkünftigergehendenAnordnungenfür diePreußiſcheArmee
_ denKommandeurenderübrigenBundeskontingente,durchdenArtikel8. Nr. 1.
bezeichnetenAus\hußfür dasLandheerunddieFeſtungen,zurNachachtungin
geeigneterWeiſemitzutheilen.
Bundes-Geſehbl.1870. 108 Art.
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Artikel 64.
Alle Bundestruppenſindverpflichtet,denBefehlendesBundesfeldherrn

runchmenFolge zu leiſten.Dieſe Verpflichtungiſt in denFahneneidauf-
zunehmen. :

Der HöchſtkommandirendeeinesKontingents,ſowiealleOffiziere,welche
Truppenmehrals einesKontingentsbefehligen,undalleFeſtungskommandanten
werdenvon dem Bundesfeldherrnernannt. Die von Demſelbenernannten
OffiziereleiſtenThmdenFahneneid.Bei GeneralenunddenGeneralſtellungen
verſehendenOffiziereninnerhalbdesBundeskontingentsiſ dieErnennungvon
derjedesmaligenZuſtimmungdesBundesfeldherrnabhängigzumachen.

Der Bundesfeldherriſt berechtigt,BehufsVerſezungmit oderohneBe-
förderungfür dievonIhm im Bundesdienſte,ſei es im PreußiſchenHeere,
oderin anderenKontingentenzu beſeßendenStellen aus denOffizierenaller
KontingentedesBundesheereszuwählen.

Artikel 65.
Das Recht,FeſtungeninnerhalbdesBundesgebietesanzulegen,ſtehtdem

Bundesfeldherrnzu, welcherdieBewilligungderdazuerforderlichenMittel, ſo-
weitdasOrdinariumſieniht gewährt,nah AbſchnittRII. beantragt,

Artikel 66.
Wo nichtbeſondereKonventioneneinAnderesbeſtimmen,ernennendie

Bundesfürſten, beziehentlihdieSenatedieOffiziereihrerKontingente,mitder
EinſchränkungdesArtikels64. Sie ſindChefsallerihrenGebietenangehören-
denTruppentheileundgenießendiedamitverbundenenEhren. Sie habenna-
mentlihdasRechtderJnſpizirungzu jederZeitunderhalten,außerden-regel-
mäßigenRapporten‘undMeldungenübervorkommendeVeränderungen,Behufs
dernôöthigenlandesherrlichenPublikation, rechtzeitigeMitiheilungvon dendie
betreffendenTruppentheileberührendenAvancementsundErnennungen.

AuchſtehtihnendasRechtzu, zu polizeilihenZwe>ennichtblosihre
eigenenTruppenzu verwenden, ſondernauchalleanderenTruppentheileder
Bundesarmee,welchein ihrenCändergebietendislocirtſind,zurequiriren.

Artikel 67.
Erſparniſſean demMilitair-EtatfallenunterkeinenUmſtändeneinerein-

zelnenRegierung,ſondernjederzeitderBundeskaſſezu.
Artikel68.

Der Bundesfeldherrkann,wenndieöffentlicheSicherheitin demBundes-
gebietebedrohtiſ, einenjedenTheil deſſelbenin Kriegszuſtanderklären.Bis
zumErlaß einesdieVorausſeßungen,dieFormderVerkündigungund dieWir-
ngeneinerſolchenErklärungregelndenBundesgeſeßesgeltendafürdieVor-

ſchriftendesPreußiſchenGeſeßesvom4. Juni 1851.(Geſez-Samml.für 1851.S. 451ff.). -
ZZ XII. Bundes-
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AU. Bundesfinanzen.
Artikel 69.

Alle EinnahmenundAusgabendesBundesmüſſenfür jedesJahr ver-
anſchlagtundauf denBundeshaushalts-Etatgebrachtwerden.Leßtererwirdvor
BeginndesEtatsjahresnachfolgendenGrundſäßendurcheinGeſeßfeſtgeſtellt.

. Artikel 70.
Zur BeſtreitungallecgemeinſchaftlihenAusgabendienenzunächſtdie

etwaigenUeberſchüſſederVorjahre,ſowiedieausdenZöllen,dengemeinſchaft-
lichenVerbrauchsſteuernundaus demPoſt- undTelegraphenweſenfließenden
gemeinſchaftlichenEinnahmen.JnſoweitdieſelbendurchdieſeEinnahmennicht
gede>twerden,ſindſie, ſo langeBundesſteuernnichteingeführtſind,dur<Bei-
trägedereinzelnenBundesſtaatennahMaaßgabeihrerBevölkerungaufzubringen,
welchebis zurHöhedesbudgetmäßigenBetragesdur<hdasPräſidiumausge-
ſchriebenwerden.

Artikel 71.
Die gemeinſchaftlichenAusgabenwerdenin derRegelfür einJahr be-

willigt, könnenjedo<hin beſonderenFällenauh für einelängereDauerbe-
willigtwerden.

Währendderim Artikel60. normirtenUebergangszeitiſ dernahTiteln
geordneteEtat überdieAusgabenfür dasBundesheerdemBundesratheund
emReichstagenur zurKenntnißnahmeundzurErinnerungvorzulegen.

Artikel 72.
UeberdieVerwendungaller EinnahmendesBundes if von demPrä-

ſidiumdemBundesratheunddemReichstagezurEntlaſtungjährlichRechnung
zu legen.

Artikel 73.
In FälleneinesaußerordentlichenBedürfniſſeskönnenimWegederBun-

desgeſezgebungdieAufnahmeeinerAnleihe,ſowiedieUebernahmeeinerGarantie
zu LaſtendesBundeserfolgen. Ñ

XII. SchlichtungvonStreitigkeitenundStrafbeſtimmungen.
Artikel 74.

JedesUnternehmengegendieExiſtenz,dieIntegrität,dieSicherheitoder
dieVerfaſſungdesDeutſchenBundes, endlih dieBeleidigungdesBundes-
rathes,desNeichstages,einesMitgliedesdesBundesrathesoderdesReichstages,

108* einer
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einerBehördeodereinesöffentlichenBeamtendesBundes,währenddieſelbenin
derAusübungihresBerufesbegriffenſindoderin Beziehungauf ihrenBeruf,
durchWort, Schrift,Dru, Zeichen,bildlicheoderandereDarſtellung,werden
in deneinzelnenBundesſtaatenbeurtheiltundbeſtraftnachMaaßgabederin den
leßterenbeſtehendenoderkünftigin WirkſamkeittretendenGeſeße,nah welchen
einegleichegegendeneinzelnenBundesſtaat,ſeineVerfaſſung,ſeineKammern
oderStände,ſeineKammer-oderStändemitglieder,ſeineBehördenundBeamten
begangeneHandlungzu richtenwäre.

Artikel 75.
Gür diejenigenin Artikel74. bezeichnetenUnternehmungengegenden

DeutſchenBund,welche,wenngegeneinendereinzelnenBundesſtaatengerichtet,
als HochverrathoderLandesverrathzuqualifizirenwären,iſt dasgemeinſchaſt-
licheOber-AppellationsgerichtderdreifreienundHanſeſtädtein Lübe>diezu-
ſtändigeSpruchbehördein erſterundleßterJnſtanz. :

Die näherenBeſtimmungenüberdieZuſtändigkeitunddasVerfahrendes
Ober-Appellationsgerichtserfolgenim WegederBundesgeſeßgebung.Bis zum
ErlaſſeeinesBundesgeſeßesbewendetesbeiderſeitherigenZuſtändigkeitderGe-
richtein deneinzelnenBundesſtaatenunddenaufdasVerfahrendieſerGerichte
ſichbeziehendenBeſtimmungen. :

Artikel 76.
StreitigkeitenzwiſchenverſchiedenenBundesſtaaten,ſoferndieſelbennicht

privatrechtlicherNaturunddahervondenkompetentenGerichtäbehördenzu ent-
ſcheidenſind,werdenaufAnrufendeseinenTheilsvondemBundesratheerledigt.

Verfaſſungsſtreitigkeitenin ſolchenBundesſtaaten,in derenVerfaſſungnicht
eineBehördezurEntſcheidungſolcherStreitigkeitenbeſtimmtiſt, hataufAn-
rufeneines‘TheilesderBundesrathgütlichauszugleichenoder,wenndasnicht
gelingt,im WegederBundesgeſeßgebungzurErledigungzu bringen.

Artikel 77.
Wenn in einemBundesſtaatederFall einerJuſtizverweigerungeintritt,

und auf geſeßlichenWegenausreichendeHülfe nichterlangtwerdenkann,ſo
liegtdemBundesratheob, erwieſene,nachderVerfaſſungund denbeſtehenden
GeſeßendesbetreffendenBundesſtaateszu beurtheilendeBeſchwerdenüberver-
weigerteodergehemmteRechtspflegeanzunehmen,und daraufdiegerichtliche
HülfebeiderBundesregierung,diezuderBeſchwerdeAnlaß gegebenhat, zu
bewirken.

XIV. AllgemeineBeſtimmungen.
Artikel 78.

VeränderungenderVerfaſſungerfolgenimWegederGeſeßgebung,jedoch
iſt zu denſelbenim BundesratheeineMehrheitvon dreiViertheilenderver-
tretenenStimmenerforderlich.

Art.
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Artikel79.paihikarhodly

Der EintritteinesdemBundenichtangehörendenDeutſchenStaatesin
denBund erfolgtauf denVorſchlagdesBundespräſidiumsimWegederBun-
desgeſeßgebung. Zum Nue /

0XV. Uebergangsbeſtimmung.
—————————__——-

Die "nachſtehendgenannten,im NorddeutſchenBundeergangenenGeſeße
werdenzu GeſeßendesDeutſchenBundeserklärtundals ſolchevondennach-
ſtehendgenanntenZeitpunktenan în dasgeſammkeBundesgebietmit derWir-
fung eingeführt,daß, wo in dieſenGeſeßenvon.demNorddeutſchenBunde,
deſſenVerfaſſung,Gebiet,MitgliedernoderStaaten,Jndigenat,verfaſſung®-
mäßigenOrganen,Angehörigen,Beamten,Flaggeu. st.w. dieRedeiſt, der
DeutſcheBundunddeſſenentſprechendeBeziehungenzuverſtehenſind,nämlich:

I, vomTagederWirkſamkeitdergegenwärtigenVerfaſſungan :
1)dasGeſeyüberdasPaßweſenvom12.Oktober1867,
2) dasGeſet,betreffenddieNationalitätderKauffahrteiſchiffeundihreBe-
fugnißzurFührungderBundesflagge,vom25.Oktober1867,

3) dasGeſeßüberdieFreizügigkeitvom1. November1867.,
4) dasGeſeß,betreffenddieOrganiſationderBundeskonſulate,ſowiedie
AmtsrechteundPflichtenderBundeskonſuln,vom8. November1867.,

5) dasGeſeyz,betreffenddieVerpflichtungzumKriegsdienſte,vom9, No-
vember1867,

6) dasGeſeß,betreffenddievertragsmäßigenZinſen,vom14.November1867,
7) dasGeſe überdieAufhebungderpolizeilichenBeſchränkungenderEhe-
\{ließungvom4.Mai 1868,,

8) dasGeſeß,betreffenddieAufhebungderSchuldhaft,vom29.Mai 1868.,
9) dasGeſeß,betreffenddieBewilligungvon lebenslänglichenPenſionen
und Unterſtüßungenan Offiziereund obereMilitairbeamteder vor-
maligenSchle8wig-HolſteinſchenArmee,ſowiean derenWittwenund
Waiſen,vom14.Juni 1868.,

A 10)das Geſet, betreffenddie privatrechtlicheStellungder Erwerbs-und
“ Wirthſchaſts-Genoſſenſchaften,vom4. Juli 1868,,
| 11)dièMaaß- und Gewichtsordnungfür denNorddeutſchenBund vom

17.Auguſt1868,
12)aëgGeſeb,MagaßregelngegendieRinderpeſtbetreffend,vom7. April

/
13) das Wahlgeſeßfür denReichstagdesNorddeutſchenBundes vom31.Mai1869,| Mlag |

14)das

/D || | uk Melt YVerageSSenMum: EollnurlamentmentVCHgeSSeny,LL -
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14)dasGeſeh,betreffenddieKautionenderBundesbeamten,vom2. Juni

1869.,
15) dasGeſez,betreffenddieEinführungderallgemeinenWechſelordnung,

derNürnbergerWechſelnovellenunddesAllgemeinenDeutſchenHandels-
geſeßbuchsals Bundesgeſeze,vom5. Juni 1869.,

16) dasGeſeß,betreffenddieWechſelſtempelſteuerim NorddeutſchenBunde,
vom10.Juni 1869., :

17) dasGeſet, betreffenddieEcrichtungeinesoberſtenGerichtshofesfür
Handelsſachen,vom12.Juni 1869, -

18) dasGeſetz,betreffenddieBeſchlagnahmedesArbeits-oderDienſtlohnes,
vom21. Juni 1869,

19) dasGeſeß,betreffenddieGewährungderRechtshülfe,vom21.Juni 1869.,
20) dasGeſeß,betreffenddieGleichberehtigungderKonfeſſionenin bürger-

licherundſtaatsbürgerlicherBeziehung,vom3. Juli 1869.,
21) dasGeſet, betreffenddieBewilligungvon lebenslänglihhenPenſionen

undUnterſtüßungenanMilitairperſonenderUnterklaſſendervormaligen
Sh lewigHolſteiniſchenArmee,ſowiean derenWittwenundWaiſen,
vom3. März 1870, :

22) dasGeſeywegenBeſeitigungderDoppelbeſteuerungvom13.Mai 1870.,
23) dasGeſeßüberdieAbgabenvonderFlößereivom1. Juni 1870,,
24) das GeſeßüberdieErwerbungund denVerluſt decBundes-und

Staat8angehörigfkeitvom1. Juni 1870,,
25) dasGeſeß,betreffenddasUrheberrechtan Schriftwerken,Abbildungen,

muſikaliſchenKompoſitionenund dramatiſchenWerken,vom11.Juni1870,
26) das Geſet, betreffenddieKommanditgeſellſchaftenauf Aktienunddie

Aktiengeſellſchaften,vom11. Juni 1870,
dasGeſeyüberdieAusgabevonPapiergeldvom16.Juni 1870.,

28) das Geſeyüberdie BefugnißderBundeskonſulnzuEheſchließungen
u. st.w. vom4. Mai 1870.; | 9 9
IL. vom1. Januar 1872.an, jedohunbeſchadetderfrüherenGeltung

im GebietedesNorddeutſchenBundes: .
X dasGeſegüberdieAusgabevonBanknotenvom27.März1870.

und
mit“Aus\hlußvonHeſſenſüdlih desMain,

2 dasEinführungsgeſeßzumStrafgeſeßzbuchfür denNorddeutſchenBund
© vom31,Mai1870,

3) das
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' 2 dasStrafgeſeßbuchfürdenNorddeutſchenBundvom31.Mai 1870.und
4) dieGeſeßeüberdasPoſtweſendesNorddeutſchenBundesvom2. No-
vember1867.,überdas. Poſttaxweſenim GebietedesNorddeutſchen
Bundesvom4. November1867.,betreffenddieEinführungvonTele-
graphen-Freimarkenvom16. Mai 1869.undbetreffenddiePortofrei-
heitenim GebietedesNorddeutſchenBundesvom5, Juni 1869.
In Heſſen,ſüdlichdesMain,werdenalsBundesgeſeßeeingeführt,undzwar:
vomTagederWirkſamkeitdieſerVerfaſſungan:

dasGeſeß,betreffenddieSchließungundBeſchränkungderöffent-
lichenSpielbanken,vom1. Juli 1868.,

dasGeſetz,betreffenddieEinführungvonTelegraphen-Freimarken,
vom16.Mai 1869.,

dieGewerbeordnungfürdenNorddeutſchenBundvom21. Juni 1869,
das EinführungsgeſeyzumStrafgeſeßbbuhfür denNorddeutſchen
Bund vom31.Mai 1870.und

dasStrafgeſeßbuchfürdenNorddeutſchenBundvom31.Mai 1870.;
vom1. Juli 1871.an:

dasGeſeßüberdenUnterſtüßungswohnſißvom6. Juni 1870.
In dieHohenzollernſchenLandewird vomTagederWirkſamkeitdieſer

Verfaſſungan eingeführtdasGeſet,betreffenddieWechſelſtempelſteuerimNord-
deutſchenBunde,vom10.Juni 1869.

Die Erklärungder übrigenim NorddeutſchenBundeergangenenGeſeße
zuBundesgeſeßenbleibt,ſoweitdieſeGeſezeſichauf Angelegenheitenbeziehen,
welcheverfaſſung8mäßigderGeſehgebungdesDeutſchenBundesunterliegen,der
Bundesgeſeßgebungvorbehalten.

(Nr.598.)
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(Nr. 598.) Protokoll, betreffenddie VereinbarungzwiſchendemNorddeutſchenBunde,
: BadenundHeſſenüberGründungdesDeutſchenBundesundAnnahnmc
' derBundesverfaſſung.Vom15.November1870.

VerhandeltVerſailles,den15.November1870.
N. gdemSeineMajeſtätderKönigvonPreußen,im NamendesNorddeut-
ſchenBundes, SeineKöniglicheHoheitderGroßherzogvonBadenundSeine
KöniglicheHoheitderGroßherzogvonHeſſenund beiRheinübereingekommen
ſind,überdieGründungcinesDeutſchenBundesinVerhandlungzu tretenund
zudieſeinZweckebevellmächtigthaben,undzwar:

Seine Majeſtät der König von Preußen, im Namen des Nord-
deutſhen Bundes:

denKanzlerdesNorddeutſchenBundes,AllerhöchſtihrenPräſidenten
des StaatsminiſteriumsundMiniſterder auswärtigenAnge-
legenheitenGrafenOtto v. Vismar>-Schönhauſen,

denKöniglih SächſiſchenStaatsminiſterder Finanzenund der
auswärtigenAngelegenheitenRichard Freiherrnv. Frieſen

und
denPräſidentendesBundeskanzler-Amts,AllerhöchſtihrenStaats-
MiniſterMartin Friedrih Rudolph Delbrü>;

Seine Königliche Hoheit der Großherzogvon Baden:
AllerhöchſtihrenPräſidentendesStaatsminiſteriumsundStaats-
miniſterdesJnunernDr. Julius Jolly und

AllerhöchſtihrenPräſidentendes MiniſteriumsdesGroßherzog-
lichenHauſesundder auswärtigenAngelegenheitenRudolf
v. Freydorf;

Sein, miglicheHoheit der Großherzog von Heſſen und bei
ein:
AllerhöchſtihrenPräſidentendes Geſanuntminiſteriumsund Mi-
niſterdesGroßherzoglichenHauſesund desAeußernſowiedes
Innern, WirklichenGeheimenRath FreiherrnReinhard
Vv.Dalwigk zu Lichtenfels und

AllerhöchſtihrenaußerordentlihenGeſandtenundbevollmächtigten
Miniſter,GeheimenLegationsrathKarl Hofmann,

ſinddieſeBevollmächtigtenin Verſailleszuſammengetretenundhabenſi<, nach
gegenſeitigerVorlegungundAnerkennungihrerVollmachten,überdieanliegende
VerfaſſungdesDeutſchenBundesverſtändigt.

Sie
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Sie ſindfernerdarübereinverſtanden/ daßdieſeVerfaſſung,vorbehaltlich

derweiterunten zu erwähnendenMaaßgaben,mit dem 1. Januar1871.in
Wirkſamkeittretenſoll, und ertheilenſichdeshalbgegenſeitigdieZuſage,daß
ſieunverzüglihdenalſehaebendenFaktorendesNorddeutſchenBundes, bezie-
hungsweiſeBadensundHeſſens,zurverfaſſungsmäßigenZuſtimmungvorgekegt
und,nah ErtheilungdieſerZuſtimmung,im LaufedesMonatsDezemberrati-
fizirtwerdenſoll. Der AustauſchderRatifikations-Erklärungenſoll in Berlin
er

In BetrachtdergroßenSchwierigkeiten,welchetheilsdievorgerü>teZeit,
theilsdieFortdauerdesKrieges,theilsendlichdiein einigenbetheiligtenStaa-
tenbereitserfolgteRegulirungdesLandesbudgetsderAufſtellungeinesEtats
für dieMilitairverwaltungdesDeutſchenBundesfür dasJahr 1871.entgegen-
ſtellen,iſt manübereingekommen, .daßdieGemeinſchaftderAusgabenfür das
Landheererſtmitdem1. Januar 1872.beginnenſoll. Bis zudieſemTage
wird daherderErtragderim Artikel35, bezeichnetengemeinſchaftlichenAbga-
bennichtzurBundeskaſſefließen,ſonderndenStaatskaſſenBadensundHeſſens,
leßtererrü>ſichtli<hdesaufSüdheſſenfallendenAntheils,verbleibenundeswird
derBeitragdieſerStaatenzu denBundesauêsgabendur<hMatrikularbeiträge
aufgebrachtwerden,wegenderenFeſtſtellungdemim nächſtenJahre zuberu-
fendenReichstageeineVorlagegemachtwerdenwird.

AuchdieBeſtimmungenin denArtikeln49— 52.derBundesverfaſſung
ſollenfür Badenerſtmitdem1. Januar 1872.in Wirkſamkeittreten,damit
die für dieUeberleitungderLandesverwaltungderPoſtenundTelegraphenin
dieBundesverwaltungerforderlicheZeitgewonnenwerde.
. Im Uebrigenwurdennoh nachſtehende,im LaufederVerhandlungenab-
‘gegebeneErklärungenin gegenwärtigesProtokollniedergelegt:

Man wardarübereinverſtanden,
1) zu Artikel 18.der Verfaſſung, daßzuden, einemBeamtenzuſte-
hendenRechtenim Sinne deszweitenAbſaßzesdieſesArtikelsdiejenigen
Rechtenicht gehören,welcheſeinenHinterbliebenenin Beziehungauf
PenſionenoderUnterſtüungenetwazuſtehen;

2) zu denArtikeln 35.und 38.derVerfaſſung, daßdienahMaaß-
gabederZollvereinsverträgeauchfernerzuerhebendenUebergangsabgaben
vonBranntweinundBier ebenſoanzuſehenſind, wiedieaufdieBe-
reitungdieſerGetränkegelegtenAbgaben;

3) zu Artikel 38. der Verfaſſung, daß, ſo langediejezigeBeſteue-
rungdesBieresin Heſſenfortbeſteht,nur derdemBetragederNord-
deutſchenBraumalzſteuerentſprechendeTheilderHeſſiſchenBierſteuerin
dieBundeskaſſefließenwird;

4) zum VII. Abſchnitt der Verfaſſung, daß dieVerträge,durch
welchedasVerhältnißdesPoſt- undTelegraphenweſensin Heſſenzum
NorddeutſchenBundejetztgeregeltiſt, durh dieBundesverfaſſungnicht
aufgehobenſind. InsbeſonderebehälteshinſichtlihderZahlungdes
KanonsundderChauſſeegeld- Entſchädigung,ſowiederEntſchädigung

Bundes-Geſehbl.1870. 109 für-
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für Wege-und Brü>engeldecund ſonſtigeKommunikationsabgaben,
fernerhinſichtlihdecVergütungfürBenußzungderStaats-undPrivat-
bahnen,und hinſichtlichderBehandlungdesPortofreiheitsweſensin
Südheſſen,bis zumEndedesJahres.1875.ſeinBewendenbeidem
jet beſtehendenZuſtande.Für dieZeitvom1. Januar 1876.ab fällt
dieZahlungdesKanonsundderChauſſeegeld-Entſchädigungweg.Wie
es in BezugaufdieVergütungfür diepoſtaliſcheBenuzungderEiſen-
bahnen,ſowiein Bezugauf dieSüdheſſiſchenPortofreiheitenfür die
gungvorbehalten.Die Entſchädigungfür Wege-undBrückengelder
undſonſtigeKommunikationsabgabenwirdauhnachdem1.Januar1876.
an dieGroßherzoglichHeſſiſcheRegierunggezahlt,wogegendieſedieEnt-
ſchädigungderBerechtigtenauchfür.dieZukunftwiebisherübernimmt;
zu Artikel 52. der Verfaſſung wurdevon denBadiſchenBevoll-
mächtigtenbemerkt,daßdiefinanziellenErgebniſſederPoſt- undTele-
graphenverwaltungdesBundes,wie ſieſichbishergeſtaltethättenund
in demBundeshaushalts-Etat für 1871.veranſchlagtſeien,ungeachtet
derin Artikel52.getroffenenpelmmung,keineGewährdafürleiſteten,
daßderaufBadenfallendeAntheilan denEinnahmendieſerVerwal-
tungenauh nur annähernddiejenigeEinnahmeergebenwerde,welche
esgegenwärtigausſeinereigenenVerwaltungzumBetragevondurh-
ſchnittlih130,000Rthlrn. beziehe.Sie hieltenes deshalbfür billig,
daßBadendurcheinebeſondereVerabredungvor einem,ſeinenHaus-
haltempfindlichberührendenEinnahme-Ausfallgeſichertwerde.

Wenngleichvon anderenSeitendieBeſorgnißderBadiſchenBe-
vollmächtigtenals begründetnichtanerkanntwerdenfonnte,\o einigte
manſichdochdahin,daß,wennim LaufederUebergangsperiodeder
nah demProzentverhältnißſih ergebendeAntheilBadensan denim
BundeaufkommendenPoſtüberſchüſfenin einemJahre dieSummevon
100,000Rthlen.nichterreichenſollte,deran dieſerSummefehlende
BetragBadenauf ſeineMatrikularbeiträgezu Gutegerechnetwerden
ſoll. Eine ſolheAnre<hnungwird jedo<nichtſtattfindenin einem
Jahre, in welcheskriegeriſcheEreigniſſefallen,an denenderBundbe-
theiligtiſ; :
zu Artikel 56. der Verfaſſung bemerktendieBevollmächtigtendes
NorddeutſchenBundesauf AnfragederGroßherzoglihBadiſchenBe-
vollmächtigten,daßdas Bundespräſidiumſhon bisher,nah Verneh-
mungdeszuſtändigenAusſchuſſesdesBundesrathes,Bundeskonſulate
errichtethabe,wenneineſolcheEinrichtungan einembeſtimmtenPlage
dur dasIntereſſeauh nur EinesBundesſtaatesgebotenwordenſei.
Sie verbandendamitdieZuſage,daßin dieſemSinneauchinZukunft
werdeverfahrenwerden;
zu Artikel 62. der Verfaſſung wurdeverabredet,daßdieZahlung
dernachdieſemArtikelvonBadenaufzubringendenBeiträgemitdem
erſtenTagedesMonatsbeginnenſoll, welcherauf dieAnordnungJue

ude
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Rü>kehrderBadiſchenTruppenvondemKriegszuſtandeauf denFrie-
densfußfolgt; E '

8) zu Artikel 78. der Verfaſſung wurdeallſeitigals ſelbſtverſtändlich
angeſehen,daßdiejenigenVorſchriftenderVerfaſſung,durchwelchebe-
ſtimmteRechteeinzelnerBundesſtaatenin derenVerhältnißzurGe-
ſammtheitfeſtgeſtelltfind,nur mitZuſtimmungdesberechtigtenBundes-
ſtaatesabgeändertwerdenkönnen; :

9) zu Artikel 80. der Verfaſſung war manin Beziehungauf das
Geſeß,betreffenddieErrichtungeinesoberſtenGerichtshofesfürHandels-
ſachen,vom12.Juni v. J. darübereinig,daßeineentſprechendeVer-
mehrungderMitgliederdieſesGerichtshofesdur einenNachtragzu
deſſenEtat für 1871.in Vorſchlagzu bringenſeinwerde.
Es wurdefernerallſeitiganerkannt,daß zu den im Norddeutſchen

BundeergangenenGeſehen,derenErklärungzu GeſeßendesDeutſchen
Bundes der Bundesgeſeßgebungvorbehaltenbleibt, das Geſeßvom
21.Juli d. J., betreffenddenaußerordentlihenGeldbedarfderMilitair-
undMarineverwaltung,nichtgehört,unddaßdasGeſchvom31.Mai d. I.
betreffenddieSt. Gotthard-Eiſenbahn,jedenfallsniht ohneVeränderung
ſeinesJnhalts zumBundesgeſeßewürdeerklärtwerdenkönnen.
GegenwärtigesProtokolliſ vorgeleſen,genehmigtundvondenim Ein-

gangegenanntenBevollmächtigkenin Einem,in dasArchivdesBundeskanzler-
Amtszu BerlinniederzulegendenExemplarevollzogenworden.

v. Bismar>. Jolly. v. Dalwigf.
(L. SS.) (L. S.) (L. S.)

v. Frieſen. v. Freydorf. Hofmann.
(L. S.) ' (L. S.) (L. S.)

Delbrück.
(L.S.)

DieAuswechſelungderRatifikations-Urkundenhatin Berlinſtattgefunden.
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(Nr. 599.) Vertrag zwiſchen-demNorddeutſchenBunde, BadenundHeſſeneinerſeitsund
. Württembergandererſeits,betreffenddenBeitrittWürttembergszurVer-

faſſungdesDeutſchenBundes, nebſtdazugehörigemProtokoll. Vom
25.November1870. '

Sine MajeſtätderKönigvonPreußenimNamendesNorddeutſchenBundes,
SeineKöniglicheHoheitder Großherzogvon Badenund Seine Königliche
HoheitderGroßherzogvonHeſſenundbeiRheineinerſeitsundSeineMajeſtät
derKönigvonWürttembergandererſeits,vondemWunſchegeleitet,dieGeltung
der zwiſchendemNorddeutſchenBunde,BadenundHeſſenvereinbartenVer-
faſſungdesDeutſchenBundes,denüberdieſelbegepflogenenVerhandlungen
entſprechend,auf Württembergauszudehnen,habenzu dieſemZwe>eBevoll-
mächtigteernannt,undzwar:

Seine Majeſtät derKönig von Preußen, im NamendesNord-
deutſchenBundes:

denKöniglichSächſiſchenStaatsminiſterderFinanzenundderaus-
wärtigenAngelegenheitenRichard Freiherrnv. Frieſen und

denPräſidentendesBundeskanzler-Amts, AllerhöchſtihrenStaats-
miniſterMartin Friedrih Rudolph Delbrüd>,

Seine KöniglicheHoheitderGroßherzogvonBaden:
AllerhöchſtihrenPräſidentendesMiniſteriumsdesGroßherzoglichen
Ts und derauswärtigenAngelegenheitenRudolf v.Frey-
orf un

AllerhöchſtihrenaußerordentlichenGeſandtenund bevollmächtigten
Miniſter,Hans Freiherrnv. Tür>heim,

und
Seine Königliche Hoheit der Großherzog von Heſſen und bei
Rhein: '

AllerhöchſtihrenaußerordentlichenGeſandtenundbevollmächtigten
Miniſter,GeheimenLegationsrathKarl Hofmann,

und
Seine Majeſtät der König von Württemberg:

AllerhöchſtihrenJuſtizminiſterHermann v.Mittnacht und
AllerhöchſtihrenKriegsminiſterund GenerallieutenantAlbert
v. Sud>ow,

von welchenBevollmächtigten,nah gegenſeitigerVorlegungundAnerkennung
ihrerVollmachten,dernachſtehendeVertragverabredetundgeſchloſſeniſt.

Artikel 1.
Württembergtritt derzwiſchendemNorddeutſchenBunde,Badenund

_Heſſenvereinbarten,derVerhandlungd. d. Verſaillesden15.Novemberd. JT.
bei--
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beigefügtenBerfaſſungdergeſtaltbei,daßalle‘indieſerVerfaſſungenthaltenen
eſtimmungen,mit denim nachſtehendenArtikel2. näherbezeihnetenMaaß-

gabenaufWürttembergvolleAnwendungfinden.
Artikel 2.

Die Maaßgaben,unterwelchendieVerfaſſungdesDeutſchenBundesauf
WürttembergAnwendungfindet,ſindfolgende: '

-1) Zu Artikel6. derVerfaſſung.
Im BundesratheführtWürttembergvierStimmen,undesbeträgt
daherdieGeſammtzahlderStimmenim Bundesrathe52.

2) Zu Artikel20. derVerfaſſung.
In Württembergwerden,bis zu der im $. 5. desWahlgeſeßes
vom31.Mai 1869.vorbehaltenengeſeßlichenmegelung/17Ab-
geordnetegewählt,undesbeträgtdaherdieGeſammtzahlderAb-
geordneten334.

3).Zu denArtikeln35, und38:derVerfaſſung.
Die im leßtenAbſaßedervorgenanntenArtikelin Beziehungauf
BadengetroffeneBeſtimmungfindetau<hauf WürttembergAn-
wendung.

4) ZumVIIl. AbſchnittdecVerfaſſung.
An StellederimVIII. AbſchnittderVerfaſſungenthaltenen

“geltenfür WürttembergfolgendeBeſtimmungen:
Dem BundeausſchließlihſtehtdieGeſeßgebungüberdie

VorrechtederPoſt undTelegraphie,überdierechtlichenVerhält-
niſſebeiderAnſtaltenzumPublikum,überdiePortofreiheitenund
das Poſttaxweſen,jedo<hausſchließli<der reglementariſchenund
Tarif-Beſtimmungenfür deninternenVerkehrinnechalbWürttem-
bergs,ſowie,untergleicherBeſchränkung,dieFeſtſtellungderGe-
bührenfür dietelegraphiſheKorreſpondenzzu:

EbenſoſtehtdemBundedieRegelungdesPoſt- undTele-
graphenverkehrsmit demAuslandezu, ausgenommendeneigenen
unmittelbarenVerkehrWürttembergsmit ſeinendemDeutſchen
BundenichtangehörendenNachbarſtaaten,wegendeſſenRegelung
es bei derBeſtimmungim Artikel49. desPoſtvertragesvom
23.November1867,bewendet.

rp An denzur BundeskaſſefließendenEinnahmendesPoſt-
i undTelegraphenweſenshatWürttembergkeinenTheil.

5)ZumRI. AbſchnittderVerfaſſung.
In Württembergkommendie im RI. AbſchnittderVerfaſſung
enthaltenenVorſchriftennah nähererBeſtimmungderMilitair-
Konventionvom*/,. November1870.in Anwendung.

e t° - — 6) Zum
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6) ZumArtikel80. derVerfaſſung. - :

Die EinführungdernachſtehendgenanntenGeſeßedesNorddeutſchen
Bundesals Bundesgeſeßeerfolgtfür Württemberg,ſtattvonden
im Artikel80. feſtgeſeßten,von dennachſtehendgenanntenZeit-
punktenan,nämlih:
TL,vom 1. Juli 1871.an:
1) desGeſees, betreffenddie vertragsmäßigenZinſen, vom
14.November1867,

2) desGeſeßes,betreffenddieErrichtungeinesoberſtenGerichts-
hofesfür Handelsſachen,vom12. Juni 1869.;

IT. vom1. Januar 1872.an: '
1) desGeſehes,betreffenddieBeſchlagnahmedesArbeits- oder
Dienſtlohns,vom21. Juni 1869., '

2) des Geſeßesüber die Ausgabe von Papiergeldvom
16. Juni 1870.

Die EinführungdesGeſeßes,MagaßregelngegendieRinderpeſt
betreffend,vom7.April 1869.alsBundesgeſeßbleibtfürWürttem-
bergdecBundesgeſeßgebungvorbehalten.Daſſelbegilt mit der,
aus dervorſtehendenBeſtimmungunterNr. 4. fi<hergebenden
Beſchränkungvondenim Artikel80. unter11.Nr. 4. genannten,
auf dasPoſt- undTelegraphenweſenbezüglichenGeſeßen.

Das Geſeß,betreſſenddieSchließungundBeſchränkungder
öffentlichenSpielbanken,vom1.Juli 1868.wirdinWürttemberg,
vomTagederWirkſamkeitderBundesverfaſſungan,als Bundes-
geſeßeingeführt. |

Artikel 3. : E
Der gegenwärtigeVertragſoll unverzüglihdengeſezgebendenFaktoren

desNorddeutſchenBundes,BadensundHeſſens,beziehungsweiſeWürttembergs
zur verfaſſungsmäßigenZuſtimmungvorgelegtund, nah ErtheilungdieſerZu-
ſtimmung,ratifizirtwerden. |

Der AustauſchderRatifikations-Urkundenſoll im LaufedesMonats-
Dezemberd. J. in Berlin erfolgen. :

So geſchehenBerlin, den25.November1870.
v. Frieſen. v. Freydorf. Hofmann. Mittnacht.
(L.8) (L.8.) (L.8.) (L.8.)

Delbrü>. Tür>heim. © vv,Su>ow.
(L.8.) (L.S8.) (LS)

Die Au8wechſelungderRatifikations-UrkundenhatinBerlinſtattgefunden.

Ver-
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et VerhandeltBerlin,den25.November1870.J |
B. UnterzeichnungdesamheutigenTageüberdenBeitrittWürttembergszu

HeſſenvereinbartenVderzwiſchendemNorddeutſchenBunde, Badenund Ber-
faſſungdesDeutſchenBundesabgeſchloſſenenVertrageshabenſih dieunter-
zeichnetenBevollmächtigkenübernachſtehendePunkteverſtändigt:

1) diein demProtokolld. d. Verſaillesden15.Novemberd.J. zwiſchen
denBevollmächtigtendesNorddeutſchenBundes, BadensundHeſſens
getroffenenVerabredungenbeziehungsweiſevondenBevollmächtigtendes
NorddeutſchenBundesabgegebenenErklärungen:
a) überdenBeginnderWirkſamkeitderVerfaſſung,
b) über.denZeitpunktfür denBeginnderGemeinſchaftderAusgaben
für dasLandheer,

ec)zuArtikel18,derVerfaſſung,
d) zudenArtikeln35.und38.derVerfaſſung,
6) zuArtikel56.derVerfaſſung,
f) zuArtikel62. decVerfaſſung,
g) zuArtikel78. derVerfaſſung,und
hh)zuArtikel80. derVerfaſſung
findenau<aufWürttembergAnwendung.

2) Zu Artikel45. derVerfaſſungwurdeanerfann, daß-aufdenWürttem-
bergiſchenEiſenbahnenbeiihrenBau-, Betriebs8-undVerkehrsverhält-
niſſennichtallein dieſemArtikelaufgeführtenTransportgegenſtändein
allenGattungenvonVerkehrenzumEinpfennig-Saßbefördertwerden
önnen.

3) Zum Artikel2. Nr. 4. desVertragesvomheutigenTagewar man
darübereinverſtanden,daßdieAusdehnungderim NorddeutſchenBunde
überdieVorrechtederPoſt geltendenBeſtimmungenauf deninternen
VerkehrWürttembergsinſoweitvonderZuſtimmungWürttembergsab-
hängenſoll, als dieſeBeſtimmungenderPoſt Vorrechtebeilegen,welche
ache, nachder gegenwärtigenGeſezgebungin Württembergnicht
zuſtehen.
Vorgeleſen,genehmigtundunterſchrieben.
v. Frieſen. v. Freydorf. Hofmann. Mittnacht.
Delbrü>. Tür>heim. v. Suckow.

Mili-
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Militair- Konvention
zwiſchen

demNorddeutſchenBundeundWürttemberg,
Verſailles, 21. . :d. d.Bern, denTN November1870. =

Stine MajeſtätderKönigvonPreußenimNamendesNorddeutſchenBundesÀundSeineMajeſtätderKönigvonWürttemberg,inderAbſicht,dieBeſtim-X
dasBu derzwiſchenJhnenvereinbartenVerfaſſungdes DeutſchenBundesüber-Fas BundesfkriegsweſendenbeſonderenVerhältniſſendes KönigreichsWürttem-5
berganzupaſſen,habenUnterhandlungeneröffnenlaſſenundzu Jhren Bevoll-#
mächtigkenernannt,undzwar: ‘ :

Seine Majeſtät der König von Preußen:
AllerhöchſtihrenStaats-,Kriegs-undMarineminiſter,GeneralderS
InfanterieAlbrechtv. Roon, fis

Seine Majeſtät der König von Württemberg: °
AllerhöchſtihrenKriegsminiſter,GenerallieutenantAlbert v.Su>ow,...

von welchenBevollmächtigten,nah VorlegungundgegenſeitigerAnerkennung..:
ihrerVollmachten,dienachſtehende 2

Militair-Konventionverabredetundgeſchloſſeniſt.

¡Ni
“Édti

Artikel 1. -
Die KöniglichWürttembergiſchenTruppenalsTheildesDeutſchenBundes- -

heeresbildenein in ſi geſchloſſenesArmeekorpsnachderanliegendenFormakion--
// næŒſtder entſprechendenAnzahlvonErſaß- undBeſaßungstruppennachPreu-
/ HiſchenNormenim FallederMobilmachungoderKriegsbereitſchaft. -

Artikel 2.
Die hierdur<bedingteneueOrganiſationderKöniglichWürttembergiſchen

Truppenſoll in dreiJahrennah erfolgterAnordnungzurRü>kkehrvon dem
gegenwärtigenKriegsſtandaufdenFriedensfußvollendetſein.

Artikel 3.
Von dieſerRü>kehran bilden,beginnendmit einemnoh näherzube-

ſtimmendenTage,dieKöniglichWürttembergiſchenTruppendasvierzehnteDeutſche
Bundes- Armeekorpsmit ihreneigenenFahnenundFeldzeichenunderhaltendie
Diviſionen,Brigaden,RegimenterundſelbſtſtändigenBataillonedesArmeekorps
die entſprechendelaufendeNummerin demDeutſchenBundesheerenebender
Nummerxrirungim KöniglichWürttembergiſchenVerbande. A

rt.
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Artikel 4.
Die UnterſtellungderKöniglichWürttembergiſhenTruppenunterden

OberbefehlSeinerMajeſtätdesKönigsvonPreußenals Bundesfeldherrnbe-
ginntebenfallsan einemnoh näherzu beſtimmendenTageundwird in den
bisherigenFahneneidin derWeiſeaufgenommen,daßes an derbetreffenden

„daß ih SeinerMajeſtätdemKönigewährendmeinerDienſtzeitals
Soldat treudienen,demBundesfeldherrnunddenKrieg8geſeßenGe-
horſamleiſtenundmichſtetsals tapfererundehrliebenderSoldat ver-
haltenwill. So wahrmir Gotthelfe.‘

Artikel 5.
Die Ernennung,Beförderung,Verſezungu. \. w. derOffiziereundBe-

amtendesKöniglichWürttembergiſchenArmeekorpserfolgtdur<hSeineMa-
jeſtätdenKönigvonWürttemberg,diejenigedesHöchſtkommandirendenfür das
Armeekorpsnah vorgängigerZuſtimmungSeinerMajeſtätdesKönigs von
Preußenals Bundesfeldherr.SeineMajeſtätderKönigvonWürttembergge-
nießtals ChefSeinerTruppendieJhm AllerhöchſtzuſtehendenEhren und
RechteundübtdieentſprechendengerichtsherrlichenBefugniſſeſammtdemBe-
ſtätigungs-undBegnadigungsrechtbeiErkenntniſſengegenAngehörigedesArmee-
korp8aus,welcheüberdieBefugniſſedesArmeekorps-Kommandanten,beziehungs-
weiſedesKöniglichWürttembergiſchenKriegsminiſteriumshinausgehen. :

Artikel 6.
UnbeſchadetderdemBundesfeldherrngemäßderBundesverfaſſungzu-

ſtehendenRechtederDisponirungüberalle Bundestruppenund ihrerDis-
locirungſoll für die Dauer friedliherVerhältniſſedas Württembergiſche
Armeekorpsin ſeinemVerbandund in ſeinerGliederungerhaltenbleibenund
im eigenenLandedislocirtſein;einehiervonabweichendeAnordnungdesBundes-
feldherrn,ſowiedieDislocirungandererDeutſcherTruppentheilein dasKönig-
reichWürttembergſoll in friedlichenZeitennur mitZuſtimmungSeinerMa-
jeſtätdesKönigsvonWürttembergerfolgen,ſofernesſih niht umBeſeßung
SüddeutſcheroderWeſtdeutſcherFeſtungenhandelt.

Artikel 7.
UeberdieErnennungderKommandantenfür die im KönigreiheWürt-

temberggelegenenfeſtenPläge, welchenah Artikel64. derBundesverfaſſung
demBundesfeldherrnzuſteht,ſowieüberdieDemſelbengleichermaßenzuſtehende
Berechtigung,neueBefeſtigungeninnerhalbdesKönigreichsanzulegen,wirdſich
derBundesfeldherreintretendenFalls mitdemKönigevonWürttembergvorherin
Vernehmenſeßen;ebenſowennderBundesfeldherreinenvonJhm zuernen-
nendenOffizierausdemKöniglichWürttembergiſchenArmeekorpswählenwill.
Bundes-Geſezbl.1870. 110 Um
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Um derBeurtheilungdieſerErnennungeneineGrundlagezugewähren,

werdenüberdieOffizieredesKöniglichWürttembergiſchenArmeekorpsvom
StabsoffizieraufwärtsalljährlihPerſonal-undQualifikationsberichtenahPreu-
ßiſchemSchemaaufgeſtelltundSeinerMajeſtätdemBundesfeldherrnvorgelegt.

Artikel 8.
Yur BeförderungderGleichmäßigkeitin derAusbildungunddeminneren

Dienſt derTruppenwerdennachgegenſeitigerVerabredungeinigeKöniglich
WürttembergiſcheOffiziereje auf 1—2 Jahre in dieKöniglichPreußiſcheArmee
undKöniglichPreußiſcheOffizierein dasKöniglichWürttembergiſcheArmeekorps
fommandirt.

Hinſichtlichetwawünſchens8wertherVerſehungeinzelnerOffiziereausKönig-
lih WürttembergiſchenDienſtenin dieKöniglichPreußiſcheArmeeoderum-
gekehrthabenin jedemSpezialfallebeſondereVerabredungenſtattzufinden.

Artikel 9.
Der Bundesfeldherr,welchemnachArtikel63.dasRechtzuſteht,ſichjeder-

zeitdurchInſpektionenvonderVerfaſſungdereinzelnenKontingentezu über-
zeugen,wirddieKöniglichWürttembergiſchenTruppenalljährlichmindeſtensein-
mal entwederAllerhöchſtſelbſtinſpiziren,oderdur<zuernennendeJnſpekteure,
derenPerſonenvorherSeinerMajeſtätdemKönigevonWürttembergbezeichnet
werdenſollen,in denGarniſonenoderbeidenUebungeninſpizirenlaſſen.

Die in FolgeſolcherJnſpizirungenbemerktenſachlichenundperſönlichen
Mißſtändewird derBundesfeldherrdemKönigevon Württembergmittheilen,
welcherSeinerſeitsdieſelbenabſtellenundvon demGeſchehenenalsdanndem
BundesfeldherrnAnzeigemachenläßt.

Artikel 10.

ſo langeund inſoweitnichtauf demWegederBundesgeſezgebungandersbe-
ſtimmtwird— diederzeitigenPreußiſchenNormenmaaßgebend.

Es fommendemgemäßin demKönigreicheHürttemberg,außerdemNord-
deutſchenGeſeyüberdieVerpflichtungzumKriegsdienſtevom 9.November1867,

Reſkriptezur Ausführung,namentli<hdieVerordnungüberdieEhrengerichte
vom20.Juli 1843., diefür KriegundFriedengegebenenBeſtimmungenüber
Aushebung,Dienſtzeit,Servis-, Verpflegungs-undJnvalidenweſen,Mobil-
machunguU.st.w., überdenErſaß desÖffizierkorpsund überdasMilitair-
Erziehungs-undBildungsweſen.
lih WürttembergiſchenArmeekorpsmit denjenigenderKöniglichPreußiſchen
Armee:die Militair- Kirchenordnung,das Militair- Strafgeſezbuchund die
Militair -Strafgerichts8ordnung,ſowiedieBeſtimmungenüber Einquartierungund

656
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Erſaß von Flurbeſchädigungen,worüberin demKönigreicheWürttembergdie
derzeitbeſtehendenGeſezeundEinrichtungenvorerſtund bis zurRegelungim
WegederBundesgeſeßgebungin Geltungverbleiben.

Die Gradabzeichen,ſowiedieBenennungenundderModusderVerwal-
tungſindin demKöniglichWürttembergiſchenArmeekorpsdieſelbenwiein der
KöniglichPreußiſchenArmee.Die BeſtimmungenüberdieBekleidungfür das
KöniglichWürttembergiſcheArmeekorpswerdenvonSeinerMajeſtätdemKönige
vonWürttemberggegebenundes ſoll dabeidenVerhältniſſenderBundesarmee
diemöglihſteRechnunggetragenwerden.

Artikel11.
Im FalleeinesKriegesſtehtvondeſſenAusbruchbiszudeſſenBeendigung

dieobereLeitungdesTelegraphenweſens,ſoweitſolchesfür dieKriegszwe>eein-
gerichtetiſt, demBundesfeldherrnzu.

Die KöniglichWürttembergiſcheRegierungwird bereitswährenddes
FriedensdiebezüglichenEinrichtungenin Uebereinſtimmungmitdenjenigendes
NorddeutſchenBundestreffen,undinsbeſonderebeidemAusbaudesTelegraphen-
netzesdaraufBedachtnehmen,aucheinederKriegsſtärkeJhres Armeekorpsent-
ſprechendeFeldtelegraphiezu organiſiren.

Artikel 12.
AusdervonWürttembergnachArtikel62.decBundesverfaſſungzurVer-

fügungzuſtellendenSummebeſtreitetdieKöniglichWürttembergiſcheRegierung,
nah MaaßgabedesBundeshaushalts-Etats,denAufwandfür dieUnterhaltung
desKöniglih WürttembergiſchenArmeekorps,einſchließlihNeuanſchaffungen,
Bauten, Einrichtungenu. \. w. in ſelbſtſtändigerVerwaltung,ſowiedenAntheil
Württembergsan denKoſtenfür diegemeinſchaftlichenEinrichtungendesGe-
ſammtheeres— Central-Adminiſtration,Feſtungen,UnterhaltungderMilitair-
bildungs-Anſtalten,einſchließlichderKriegs\chulenundmilitairärztlihenBildungs-
Anſtalten,derExaminations-Kommiſſionen,‘dermilitairwiſſenſchaftlichenundtech-
niſchenInſtitute,desLehrbataillons,derMilitair- und Artillerie-Schießſchule,
derMilitair- Reitſchule,derCentral- TurnanſtaltunddesgroßenGeneralſtabs,
Erſparniſſe,welcheuntervollerErfüllungderBundespflichtenals Ergebniſſeder
obwaltendenbeſonderenVerhältniſſemöglichwerden,verbleibenzurVerfügung
“Württembergs.

Das KöniglichWürttembergiſcheArmeekorpspartizipirtan dengemein-
ſchaftlichenEinrichtungenundwird im großenGeneralſtabeverhältnißmäßigver-
tretenſein.

Artikel 13.
DieZahlungdervonWürttembergnachArtikel62.derBundesverfaſſung

aufzubringendenSummebeginntmitdemerſtenTagedesMonats,welcherauf
dieAnordnungzurRükkehrderKöniglichWürttembergiſchenTruppenvondem
Kriegs8zuſtandeauf denFriedensfußfolgt. Jn denEtat unddieAbrehnung
desBundesheerestritt dasKöniglichWürttembergiſcheArmeekorpsjedocherſt
mit dem1. Januar 1872.ein. :

110* Wäh-
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Währendderim Artikel2. verabredetendreijährigenUebergangszeitwird

für denEtatdesKöniglihWürttembergiſchenArmeekorpsdieRüficht aufdie,
in dieſerPeriodezuvollziehendeneueOrganiſationmaaßgebendſein, undzwar
ſowohlin Beziehungaufdiein AnſayzubringendenBeträge,als auchin Be-
ziehungaufdieZuläſſigkeitdergegenſeitigenUebertragungeinzelnerTitel undder
UebertragunggleichnamigerTitel auseinemJahre ins andere.

Artikel 14. :
VerſtärkungenderKöniglichWürttembergiſchenTruppendur Einziehung

derBeurlaubten,ſowiedieKriegsformationenderſelbenundendlihderenMobil-
machunghängenvondenAnordnungendesBundesfeldherrnab. SolchenAn-
ordnungeniſ allezeitund im ganzenUmfangeFolgezu leiſten,Die hierdurch
erwachſendenKoſtenträgtdieBundeskaſſe,jedochſind dieKöniglihWürttem-
bergiſchenKaſſenverpflichtet,inſoweitihrevorhandenenFondsausreichen,die
nothwendigenGeldervorzuſchießen.

-Artikel 15.
Zur VermittelungderdienſtlichenBeziehungendesKöniglichWürttem-

bergiſchenArmeekorpszudemDeutſchenBundesheerfindeteindirekterSchrift-
wechſelzwiſchendemKöniglichPreußiſchenunddemKöniglichWürttembergiſchen
Kriegsminiſteriuumſtattund erhältleßteresaufdieſeWeiſeallebetreffendenzur
Zeitgültigenoderſpäterzu erlaſſendenReglements,Beſtimmungenu.\. w. zur
entſprechendenAusführung.

NebendemwirddieKöniglichWürttembergiſcheRegierungjederzeitin dem
Bundes8ausſchußfür dasLandheerunddieFeſtungenvertretenſein.

Artikel 16.
Die gegenwärtigeKonventionſoll nah erfolgterGenehmigungdurchdie

legi8lativenOrganeratifizictundesſollendieRatifikations-Urkundengleichzeitig
mit denErklärungenüber dieRatifikationderam heutigenTagevereinbarten
VerfaſſungdesDeutſchenBundesin Berlin ausgetauſchtwerden.
: ZuUrkunddeſſenhabendieBevollmächtigtendiegegenwärtigeKonvention
inidoppelterAusfertigungvollzogenundunterſiegelt.

HauptquartierVerſailles,den21.November1870.
So geſchehen Berlin,den25.November1870,

von Roon. von Suckow.
(L.8.) (L. 8.)

Die AuswechſelungderRatififations-Urkundenhatin Berlinftattgefunden.

Frie
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Friedens-Formation
des

KöniglichWürttembergiſchenArmee- Korps.

Ein General-Kommando,
¿weiDiviſions-Kommandos,
vierInfanterie-Brigade-Kommandos,
zweiKavallerie-Brigade-Kommandos,
einArtillerie-Brigade-Kommando,

aht Infanterie-Regimenterà dreiBataillone,
vierKavallerie-Regimenterà fünf Eskadrons,
einFeld-Artillerie-Regimentmit

dreiFuß-Abtheilungenà vierBatterien,
eineGeſtungs-Artillerie-Abtheilungmit

vierFeſtungs-Kompagnien,
einPionier-Bataillon,
einTrain-Bataillon,
ſechszehnLandwehr-Bezirks-Kommandos,
dieentſprechendenAdminiſtrationen.

Kriegs-¿Formation
des

KöniglichWürttembergiſchenArmee- Korps.

I. Feldtruppen:
a) Kommando- Behörden:

einGeneral-Kommando(nebſtFeld-Gendarmerie-Detachementund
Stabswache),

zweiInfanterte-Diviſions- Kommandos,
zweiKavallerie-Brigade-Kommandos,
einKommandoderReſerve- Artillerie.

b) Jnfanterie,dieRegimenterà 3 Bataillone,
e) Kavallerie,dieRegimenterà 4 Eskadrons, à) A

I)
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d) Artillerie.Die im FriedenvorhandenenAbtheilungsſtäbe;

dieBatterienà 6 Geſchütze,
dazueineKolonnen-Abtheilung,beſtehendausdemStabe,4 Jn-
fanterie-und4 Artillerie-MunitionsKolonnen.

e) Pioniere,3 ſelbſtſtändigeKompagnien,nebſtleichtemFeldbrü>entrain,
Schanzzeug-KolonneundPonton- Kolonne.

f) Trains:
Stab desTrain -Bataillons,
5 Proviant-Kolonnen,
3 Sanitäts-Detachements, einſchließlihKrankenträger-Kompagnien,
1Pferde-Depot,
1 Feldbä>erei-Kolonne,
1 Train-Begleitungs-Eskadron,
Fuhrpark- Kolonnen(circa5 à 80 Fahrzeuge).

&) Adminiſtrationen:
1) dieJntendanturen,undzwar:

dieKorps- Jntendantur,
dreiDiviſions-Jutendanturen(jeeinefür diebeidenJnfanterie-
Diviſionen, einefür dieReſerve- Artillerie),

2) dieKorps- Kriegs-Kaſſe,
3) dieFeld-Proviant-Aemter,undzwar:

einFeld-Haupt-Proviant-Amt,
dreiFeld-Proviant-AemterHe einsfür diebeidenJnufanterie-
Diviſionen,einsfür die Reſerve-Artillerie),

einFeldbä>erei- Amt,
4) dasdirigirendeärztlichePerſonal,
9) zwölfFeld-Lazarethe,
6) dasLazareth-Reſerve-Perſonal,
7) einLazareth-Reſerve-Depot,
8) dieFeldpoſt,undzwar:

einFeldpoſt-Amt,
vierFeldpoſt-Expeditionen,vonwelchenleßterenje einefür die
beidenJufanterie-Diviſionen,einefür dieReſerve(Kavallerie
Feldpoſt-Amt attachirtund wird nah Maaßgabedesein-
tretendenBedürfniſſesderAvantgarde2c.überwieſen,

9) dasAuditoriat,
10)dieGeiſtlichkeit.

uriwidhendectndieOMieE
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ITT.ImmobileBehörden:
einſtellvertretendesGeneral-Kommando,
vierſtellvertretendeJnfanterie-Brigade-Kommandos,
eineInſpektionderErſay-Eskadrons,
einKommandoderimmobilenArtillerie,
eineimmobileIntendantur,
einſtellvertretenderKorps-General-Arzt.
[II. Erſaß-Truppen:
achtErſaß-Bataillone,
vierErſaß-Eskadrons, ' '
eineArtillerie- Erſay-Abtheilungà 2 Batterienzu je 6 Geſchüßen,
einePionier-Erſaß-Kompagnie,
eineTrain-Erſaß-Abtheilung.
IV. Beſaßungs-Truppen:
16 Landwehr-Bataillone,
1 bis 2Beſaßungs-Kavallerie-Regimenter,
3 Reſerve-Fuß-Batterienà 6 Geſchüße,
8Feſtungs-Artillerie-Kompagnien, mit denerforderlichenAbtheilungs-

ſtäben
3Feſtungs-Pionier-Kompagnien.

SämmtlicheTruppenin Kriegs- undFriedens-FormationnachKöniglich
PreußiſchenEtatsſtärken; inſoweithiernahdieFriedensſtärkedenverfaſſungs-
mäßigenProzentſayderBevölkecungszifferüberſteigt,bleibendieerforderlichen
ModifikationenbeſondererVereinbarungvorbehalten, ‘

(Nr. 600.)
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(Nr. 600.) Bekanntmachung,betreffenddie Einführung der Wechſelſtempelſteuerin die

HohenzollernſhenLande. Vom 30.Dezember1870.

N ¿gdemdurchArtikel80. derVerfaſſungdesDeutſchenBundesbeſtimmtiſt,
daßin denHohenzollernſchenLandenvondemTagederWirkſamkeitdieſerVer-
faſſungandasGeſeß,betreffenddieWechſelſtempelſteuerimNorddeutſchenBunde,
vom 10.Juni 1869.(Bundesgeſeßbl.S. 193.)in Geltungtritt, werdenhier-
durchdiezurAusführungdieſesGeſeßesergangenenErlaſſe,nämlich:

1) dieBekanntmachungzurAusführungdesGeſezes,betreffenddieWechſel-
ſtempelſteuerimNorddeutſchenBunde,vom13.Dezember1869.(Bundes-
geſeßbl.S. 691.),

2) dieBekanntmachung,betreffenddenDebit der Bundesſtempelmarken
und geſtempeltenBlanketszur EntrichtungderWechſelſtempelſteuer,
ſowiedas Verfahrenbei ErſtattungverdorbenerStempelmarkenund
Blankets,vom13.Dezember1869.(Bundes8geſeßbl.S. 695.),endlich

3) dieBekanntmachung,betreffenddenDebitvon Bundesſtempelmarken
und geſtempeltenBlanketszur EntrichtungderWechſelſtempelſteuerzum
Betragevon 223Groſchen,vom21. Februar1870.(Bundesgeſeßbl.
S. 36.)

Es iſt Anordnunggetroffen,daßdiezurEntrichtungderWechſelſtempel-
ſteuer(nah $. 13. desGeſeßesvom 10. Juni 1869.)erforderlichenBundes-
ſtempelmarkenundgeſtempeltenBlanketsbeidenPoſtanſtaltenin denHohen-
zollernſchenLandenzu demPreiſe desStempelbetrages,auf welchendieſelben
lauten,nachdemVerhältnißvon 1Groſchen= 33Kr. SüddeutſcherWährung
vom1, Januar k. J. abverkauftwerden.

Berlin, den30.Dezember1870.
Der KanzlerdesNorddeutſchenBundes.

Im Auftrage:
Ec.

GE

(Nr. 601.) SeineMajeſtätderKönig vonPreußenhabenim Namen
desNorddeutſchenBundes

denHerrn Charles Tulin de la Tuniſie
zumGeneralkonſuldesNorddeutſchenBundeszuTunis zu ernennengeruht.

ETD

Nedigirtim VüreaudesBundeskanzlers.
Valin, gédrudiin derKöniglichenGeheimenOber-Hofbuchdcuterei

(R. v. Deer).

REAMÄ
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(Nr. 599.) Vertragzwiſchen“demNorddeutſhenBunde,BadenundHeſſeneinerſeitsund

Württembergandererſeits,betreffenddenBeitrittWürttembergszurVer-
faſſungdesDeutſchenBundes, nebſtdazugehörigemProtokoll. Vom
25.November1870.

Sine MajeſtätderKönigvonPreußenimNamendesNorddeutſchenBundes,
SeineKöniglicheHoheitder Großherzogvon Badenund SeineKönigliche
HoheitderGroßherzogvonHeſſenundbeiRheineinerſeitsundSeineMajeſtät
derKönig vonWürttembergandererſeits,von demWunſchegeleitet,dieGeltung
der zwiſchendemNorddeutſchenBunde, BadenundHeſſenvereinbartenVer-
faſſungdesDeutſchenBundes, den überdieſelbegepflogenenVerhandlungen
entſprechend,aufWürttembergauszudehnen,habenzu dieſemZweckeBevoll-
mächtigteernannt,undzwar:

Seine Majeſtät der König von Preußen, im NamendesNord-
deutſchenBundes:

denKöniglichSächſiſchenStaatsminiſterderFinanzenundderaus-
wärtigenAngelegenheitenRichard Freiherrnv. Frieſen und

denPräſidentendesBundeskanzler-Amt3,AllerhöchſtihrenStaats-
miniſterMartin Friedrich Rudolph Delbrüd,

Seine Königliche Hoheit der Großherzog von Baden:
AllerhöchſtihrenPräſidentendesMiniſteriumsdesGroßherzoglichen
HauſesundderauswärtigenAngelegenheitenRudolf v.Frey-
dorf und

AllerhöchſtihrenaußerordentlichenGeſandtenund bevollmächtigten
Miniſter,Hans Freiherrnv. Türkheim,

und
heim, milice Hoheit der Großherzogvon Heſſen und bei
ein:
AllerhöchſtihrenaußerordentlichenGeſandtenund bevollmächtigten
Miniſter,GeheimenLegationsrathKarl Hofmann,

und
Seine Majeſtät der König von Württemberg:

AllerhöchſtihrenJuſtizminiſterHermann v. Mittnacht und
AllerhöchſtihrenKriegsminiſterund GenenrallieutenantAlbert
v. Su>ow,

vonwelchenBevollmächtigten,nachgegenſeitigerVorlegungundAnerkennung
ihrerVollmachten,dernachſtehendeVertragverabredetundgeſchloſſeniſt.

Artikel 1.
Württembergtritt der zwiſchendemNorddeutſchenBunde, Badenund

Heſſenvereinbarten,derVerhandlungd. d. Verſaillesden15.NovemberD FJ.
Vie
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beigefügtenVerfaſſungdergeſtaltbei,daßalle in dieſerVerfaſſungenthaltenen
Beſtimmungen,mit denim nachſtehendenArtikel2. näherbezeichnetenMaaß-
gabenaufWürttembergvolleAnwendungfinden.

Artikel 2.
Die Maaßgaben,unterwelchendieVerfaſſungdesDeutſchenBundesauf

WürttembergAnwendungfindet,ſindfolgende:
1) Zu Artikel6. derVerfaſſung.

Im BundesratheführtWürttembergvierStimmen,undesbeträgt
daherdieGeſammtzahlderStimmenim Bundesrathe52.

2) Zu Artikel20.derVerfaſſung.
In Württembergwerden,bis zu derim $. 5. desWahlgeſeßes
vom31.Mai 1869.vorbehaltenengeſeßlichenRegelung,17Ab-
geordnetegewählt,undesbeträgtdaherdieGeſammtzahlderAb-
geordneten334.

3) Zu denArtikeln35,und38:derVerfaſſung.
Die im leztenAbſaßedervorgenanntenArtikelin Beziehungauf
BadengetroffeneBeſtimmungfindetauh auf WürttembergAn-
wendung.

4) ZumVII. AbſchnittderVerfaſſung.
An StellederimVIII. AbſchnittderVerfaſſungenthaltenen

geltenfür WürttembergfolgendeBeſtimmungen:
Dem Bundeausſchließlihſtehtdie Geſeygebungüberdie

VorrechtederPoſt undTelegraphie,überdie rechtlichenVerhält-
niſſebeiderAnſtaltenzumPublikum,überdiePortofreiheitenund
dasPoſttaxweſen,jedohausſ{ließli<derreglementariſchenund
Tarif-Beſtimmungenfür deninternenVerkehrinnerhalbWürttem-
bergs,ſowie,untergleicherBeſchränkung,dieFeſtſtellungderGe-
bührenfür dietelegraphiſheKorreſpondenzzu:

EbenſoſtehtdemBundedieRegelungdesPoſt- undTele-
graphenverkehrsmitdemAuslandezu, ausgenommendeneigenen
unmittelbarenVerkehrWürttembergsmit ſeinendemDeutſchen
BundenichtangehörendenNachbarſtaaten,wegendeſſenRegelung
es bei derBeſtimmungim Artikel49. desPoſtvertragesvom
23.November1867.bewendet.

An denzurBundeskaſſefließendenEinnahmendesPoſt-
undTelegraphenweſenshatWürttembergkeinenTheil.

5)ZumXI. AbſchnittderVerfaſſung.
In Württembergkommendieim XI. AbſchnittderVerfaſſung
enthaltenenVorſchriftennah nähererBeſtimmungderMilitair-
Konventionvom?/,, November1870.in Anwendung. 26) Zum
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beigefügtenVerfaſſungdergeſtaltbei,daßalle in dieſerVerfaſſungenthaltenen
Beſtimmungen,mit denim nachſtehendenArtikel2. näherbezeichnetenMaaß-
gabenaufWürttembergvolleAnwendungfinden.

Artikel 2.
Die Maaßgaben,unterwelchendieVerfaſſungdesDeutſchenBundesauf

WürttembergAnwendungfindet,findfolgende:
1) Zu Artikel6. derVerfaſſung.

Im BundesratheführtWürttembergvierStimmen,undesbeträgt
daherdieGeſammtzahlderStimmenim Bundesrathe52.

2) Zu Artikel20,derVerfaſſung.
In Württembergwerden,bis zu derim $. 95.desWahlgeſeßes
vom31.Mai 1869.vorbehaltenengeſeßlihenRegelung,17Ab-
geordnetegewählt,undesbeträgtdaherdieGeſammtzahlderAb-
geordneten334.

3) Zu denArtikeln35,und38:derVerfaſſung.
Die im leßtenAbſaßedervorgenanntenArtikelin Beziehungauf
BadengetroffeneBeſtimmungfindetauh auf WürttembergAn-
wendung.

4) ZumVIIT. AbſchnittderVerfaſſung.
An StellederimVIII AbſchnittderVerfaſſungenthaltenen

geltenfür WürttembergfolgendeBeſtimmungen:
DemBundeausſchließlihſtehtdieGeſeßgebungüberdie

VorrechtederPoſt undTelegraphie,überdie rechtlichenVerhält-
niſſebeiderAnſtaltenzumPublikum,überdiePortofreiheitenund
dasPoſttaxweſen,jedo<hausſchließli<hderreglementariſchenund
Tarif-Beſtimmungenfür deninternenVerkehrinnerhalbWürttem-
bergs,ſowie,untergleicherBeſchränkung,dieFeſtſtellungderGe-
bührenfür dietelegraphiſcheKorreſpondenzzu.

EbenſoſtehtdemBundedieRegelungdesPoſt- undTele-
graphenverkehrsmitdemAuslandezu, ausgenommendeneigenen
unmittelbarenVerkehrWürttembergsmit ſeinendemDeutſchen
Bundeniht angehörendenNachbarſtaaten,wegendeſſenRegelung
es bei derBeſtimmungim Artikel49. desPoſtvertragesvom
23.November1867,bewendet.

An denzurBundeskaſſefließendenEinnahmendesPoſt-
undTelegraphenweſenshatWürttembergkeinenTheil.

9)ZumRI. AbſchnittderVerfaſſung.
In Württembergkommendieim XI. AbſchnittderVerfaſſung
enthaltenenVorſchriftennah nähererBeſtimmungderMilitair-
Konventionvom*/, November1870.in Anwendung. 2

6) Zum
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6) ZumArtikel80. derVerfaſſung. :

Die EinführungdernachſtehendgenanntenGeſeßedesNorddeutſchen
Bundesals Bundesgeſeyeerfolgtfür Württemberg,ſtattvonden
im Artikel80. feſtgeſeßten,von dennachſtehendgenanntenZeit-
punktenan,nämlich:
I. vom 1. Juli 1871.an:
1) desGeſetzes,betreffenddie vertragsmäßigenZinſen, vom
14.November1867,

2) desGeſeßes,betreffenddieErrichtungeinesoberſtenGerichts-
hofesfür Handelsſachen,vom12. Juni 1869.;

IT. vom 1. Januar 1872.an:
1) desGeſeßzes,betreffenddieBeſchlagnahmedesArbeits-oder
Dienſtlohns,vom21. Juni 1869,

2) des Geſeßesüber die Ausgabe von Papiergeldvom
16, Juni 1870.

Die EinführungdesGeſeßes,MaaßregelngegendieRinderpeſt
betreffend,vom7.April 1869.alsBundesgeſeßbleibtfürWürttem-
bergderBundesgeſeßgebungvorbehalten.Daſſelbegilt mit der,
aus dervorſtehendenBeſtimmungunterNr. 4. ſih ergebenden
Beſchränkungvondenim Artikel80. unter11.Nr. 4. genannten,
auf dasPoſt- undTelegraphenweſenbezüglichenGeſetzen.

Das Geſetz,betreffenddieSchließungundBeſchränkungder
öffentlichenSpielbanken,vom1.Juli 1868.wird inWürttemberg,
vomTagederWirkſamkeitderBundesverfaſſungan,als Bundes-
geſeßeingeführt.

Artikel 3. |
Der gegenwärtigeVertragſoll unverzüglihdengeſeßgebendenFaktoren

desNorddeutſchenBundes,BadensundHeſſens,beziehung8weiſeWürttembergs
zurverfaſſungsmäßigenZuſtimmungvorgelegtund, nah ErtheilungdieſerZu-
ſtimmung,ratifizirtwerden.

Der AustauſhderRatifikations-Urkundenſoll im LaufedesMonats
Dezemberd. J. in Berlin erfolgen.

So geſchehenBerlin, den25.November1870.
v. Frieſen, v. Freydorf. Hofmann. Mittnacht,
(L. S.) (L. S.) (L. S.) (L. S.)

Delbrü. Türkheim. v. Sud>ow.
(L.8.) (L.S.) (L.S.)

Die Au8wechſelungderRatiſfikfations-Urkundenhatin Berlinſtattgefunden.

Ver-
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VerhandeltBerlin,den25.November1870.
B. Unterzeichnungdesam heutigenTageüberdenBeitrittWürttembergszu
derzwiſchendemNorddeutſchenBunde,BadenundHeſſenvereinbartenVer-
faſſungdesDeutſchenBundesabgeſchloſſenenVertrageshabenſichdie unter-
zeichnetenBevollmächtigtenübernachſtehendePunkteverſtändigt:

1) diein demProtokolla4.4. Verſaillesden15.Novemberd.J. zwiſchen
denBevollmächtigtendesNorddeutſchenBundes,BadensundHeſſens
getroffenenVerabredungenbeziehungsweiſevondenBevollmächtigtendes
NorddeutſchenBundesabgegebenenErklärungen:
a) überdenBeginnderWirkſamkeitdecVerfaſſung,
h) überdenZeitpunktfür denBeginnderGemeinſchaftderAusgaben
für das Landheer,

c) zuArtikel18.derVerfaſſung,
4) zudenArtikeln35.und38.derVerfaſſung,
e) zuArtikel56.derVerfaſſung,
f) zuArtikel62,derVerfaſſung,
g) zu Artikel78. derVerfaſſung,und
h) zuArtikel80.derVerfaſſung
findenauh aufWürttembergAnwendung.

2) Zu Artikel45, derVerfaſſungwurdeanerkannt,daß-aufdenWürttem-
bergiſchenEiſenbahnenbeiihrenBau-, Betriebs-undVerkehrsverhält-
niſſennichtallein dieſemArtikelaufgeführtenTransportgegenſtändein
allenGattungenvon VerkehrenzumEinpfennig-Saßbefördertwerden
konnen.

3) ZumArtikel2. Nr. 4. desVertragesvomheutigenTagewar man
darübereinverſtanden,daßdieAusdehnungderimNorddeutſchenBunde
überdieVorrechtederPoſt geltendenBeſtimmungenauf deninternen
VerkehrWürttembergsinſoweitvonderZuſtimmungWürttembergsab-
hängenſoll, als dieſeBeſtimmungenderPoſtVorrechtebeilegen,welche
che nachder gegenwärtigenGeſezgebungin Württembergnicht

zuſtehen.
Vorgeleſen,genehmigtundunterſchrieben.
v. Frieſen. v. Freydorf. Hofmann. Mittnacht.
Delbrück. Türcheim. v. Suckow.

Mili-



Bundes-Geſezblatt
NorddeutſchenBundes.

No 20.

(Nr. 510.) Geſeß über die Erwerbung und den Verluſt derBundes- und Staats-
angehörigkeit.Vom 1. Juni 1870.

Wir Wilhelm,vonGottesGnadenKönigvonPreußen
verordnenim NamendesNorddeutſchenBundes,nacherfolgterZuſtimmung
desBundesrathesunddesReichstages,was folgt:

§. 1.
Die Bundesangehörigkeitwird durchdieStaatsangehörigkeitin einem

Bundesſtaateerworbenunderliſchtmit derenVerluſt.
AngehörigedesGroßherzogthumsHeſſenbeſißendieBundesangehörigkeit

nurdann,wennſiein denzumBundegehörigenTheilendesGroßherzogthums
heimathsberechtigtſind.

§. 2.
Die Staatsangehörigkeitin einemBundesſtaatewird fortannur be-

gründet:
1) durchAbſtammung(§. 3.),
2) durchLegitimation(§. 4.),
3) dur Verheirathung(§. 5.),
4) für einenNorddeutſchendurchAufnahmeund §§. 6. ff.).

5) füreinenAusländerdurchNaturaliſation (§§. 6.ff.).
Die Adoptionhatfür ſichalleindieſeWirkungnicht.

§. 3.
DurchdieGeburt,auchwenndieſeim Auslandeerfolgt,erwerbenehe-

licheKindereinesNorddeutſchendieStaatsangehörigkeitdesVaters, uneheliche
KindereinerNorddeutſchendieStaatsangehörigkeitderMutter.

§. 4.
Iſt derVater einesunehelichenKindeseinNorddeutſcherund beſißtdie

Ausgegebenzu Berlin den23. Juni 1870.
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MutternichtdieStaatsangehörigkeitdesVaters,ſo erwirbtdasKind durcheine
dengeſetzlichenBeſtimmungengemaeßerfolgteLegitimationdieStaatsangehörig-
keitdesVaters.

§. 5.
Die Verheirathungmit einemNorddeutſchenbegründetfür die Ehefrau

dieStaatsangehörigkeitdesMannes,
§. 6.

Die Aufnahme,ſowiedieNaturaliſation(§. 2. Nr. 4. und5.) erfolgt
durcheinevonderhöherenVerwaltungsbehördeausgefertigteUrkunde.

§. 7.
Die Aufnahme-Urkundewird jedemAngehörigeneinesanderenBundes-

ſtaatesertheilt,welcherumdieſelbenachſuchtundnachweiſt,daßerin demBundes-
ſtaate,in welchemer die Aufnahmenachſucht,ſichniedergelaſſenhabe,ſofern
keinGrund vorliegt,welchernachden§§. 2. bis 5. desGeſeßesüberdieFrei-
zügigfeitvom 1. November1867. (Bundesgeſehbl.§. 55.) die Abweiſung
einesNeuanziehendenoderdieVerſagungderFortſetzungdesAufenthaltsrecht-
fertigt.

§.8.
Die Naturaliſations-UrkundedarfAusländernnur dannertheiltwerden,

wennſie
1) nachdenGeſeßenihrerbisherigenHeimathdispoſitionsfähigfind,esſei

denn,daßderMangelderDispoſitionsfähigkeitdurchdieZuſtimmung
desVaters, desVormundesoderKurators.desAufzunehmendener-
gänztwird;

2) einenunbeſcholtenenLebenswandelgeführthaben;
3) an demOrte,wo ſie ſichniederlaſſenwollen,eineeigeneWohnungoder

einUnterkommenfinden;
4) an dieſemOrtenachdendaſelbſtbeſtehendenVerhältniſſenſichundihre

Angehörigenzu ernährenim Standeſind.
Vor ErtheilungderNaturaliſations-UrkundehatdiehöhereVerwaltungs-

behördedie Gemeinde,beziehungsweiſeden ArmenverbanddesjenigenOrts, wo
der Aufzunehmendeſichniederlaſſenwill, in Beziehungauf die Erforderniſſe
unterNr. 2. 3. und4. mitihrerErklärungzuhören.

Von Angehörigender KönigreicheBayern und Württembergund des
GroßherzogthumsBadenſoll, im Falle der Reziprozität,bevorſie naturaliſirt
werden,derNachweis,daßſiedieMilitairpflichtgegenihr bisherigesVaterland
erfüllthabenoderdavonbefreitwordenſind,gefordertwerden.

§. 9.
Eine von derRegierungodervon einerCentral-oderhöherenVer-

waltungsbehördeeinesBundesſtaatesvollzogeneoderbeſtätigteBeſtallungfür
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eineninden unmittelbarenodermittelbarenStaatsdienſtoderin denKirchen-,
Schul- oderKommunaldienſtaufgenommenenAusländeroderAngehörigeneines
anderenBundesftaatesvertrittdieStellederNaturaliſations-Urkunde,beziehungs-
weiſeAufnahme-Urkunde,ſofernnichteinentgegenſtehenderVorbehaltin der
Beſtallungausgedrücktwird.

Jſt dieAnſtellungeinesAusländersim Bundesdienſterfolgt,ſo erwirbt
derAngeſtelltedieStaatsangehörigkeitin demjenigenBundesftaate,in welchem
er ſeinendienſtlichenWohnſißhat.

§. 10.
Die Naturaliſations-Urkunde,beziehungsweiſeAufnahme-Urkunde,begrün-

detmit demZeitpunktederAushändigungallemit derStaatsangehörigkeitver-
bundenenRechteundPflichten.

§. 11.
Die VerleihungderStaat8sangehörigkeiterſtrecktſich,inſofernnichtdabei

eineAusnahmegemachtwird,zugleichauf dieEhefrauunddienochunterväter-
licherGewaltſtehendenminderjährigenKinder.

§. 12.
Der WohnſißinnerhalbeinesBundesſtaatesbegründetfür ſichalleindie

Staatsangehörigkeitnicht.
§.13.

Die Staatsangehörigkeitgehtfortannur verloren:
1) durchEntlaſſungaufAntrag(§§. 14.ff.);
2) durchAusſpruchderBehörde(§§. 20. und 22.);
3) durchzehnjährigenAufenthaltim Auslande(§. 21.);
4) beiunehelichenKinderndurcheinedengeſeßlichenBeſtimmungengemäß

erfolgteLegitimation,wennderVater einemanderenStaate angehört
als dieMutter;

5) bei einerNorddeutſchendurchVerheirathungmit dem Angehörigen
einesanderenBundesſtaatesodermit einemAusländer.

§. 14.
Die EntlaſſungwirddurcheinevonderhöherenVerwaltungsbehörde

desHeimathsſiaatesausgefertigteEntlaſſungs-Urkundeertheilt.
§. 15.

Die EntlaſſungwirdjedemStaatsangehörigenertheilt,welchernachweiſt,
daß er in einemanderenBundesſtaatedieStaatsangehörigkeiterworbenhat.

In ErmangelungdieſesNachweiſesdarf ſienichtertheiltwerden:
1) Wehrpflichtigen,welcheſichin demAlter vomvollendetenſiebenzehnten

bis zumvollendetenfünf und zwanzigſtenLebensjahrebefinden,bevor
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ſie ein ZeugnißderKreis -Erſaßkommiſſiondarüberbeigebrachthaben,
daßſie dieEntlaſſungnichtblos in derAbſichtnachſuchen,um ſichder
Dienſtpflichtim ſtehendenHeereoderin derFlottezu entziehen;

2) Militairperſonen,welchezumſtehendenHeereoderzur Flottegehören,
Offizierendes Beurlaubtenſtandesund Beamten,bevorſie aus dem
Dienſteentlaſſenſind;

3) denzurReſervedesſtehendenHeeresund zur Landwehr,ſowiedenzur
ReſervederFlotteundzur Seewehrgehörigenund nichtals Offiziere
angeſtelltenPerſonen, nachdemſie zum aktivenDienſte einberufen
wordenſind.

§. 16.
Norddeutſchen,welchenachdemKönigreichBayern,demKönigreichWürt-

tembergoderdemGroßherzogthumBadenodernachdennichtzumBundege-
hörigenTheilendesGroßherzogthumsHeſſenauswandernwollen, iſt im Falle
derReziprozitätdieEntlaſſungzuverweigern,ſo langeſienichtnachgewieſen
haben,daßderbetreffendeStaat ſieaufzunehmenbereitiſt.

§.17.
Aus anderenalsausdenin den§§. 15.und16. bezeichnetenGründen

darf in FriedenszeitendieEntlaſſungnichtverweigertwerden.Für dieZeit
einesKriegesodereinerKriegsgefahrbleibtdem BundespräſidiumderErlaß
beſondererAnordnungvorbehalten.

§.18.
Die Entlaſſungs-UrkundebewirktmitdemZeitpunktederAushändigung

denVerluſtderStaatsangehörigkeit.
Die Entlaſſungwird unwirkſam,wennderEntlaſſenenichtbinnenſechs

Monatenvom Tage der Aushändigungder Entlaſſungs-Urkundean ſeinen
Wohnſitzaußerhalbdes Bundesgebietesverlegtoderdie Staatsangehörigkeitin
einemanderenBundesſtaateerwirbt.

§.19.
Die Entlaſſungerſtrecktſich,inſofernnichtdabeieineAusnahmegemacht

wird, zugleichauf dieEhefrauund dienochunterväterlicherGewaltſtehenden
minderjährigenKinder.

§. 20.
Norddeutſche,welcheſichim Auslandeaufhalten,könnenihrerStaats-

angehörigkeitdurcheinenBeſchlußderCentralbehördeihresHeimathsſtaatesver-
luſtigerklärtwerden,wennſie im Falle einesKriegesodereinerKriegsgefahr
einerdurchdas Bundespräſtdiumfür das ganze Bundesgebietanzuordnenden
ausdrüdlichenAufforderungzurRückkehrbinnenderdarinbeſtimm[-i]tenFriſt keine
Folgeleiſten.

§. 21.
Norddeutſche,welchedasBundesgebietverlaſſenundſichzehnJahre lang
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ununterbrochenimAuslandeaufhalten,verlierendadurchihreStaatsangehörig-
keit. Die vorbezeichneteFriſt wird von demZeitpunktedes Austrittsaus
demBundesgebieteoder,wennderAustretendeſichim Beſiß einesReiſepapieres
oderHeimathsſcheinesbefindet,von demZeitpunktedesAblaufsdieſerPapiere
an gerechnet.Sie wird unterbrochendurchdie Eintragungin die Matrikel
einesBundeskonſulats.Jhr Laufbeginntvon Neuemmit demaufdieLöſchung
in derMatrikelfolgendenTage.

Der hiernacheingetreteneVerluſt der Staatsangehörigkeiterſtrecktſich
zugleichauf die Ehefrauund die unterväterlicherGewalt ſtehendenminder-
jährigen Kinder, ſoweitſie ſichbei demEhemanne,beziehungsweiſeVater
befinden.

Für Norddeutſche, welcheſichin einemStaatedesAuslandesmindeſtens
fünf Jahre langununterbrochenaufhaltenund in demſelbenzugleichdieStaats-
angehörigfeiterwerben,kanndurchStaatsvertragdie zehnjährigeFriſt bis auf
einefünfjährigevermindertwerden,ohneUnterſchied,obdieBetheiligtenfichim
BeſißeeinesReiſepapieresoderHeimathsſcheinesbefindenodernicht.

Norddeutſchen,welcheihreStaatsangehörigkeitdurchzehnjährigenAufent-
haltim AuslandeverlorenundkeineandereStaatsangehörigkeiterworbenhaben,
kanndieStaatsangehörigkeitin demfrüherenHeimathsſtaatewiederverliehen
werden,auchohnedaß ſieſichdortniederlaſſen.

Norddeutſche,welcheihreStaatsangehörigkeitdur zehnjährigenAufent-
halt im Auslandeverlorenhabenunddemnächſtin dasGebietdesNorddeutſchen
Bundeszurückkehren,erwerbendieStaatsangehörigkeitin demjenigenBundes-
ſtaate,in welchemſieſichniedergelaſſenhaben,durcheinevon derhöherenVer-
waltungsbehördeausgefertigteAufnahme-Urkunde,welcheauf Nachſuchenihnen
ertheiltwerdenmuß.

§. 22.
TritteinNorddeutſcherohneErlaubnißſeinerRegierungin fremdeStaats-

dienſte,ſo kanndieCentralbehördeſeinesHeimathsſtaatesdenſelbendurchBe-
ſchlußſeinerStaatsangehörigkeitverluſtigerklären,wenner einerausdrücklichen
Aufforderung zumAustrittebinnender darinbeſtimmtenFriſt keineFolge
leiſtet.

§. 23.
WenneinNorddeutſchermit ErlaubnißſeinerRegierungbeieinerfrem-

denMachtdient,ſo verbleibtihmſeineStaatsangehörigkeit.
§. 24.

Die Ertheilungvon Aufnahme-Urkundenund in denFällen des §. 15.
Abſatz1. vonEntlaſfungs-Urkundenerfolgtkoſtenfrei.

Für dieErtheilungvonEntlaſſungs-Urkundenin anderenals denim
§. 15.Abſaß1. bezeichnetenFällendarfanStempelabgabenundAusfertigungs-
gebührenzuſammennichtmehrals höchſtensEin Thalererhobenwerden.

§.25.
Für diebeimErlaſſedieſesGeſeßesim AuslandeſichaufhaltendenAnge-
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hörigenderjenigenBundesſtaaten,nachderenGeſetzendie Staatsangehörigkeit
durcheinenzehnjährigen oderlängerenAufenthaltim Auslandeverlorenging,
wirdderLaufdieſerFriſt durchdieſesGeſetznichtunterbrochen.

Fürdie AngehörigenderübrigenBundesſtaatenbeginntderLaufderim
§. 21. beſtimmtenFriſt mit demTagederWirkſamkeitdieſesGeſees.

§.26.
Alle dieſemGeſeßezuwiderlaufendenVorſchriftenwerdenaufgehoben.

§. 27.
DieſesGeſetztritt am 1. Januar 1871.in Kraft.
UrkundlichunterUnſererHöchſteigenhändigenUnterſchriſtundbeigedrucktem

Bundes-Inſiegel.
GegebenSchloßBabelsberg,den1.Juni 1870.

(L. S.) Wilhelm.
Gr. v. Bismarck- Schönhauſen.

MatrixHacker

(Nr. 511.) GeſeßüberdenUnterſtüßungswohnſiß.Vom 6. Juni 1870.

Wir Wilhelm,vonGottesGnadenKönigvonPreußenx.
verordnenim NamendesNorddeutſchenBundes,nacherfolgterZuſtimmung
desBundesrathesunddesReichstages,was folgt:

§. 1.
Gleichberech-JederNorddeutſcheiſt in jedemBundesſtaatein Bezug| |

tigungder Bundesangehörigena) aufdie Art und dasMaaß derim Falle derHülfsbedürftigkeitzu
gewährendenöffentlichenUnterſtüßung,

b) auf denErwerbundVerluſtdesUnterſtützungswohnſißes
als Inländerzubehandeln.

Die Beſtimmungenin §. 7. desGeſetzesüberdieFreizügigkeitvom
1. November1867.(Bundesgeſesbl.S. 55.) ſindauf Norddeutſchefernernicht
anwendbar. §. 2.

Organeder Die öffentlicheUnterſtüzunghülfsbedürftigerNorddeutſcherwird, nachDie öffentliche Unterstützung hülfsbedürftiger Norddeutscher wird, nachnähererVorſchriſtdieſesGeſeßes,durchOrisarmenverbändeund durchLand-
armenverbändegeübt.



Bundes-Geſetzblatk
NorddeutſchenBundes.

M Ll
(Nr. 1) Vublifandum.Vom 26.Juli 1867.

Wir Wilhelm,vonGottesGnadenKönigvonPreußenx.
thunfundund fügenhiermitim NamendesNorddeutſchenBundeszuwiſſen:

pelNachdemdie Verfaſſung des NorddeutſchenBundes von Uns, Seiner
MajeſtätdemKönigevonSachſen,SeinerKöniglichenHoheitdemGroßherzoge
von Heſſenund beiRhein, SeinerKöniglichenHoheitdemGroßherzogevon
Medlenburg- Schwerin,SeinerKöniglichenHoheitdemGroßherzogevon
Sachſen- Weimar- Eiſenach, Seiner KöniglichenHoheit demGroßherzogevon
Me>lenburg-Streliß,SeinerKöniglichenHoheitdemGroßhberzogevon Olden-
burg, SeinerHoheitdemHerzogevon Braunſchweigund Lüneburg,Seiner
HoheitdemHerzogevonSachſen- MeiningenundHildburghauſen,SeinerHoheit
demHerzogezuSachſen-Altenburg, Seiner HoheitdemHerzogezu Sachſen-
Koburg und Gotha, Seiner Hoheit demHerzogevon Anhalt, Seiner Durch-
lauchtdemFürſtenzu Schwarzburg-Rudolſtadt,SeinerDurchlauchtdemFür-
ſtenzuSchwarzburg-Sondershauſen,SeinerDurchlauchtdemFürſtenzuWalde
und Pyrmont, Jhrer DurchlauchtderFürſtin und SeinerDurchlauchtdem
FürſtenReuß ältererLinie, SeinerDurchlauchtdeinFürſtenReuß jüngerer
Linie, Seiner DurchlauchtdemFürſtenvon Schaumburg-Lippe,Seiner Durch-
lauchtdemFürſtenzur Lippe,demSenateder freienundHanſeſtadtLübe,
demSenateder freienHanſeſtadtBremen, demSenateder freienund Hanſe?
ſtadt Hamburg, mit dem zu dieſemZweckeberufenenReichstagevereinbart
worden,iſt dieſelbein demganzenUmfangedesNorddeutſchenBundesgebiekes,
wiefolgt:

- Qe jem NBersBundes-Geſeybl, 1567, -

Ausgegebenzu Berlin den2.Auguſt1867.



D _-

Verfaſſung
des

Norddeutſchen Vundes
Seine MajeſtätderKönig von Preußen, Seine MajeſtätderKönig von

Sachſen,SeineKöniglicheHoheitderGroßherzogvonMeeklenburg-Schwerin,Seine
KöniglicheHoheitderGroßherzogvon Sachſen-Weimar-Eiſenach,SeineKönig-
licheHoheit derGroßherzogvon_Mecklenburg-Streliß, Seine KöniglicheHoheit
derGroßherzezogvonOldenburg,SeineHoheitderHerzogvonBraunſchuveigund
Lüneburg, Seine Hoheit derHerzogvon Sachſen-MeiningenUndHildburghauten,
Seine Hoheit der Herzog zu Lachſen-Altenburg, Seine Hoheit der Herzog zu
Zabſen-KoburgundGotha, SeineHodeitderHerzogvonAnhalt, SeineDur
lauchtder Fürſt zu Scluvarzzburg--Rudolitadt, Seine Durchlauchtder Fürſt zu
Schwanzburg -Sondershauſen,Seine DurchlauchtderFurſt zuWalde und Pyr-
mont,Ihre DurchlauchtdieSurſtinNeußältererLinie,SeineDurchlauchtder
¿FürſtReuß jüngererLinie, SeineDuchlauchtderFurſt vonSchaumburg-Lippe,
Seine Durchlauchtder Fürſt zur Lippe, der Scuat der freienund Hanſeſtadt
Lube, derSenat der freienHanſeſtadtBremen,derSenat derfreienundHanſe-
ſtadtHamburg,jederfürdengeſammtenUmfangihresStaatsgebietes,undSeine
KöniglicheHoheitderGroßherzogvonHeſſenund beiRhein, für dienördlich
vomMain belegenenTheile des GroßherzogthumsHeſſen, ſchließeneinenewigen
Vund zumSchuzedesBundesgebietesund des innerhalbdeſſelbengültigen
Rechtes,ſowie zur Pflege derWohlfahrtdesDeutſchenVolkes. DieſerBund
wird denNamendesNorddeutſchenführenundwirdnacbſtehende

Verfaſſung
haben.

I,
Bundesgebiet.
Artikel 1.

Das Bundesgebietbeſtehtaus denStaatenPreußenmitLauenburg,
Sachſen, Melenburg- Schwerin, Sachſen-Weimar, Meklenburg-Streliß, Olden-
burg, Braunſclweig,Sachſen-Meiningen,Sacbſen-Altenburg,Sacliſen-Koburg-
Gotha, Anhalt, Schwarzburg-„Rudolſtadt,Scbwarzburg-Sondershauten,Walde,
Reuß ‘ilterer Linie, Reuß jüngerer Linie, Schaumburg-Lippe, Lippe, Lübeck,
Bremen, Hamburg, und aus dennördlichvom Main belegenenTheilendes
GroßherzogthumsHeſſen.

H.
Bundesgeſeuzgebung.

A rtifet 2,
AnnerhalbdieſesBundesgebietesübt derBund dasRechtderGeſeßgebung

nacb
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nachMaaßgabedesInhalts dieſerVerfaſſungundmit derWirkungaus, daß
dieBundesgeſeßedenLandesgeſeßenvorgehen.Die Bundesgeſezeerhaltenihre
verbindlicheKraft durch ibreVerkündigungvon Bundes wegen,welchevermittelſt
einesBundesgeſeßblattesgeſchieht.Sofern nichtin dempublizirtenGeſetzeein
andererAnfangsterminſeinerverbindlichenKraft beſtimmtiſ, beginntdieleßtere
mit demvierzehntenTagenachdemAblaufdesjenigenTages, an welchemdas
betreffendeStü desBundesgeſezblattesin Berlinausgegebenwordeniſt.

Artikel 3.
Für denganzenUmfangdesBundesgebietesbeſtehteingemeinſames

JIndigenat mit derWirkung,daßderAngehörige(Unterthän,Staatäburger)
einesjedenBundesſtaatesin jedemanderenBundesſtaateals Juländer zu be-
handelnunddemgemäßzumfeſtenWohnſiß,zumGewerbebetriebe,zu öffentlichen
Aemtern,zurErwerbungvonGrundſtücken,zurErlangungdesStaatsbürger-
rechtsundzumGenuſſeallerſonſtigenbürgerlichenRechteunterdenſelbenBor-
ausſeßzungenwie derEinheimiſchezuzulaſſen,auchin BetreffderRechtsverfolgüng
unddesRechtksſchuzesdemſelbengleichzu behandelniſt.

An derAusübungdieſerBefugnißdarfderBundesangehörigewederdurch
dieObrigkeitſeinerHeimath,nochdurchdieObrigkeiteinesanderenBundesſtaates
beſchränktwerden.

DiejenigenBeſtimmungen,welchedieArmenverſorgungunddieAufnabme
in den lokalenGemeindeverbandbetreffen,werdendurchdenim erſtenAbſaßaus-
geſprochenenOGrundſaznichtberührt.

Ebenſobleibenbis auf Weiteresdie Verträgein Kraft, welchezwiſchen
deneinzelnenBundesſtaatenin BeziehungaufdieUebernahmevonAuszuweiſen-
den,dieVervflegungerkrankterunddieBeerdigungverſtorbenerStaatsangehörigen
beſtehen. :

Hinſichtlichder Erfüllung derMilitairpflicht im Verhältnißzu demHei-
mathslandewirdimWegederBundesgeſeßgebungdasNöthigegeordnetwerden.

DemAuslandegegenüberhabenalleBundesangehörigengleichmäßigAn-
ſpruchauf den Bundesſchug.

Artikel 14.
DerBeaufſichtigungSeitensdesBundesundderGeſezgebungdeſſelben

unterliegendienachſtehendenAngelegenheiten:
1) dieBeſtimmungenüberFreizügigkeit,Heimaths-undNiederlaſſungsver-
hältniſſe,Staatsbürgerreht,PaßweſenundFremdenpolizeiundüberden
Gewerbebetrieb,einſchließlichdesVerſicherungsweſens,ſoweitdieſeGegen-
ſtändenichtſchondur< denArtikel3. dieſerVerfaſſungerledigtſind,
desgleichenüberdieKoloniſationund die Auswanderungnachaußer-
deutſchenLändern;

2) die Zoll- und Handelsgeſeßgebungund die für Bundeszwe>ezu ver-
wendendenSteuern;

1* 3) die
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11)

12)
13)

11)
15)_-
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die OrdnungdesMaaß-, Münz- und Gewichtsſyſtems,nebſtFeſtſtellung
der Grundſäßeüber die Emiſſion von fundirtemund unfundirtem
Papiergelde;
dieallgemeinenBeſtiumnungenüberdasVankweſen;
dieErfindungspatente;
derSchußdesgeiſtigenEigenthums;
OrganiſationeinesgemeinſamenSchußesdes DeutſchenHandels im
Auslande,der DeutſchenScluffahrtund ihrer Flaggezur See und An-
ordnung eſame fonfulariſcherVertretung,welchevom Bunde aus-
geſtattetwird
dasEiſenbabmveſenund die Herſtellung von Land- und Waſſerſtraßen
im Intereſſeder Landesvertheidigungund desallgemeinenVerkehrs;
derFlößerei-undSchiffahrtsbetriebauf denmehrerenStaatengemein-
ſamenWaſſerſtraßenund der Zuſtand der leßteren,ſowie die Fluß- und
ſonſtigenWaſſerzölle;
dasPoſt- und Telegraphenweſen;
BeſtimmungenüberdiewechſelſeitigeVollſtre>xungvonErkenntniſſenin
Civilſachenund Erledigungvon Requiſitionenüberhaupt,
ſowieüberdie Beglaubigungvon öffentlichenUrkunden;
die gemeinſameGeſeßgebungüber das Obligationenrecht,Strafrecht,
Handels-undWechſelrechtunddasgerichtlicheVerfahren;
dasMilitairweſendesBundesunddieKriegsmarine;
MaaßregelnderMedizinal-undVeterinairpolizei.

Artikel
Die Bundesgelebgebungwird ausgeübtdurchden Bundesrathund den-

iſt zu einemBundesgeſeßeerforderlichund ausreichend.
Bei Geſeßesporſchlägenüber dasMilitairweſen und dieKriegsmarinegiebt,

[.



ITT.
Bundesrath.
Artikel 6.

Der Bundesrathbeſtehtaus denVertreternderMitgliederdesBundes,
unterwelchendieStimmführungſichnah MaaßgabederVorſchriftenfür das
PlenumdesehemaligenDeutſchenBundesvertheilt,ſo daßPreußenmit den
ehemaligenStimmenvonHannover,Kurheſſen,Holſtein,NaſſauundFrankfurt
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Artikel 7.
JedesMitglieddesBundesfann fo viel BevollmächtigtezumBundes-

ratheernennen,wieesStimmenhat;dochkanndieGeſammtheitderzuſtändigenStunm-



E

Stimmen nur einheitlichabgegebenwerden. Nicht vertreteneodernichtinſtruite
Stimmenwerdennichtgezählt.

Jedes Bundesgliediſt befugt,Borſchlägezu macbenund in Vortrag zu
bringen, und das Präſidium iſ verpflichtet,dieſelben der Berathung zu über-
geben. Die Beſchlußfaſſungerfolgtmit einfacberMebrheit. Bei Stimmengſleich-
beitgiebtdiePrädialſtimmedenAusſchlag.

Artikel >.
Der Bundesrath bildet aus ſeinerMitte dauerndeAusſclüſſe

1) für das Landheerund die Feſtungen;
2) für das Seeweſen;
3) fur Jolf- und Steuerweſen;
4) für Handel und Verkebr;
5) für Eiſenbahnen,Voſt und Telegraphen;
6) für Juſtizweſen;
7) für Necbnungseweſen.
In jedemdieſerAusſchüſſewerdenaußerdemPräſidium mindeſtenszwe!

Bundesſktagtenvertretenfein, und führt innerhalbderſelbenjeder<Staatnurx
Eine Stumme. Die MirgliederdexAusſchüſſezu 1. und 2. werdenvon dem
Bundesfeldberrnernannt, die der übrigenvon demBundesrathegewählt. Die
Zufammenſezungdieter Ausſclhüſſeiſt für jede Seſſion des Bundesrathesreſp.
mit jedemJabre zu erneuern,wobei die ausſcheidendenMitglieder wiederwaht-
bar find. Den Ausſchüſſenwerdendiezu idrenArbeitennötbigenBeamtenzur
Berfügung geſtellt.

Artikel 9,
AedesMitglied des Bundesratbeshat das Recht, 1mNReicbskagezu ex-

ſcheinenundmußdaſelbſtauf Verlangenjederzeitgehörtwerden,umdieAn-
ſichtenſeinerRegierungzu vertreten,auchdann, wenndieſelbenvon derMaje-
ritt desBundesrathesnichtadoptixtwordenſind. Riemandkanngleichzeitig
MitczlieddesBundesrathesund desReicbsktagesſein.

Artikel 10.
DemBundespräſidiumliegtesob, denMitgliederndesBundesrathesden

üblichendiplomatiſchenScbußzugewabren.

IV.



IV.
Bundespräſidium.
Artikel 11.

Das PrâfſidiumdesBundesſtehtderKronePreußenzu, welchein Aus-
übungdeſſelbendenBund völkerrechtlichzu vertreten,im Namen desBundes
Krieg zu exklärenund Friedenzu ſchließen,Bündniſſeund andereVerträgemit
fremdenStaateneinzugehen,Geſandtezubeglaubigenundzuempfangenberechtigtiſt.

Inſoweit dieVerträgemit fremdenStaaten ſich auf ſolcheGegenſtände
beziehen,welehenachArtikel4. in denBereichderBundesgeſeßgebunggehören,iſ
zu ihrem Abſchluß die Zuſtimmung des Bundesrathesund zu ihrer Gültigkeit
dieGenehmigungdesReichstageserforderlich.

Artikel 12.
DemPräſidiumſtehtes zu, denBundesrathund denReichstagzu be-

rufen,zu eröffnen,zu vertagenundzu ſchließen.

Artikel 13.
Die Berufung desBundesrathesund desReichstagesfindetallj[ljährlich

ſtatt,undfannderBundesrathzurVorbereitungderArbeitenohnede Reichs-
tag, leßtererabernichtohnedenBundesrathberufenwerden.

Artikel 14.
Die Berufung desBundesrathesmuß erfolgen, ſobaldſie von einemDrittel

derStimmenzahlverlangtwird.

Artikel 15
Der Vorſiß im Bundesratheund dieLeitung der Geſchäfteſteht dem

Bundesfkamzlerzu, welchervomPräſidiumzu ernenneniſt.
DerſelbekannſichdurchjedesandereMitglieddesBundesrathesvermöge

ſelriftlicherSubſtitutionvertretenlaſſen.

Artikel 16.
Das Práſidium hat dieerforderlichenVorlagen nachMaaßgabederBe-

ſchlüſſedesVundesrathesan denReichstagzubringen,wo ſiedur<Mitglieder
desBundesrathesoderdurchbeſonderevon lezteremzu ernennendeKommiſſ,arien
vertretenwerden.

Artikel 17.
Dem PräſidiumſtehtdieAusfertigungundVerkündigungderBundes-

geſeßzeund dieUeberwachungderAusführungderſelbenzu. Die Anordnungen
und
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und Verfügungen desBundespräſidiumswerdenim Namen desVundes erlaſſen
undbedürfenzu ihrerGültigkeitderGegenzeichnungdesBundesfanzlers,welcher
dadurchdie Rerantwortlichkeitübernimmt.

Artikel 18.
Das Praſidium ernenntdie Bundesbeamten,bat dieſelbenfür denBund

zu vereiddigen und erforderlichenFalles ibre Entlaſſung zu verfügen.

Artikel 19.
Wenn Vundesgliederihre verfaſſungsmäßigenBundespflichtennicht er-

füllen, ſo fönnenſie dazu im Wege derExekutionangehaltenwerden. Dieſe
Crefutioniſ

a) in BetreffmilitairiſcherLeiſtungen,wennGefahrimVerzuge,von dem
Bundesfeldherrnanzuordnenund zu vollziehen,

|) in allen anderenFällen aber von demBundesrathezu beſchließenund
von dem Vundesfeldherrn zu vollſtre>en.

Die Erefutionkannbis zurZequeſrationdesbetreffendenLandesund
leinerRegierungsgewaltausgedebntwerd Än denuntera. bezeichnetenFällen
iſt demBundesrathevonAnordnungder‘Erefution, unterDarlegungderBeweg-
gründe,ungeſaumtKenntmßzu geben.

V.
Reichstag.
Artikel 20.

Der Reichstag gebt aus allgemeinenund direktenWahlen mit geheimer
Abſtimmung hervor, welchebis zum Erlaß einesNReichswablgeſeßesnachMaaß-
gabedesGeſeßeszu erfolgenbaben,ciufGrund deſſendererſteReicbstag
NorddeutſchenVundesgewähltworden1ſt.

Artikel 21.
BeamtebedürfenfeinesUrlaubszumEintritt in denReichstag.
WenneinMitglieddesReichstagesin demBundeodereinemBundes-

ſtaatein beſoldetesStaatéamtannimmtoderim Bundes- oderStaatsdienſtein
ein Amt eintritt, mit welchemein bébererRang oderein höheresGehaltver-
bundeniſt, ſo verliertes Sig und Stimme in demReichstagund fann ſeine
Stellein demſelbennur durchneueWahl wiedererlangen.

Artikel 22.
Die VerhandlungendesReichstagesſind öffentlich. Wakhr-
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WahrheitsgetreueBerichteüberVerhandlungenindenöffentlichenSizgungen

desReichstagesbleibenvon jederVerantwortlichkeitfrei.

Artikel 23.
Der ReichstaghatdasRecht,innerhalbderKompetenzdesBundesGe-

ſee vorzuſchlagenund an ihn gerichtetePetitionendemBundesrathereſp.
Bundeskanzlerzu überweiſen.

Artikel 24.
Die Legislaturperiodedes Reichstagesdauertdrei Jahre. Zur Auf-

lôſungdesReichstageswährendderſelbeniſ ein BeſchlußdesBundesrathes
unterZuſtimmungdesPräſidiums erforderlich.

Artikel 25.
Im Falle der Auflöſung des ReichstagesmüſſeninnerhalbeinesBeit-

raumesvon(00TagennachderſelbendieWählerundinnerhalbeinesZeitraumes
von90 TagennachderAuflöſungderReichstagverſammeltwerden.

Artikel 26.
OhneZuſtimmungdesReichstagesdarfdieVertagungdeſſelbendieFriſt

von30 Tagennichtüberſteigenund währendderſelbenSeſſionnichtwieder-
holt werden.

Artikel 27.
Der Reichstagprüft die LegitimationſeinerMitglieder und enfkſcheidet

darüber. Er regelt ſeinenGeſchäftsgangund ſeine Disziplin durch eineGe-
ſchäftsordnungund erwähltſeinenPräſidenten,ſeineVizepräſidentenundSchrift-
fuhrer. *

Artikel 28.
Der ReichstagbeſchließtnachabſoluterStimmenmehrheit.ZurGültigkeit

derVeſchlußfaſſungiſt dieAnweſenheitderMehrheitdergeſezlichenAnzahlder
Mitagliedererforderlich.

Artikel 29.
Die MitgliederdesReichstagesſindVertreterdesgeſammtenVolkesund

an AufträgeundInſtruktionennichtgebunden.

Artikel 30.
KeinMitglieddesReichstagesdarfzuirgendeinerZeitwegenſeinerAb-

ſtimmungoderwegender in AusübungſeinesBerufesgethanenAeußerungen
gerichtlichoderdisziplinariſchverfolgtoderſon| außerhalbder Verſammlung
zurVerantwortunggezogenwerden.

2 Ar-Bundes-Gefegbl. 15867. 2
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Artikel
OhneGenehmigungdesReichstageskannfeinMitglieddeſſelbenwährend

der Sißungsperiodewegeneinermit Strafe bedrohtenHandlungzur Unter-
ſuchunggezogenoder verhaftetwerden, außerwenn es bei Ausubung der That
oderim LaufedesnächſtfolgendenTagesergriffenwird.

GleicheGenehmigung1 bei einerVerhaftungwegenSchuldenerfor-
derlich.

Auf Verlangendes Reichstageswird jedesStrafverfahrengegenein
Mitglieddeſſelbenund jedeUnterſucbungs-oderCivilhaftfür dieDauerder
Sizungsperiodeaufgehoben.

Artikel
Die MitgliederdesReichstagesdürfenals ſolchekeineBeſoldungoder

Entſchädigungbezteben.

VL.
Zoll- undHandelsweſen.

Artikel 33.
Der Bund bildetein Joll- und Handelsgebiet, umgebenvon gemein-

ſchaftlicherZollgrenze.Ausgeſchloſſenbleibendie wegenihrer Lage zur Ein-
ſchließung in die Rollgrenzenc><t gveigneteneinzelnenGebietstheile.

Alle Gegenſtände, welcbeim freienVerkehr cines Bundesſtaatesbefindlich
ſind, fönnenin jedenanderenBundesſtaateingeführtund dürfenin leßterem
einerAbgabenur inſoweitunterworfenwerden,als dajelbſtgleichartigen-
ländiſcheErzeugniſſeeinerinnerenSteuerunterliegen.

Artikel 54.
DieHanſeſtädteLübe>,BremenundHamburgmit einemdemZweckent-

iprechendenBezirkeibresoderdesumliegendenGebietesbleibenals Freihäfen
außerbalbder gemeinſcbaftlichenZollgrenze,bis ſie ibrenEinſchlußin dieſelbe
beantragen.

Artikel
Der Bund ausfcbließlichbat dieGeſekgebungüber das geſammteZoll-

weſen,über dieVeſteuerungdesVerbrauchesvon einbeimiſchemZucker,Brannt-
wein,Salz, Vier undTaback,fowieliberdieMaakßregeln,welchein denRZoll-
ausſc{<lüſſenzur Sicherung der geweinſebaftlichonZoligrenzoerforderlichſind.

Artikel 56,
Die ErhebungundVerwaltungderZélie undVerbrauchsfteuern(Art. 35)

bleibt ‘dem Bundesſtaate, foweir derſelbeſie bisberausgeubthat, inner!alb feines
(Gebietesüberlaſten. |Vas



_— 11 -

Das Bundespräſidiumüberwachtdie Einhaltungdes geſeßlichenVer-
fahrensdur<hBundesbeamte,welchees denZoll- oderSteuerämternund den
DirektivbehördendereinzelnenStaaten,nah VernehmungdesAusſchuſſesdes
Bundesrathesfür Zoll- undSteuerweſen,beiordnet.

Artikel 37.
Der Bundesrathbeſchließt:
1) über die demReichstagevorzulegendenodervon demſelbenangenom-
menenunter die BeſtimmungdesArt. 35. fallendengeſeßlichenAnord-
nungeneinſchließlihderHandels-und Schiffahrtsverträge;

2) uberdiezur AusführungdergemeinſchaftlichenGeſeßgebung(Art.35.)
dienendenVerwaltungsvorſchriftenundEinrichtungen;

3) überMängel,welchebei derAusführungder gemeinſchaftlichenGeſet
gebung(Art. 35.) hervortreten;

4) über die von ſeinerRechnungsbehördeihm vorgelegteſchließlicheFeſt-
ſtellungderin dieBundeskaſſefließendenAbgaben(Art.39).
Jeder überdieGegenſtändezu 1. bis Z. von einemBundcsftaateoder

überdieGegenſtändezu 3. von einemfontrolirendenBeamtenbeidemBun-
desrathegeſtellteAntrag unterliegtderZemeinſchaftlichenBeſchlußnahme.Jm
galle derMeinungsverſchiedenheitgiebtdieStimmedesPräſidiumsbei denzu
. Und 2. bezeichnetenalsdanndenAusſclag, wennſie fich für Aufrechthaltung
der beſtehendenVorſchriftoderEinrichtungausſpricht, in allen ubrigenFällen
entſcheidetdieMehrheitderStimmennachdemin Artikel6. dieſerVerfaſſung
feſtgeſtelltenStimmverhältniß.

(Y

Artitel 38
Der ErtragderZölleundderin Art. 35.bezeichnetenVerbrauchsabgaben

fließtin dieBundesfkaſſe.
DieſerErtrag beſtehtaus der geſammtenvon denZöllenundVerbrauchs-

abgabenaufgefommenenEinnahmenachAbzug:
1) der auf Geſezgenoder allgemeinenVerwaltungsvorſchriftenberuhenden
Steuer-VergütungenundErmäßigungen;

2) derErhebungs-undVerwaltungskoſtenundzwar:
a) bei denZöllen und der Steuer von inländiſchemZucker,ſoweit
dieſeKoſtennachdenVerabredungenunterdenMitgliederndes
DeutſchenZoll- undHandelsvereinsderGemeinſchaftaufgerechnet
werdenkonnten;

Þb)bei der Steuer von inländiſchemSalze —-—ſobald ſolche, ſowie ein
Zoll von ausländiſchemSalzeunterAufhebungdesSalzzmonopols
eingeführtſeinwird — mit demBetragederauf Salzwerkener-
wachſendenErhebungs-undAufſichtskoſten;

e) beidenübrigenSteuernmitfunfzehnProzentderGefammteinnahme.
2° Diee -
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Die außerhalbdergemeinſchaftlichenZollgrenzeliegendenGebietetragen
zu denBundesgusgabendurchZahlungcinesAverſumsbei.

Artikel 39,
Die von denErhebungsbehördender BundesſtaatennachAblauf eines

jedenVierteljahresaufzuſtellendenQuartalertrakteund dienachdemJahres- und
BücherſchluſſeaußfzuſtellendenFinalabſchlüſſeüberdie im LaufedesVierteljahres
beziehungsweiſewährenddesRechnungsjahresfällig gewordenenEinnahmenan
Zöllenund Verbrauchsabgabenwerdenvon denDirektivbehördenderBundes-
ſtaaten, nach„vorangegangenerPrüfung, in Haupt!berſichtenzuſammengettellt
und dieſean denAusſchuß desBundesrathesfür dasRechnungsweſeneingeſandt.

Der Lektereſtellt auf Grund dieſerUeberſichtenvou drei zu dreiMonaten
denvon derKaſſe jedesBundesſtaatesderBundesfkaſſeſchuldigenBetragvor-
laufig feſt und ſegt von dieſerFeſtſtellung den Bundesrath und die Bundesſtaaten
in Kenntniß, legt auch alljährlich die ſchließlicheFeſtſtellung jenerBeträgemit
ſeinenBemerkungendemBundesrathezur Beſchlußnahmevor.

Artikel 40.
Die Beſtimmungenin demZollvereinigungs-Vertragevom16.Mai 1865.

in demVertrageüberdiegleicheBeſteuerunginnererErzeugniſſevom28.Juni
ROE in demVertrage über denVerkehxmit TabackundWein von demjelben
Tage und im Artikel2_desZoll- und Anſchluſvertragesvom 11.Juli 1864,
desgleichenin denThüringiſchenBereinsverträgenbleibenzwiſchendenbeidieten
VerträgenbetheiligtenBundesſtaatenin Kraft, ſoweitſie nichtdurchdieBor-
ſchriftender gegenwärtigenVerfaſſung abgeändertſind und ſo lange ſienichtauf
dem im Artikel 37. vorgezeichnetenWege abgeändertwerden.

MitdieſenBeſchränkungenfindendieBeſtimmungendesZollvereinigungs-
Vertragesvom16.Mai 1865,aucbauf diejenigenVundesſtaatenundGebtets-
theileAnwendung,welchedemDeutſchenZoll- undHandelspereinezur Zeit
nichtangehören.

VIL.
Eiſenbabnweſen.
Artikel

Eiſenbahnen,welcbeumnIntereſſeder BertheidigungddesBundesgebietes
oder 1m Antereſſedes gemeinſamenVerkebrsfür notwendigeractetwerden,
éönnenfraft einesBundesgeſezesauchgegendenWiderſpruchderBundesglic
derenGebiet die Eiſenbahnendurchſchneiden,unbeſchadetder o deaboheiterechte
fur RechnungdesBundes angelegtoderan VrivatunterneomerzurAusführung
kfonzeſſionirtund mit dem Erpropriakionsrecbteausgettattetwerden. ö

Icde beſtehende‘ Fifenbabmverwaltungit verpflichtet,ſich denAnſchluß neu
angelegterEiſenbahnenauf Koſtender lesterengefallenzu laſſen.) D;

tw
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DiegeſetzlichenBeſtimmungen,welchebeſtehendenEiſenbahn-Unternehmungen
einWiderſpruchsrechtgegendieAnlegungvonParallel- oderKonkurrenzbahnen
einräumen,werden,unbeſchadetbereitserworbenerRechte,für dasganzeBundes-
gebiethierdurchaufgehoben.Ein ſolchesWiderſpruchsrechtkannauh in den
künftigzu ertheilendenKonzeſſionennichtweiterverliehenwerden.

Artikel 42.
Die Bundesregierungenverpflichtenſich,die im Bundesgebietebelegenen

Eiſenbahnenim Intereſſedes allgemeinenVerkehrswie ein einheitlichesNeg
verwaltenundzudieſemVehufauchdieneuherzuſtellendenBahnennacheinheit-
lichenNormenanlegenundausrüſtenzu laſſen.

Artikel 43.
Es ſollendemgemäßin thunlichſterBeſchleunigungübereinſtimmendeBe-

triebseinrichtungengetroffen,insbeſonderegleicheBahnpolizei-Reglementseingeführt
werden.Der Bund hatdafürSorgezu tragen,daßdieEiſenbahnverwaltungen
dieBabnenjederzeitin einem,dienöthigeSicherheitgewährendenbaulichenZu-
ſtandeerbaltenunddieſelbenmit Betriebsmaterialſo ausrüſten,wie dasVer-
kehrsbedürfnißes erheiſcht.

Artikel 44.
Die Eiſenbahnverwaltungenſind verpflichtet,die für dendurchgehenden

VerkehrundzurHerſtellunginemandergreifenderFahrplänenöthigenPerſonenzüge
mitentſprechenderFahrgeſchwindigkeit,desgleichendiezurBewältigungdesGüter-
verkehrsnöthigenGüterzügeeinzuführen,auchdirekteExpeditionenim Perſonen-
und Güterverkehr,unter Geſtattung des Uebergangesder Transportmittel von
einerBahn auf dieandere,gegendieüblicheVergütungeinzurichten.

Artikel 15.
Dem Bunde ſtehtdieKontroleüber das Tarifweſenzu. Derſelbewird

namentlichdahinwirken:
1) daßbaldigſtaufdenEiſenbahnenim GebietedesBundesübereinſtimmende
Vetriebsreglementseingeführtwerden;
daßdiemöglichſteGleichmäßigkeitund HerabſezungderTarife erzielt,
insbeſondere,daß bei größerenEntfernungenfür denTransportvon
Kohlen,Koaks,Holz,Erzen,Steinen,Salz, Roheiſen,Düngungsmitteln
und ähnlichenGegenſtändenein demBedürfnißderLandwirthſchaftund
InduſtrieentſprechenderermäßigterTarif, undzwarzunächſtthunlichſt
derEin-Pfennig-Tarif eingeführtwerde.

IS -

Artikel 46.
Bei eintretendenNorhſtänden,insbeſonderebeiungewöhnlicherTheuerung

derLebensmittel, ſinddieEifenbabnverwaltungenverpflichtet,für denTransport,
namenft-
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namentlichvon Getreide,Mehl, Hülſenfrüchtenund Kartoffeln,zeitweiſeeinen
demBedürfniß entſprechenden,von demBundespräſidiumauf Vorſchlagdes
betreffendenBundesratbs-Ausſchuſſesfeſtzuſtellenden,niedrigenSpezialtarifeim-
zuführen, welcherjedochnicht unter den niedrigſtenauf der betreffendenBabn
für RobproduktegeltendenSaß herabgehendarf.

Artikel L£7.
Den Anforderungender Bundesbehbördenin Betreff der Benußzungder

EiſenbahnenzumZweckder Vertheidigungdes‘Bundesgebieteshabenfammtlicbe
EiſenbabnverwaltungenumveigerlicdFolge zu leiſten. Jusbeſondereiſ das
Militair und allesKriegsmaterialzu gleicvenermäßigtenSäßen zu befördern.

VIIL
Voſt- undTelegraphenmneſen.

Artikel 48.
Das Voſtweſenund das Telegraphemveſenwerdenfür das gelammt»

(SebierdeeNorddeutſchenBundes UE“eintGeitlicbeStaatsverfebrs-Anttaltene-
gericótetUndverwaltet.

Die im Artikel 4. vorgeteheneGeſeßgebungdes Bundes n Poſt- und
Telegravhen-Angelegenheitenerſtre>t ſic nicht auf diejenigenGegenſtände, deren
Regelungnac dengegenwärtigin derPreußiſchenPoſt. und Telegrapbenver-
waltung maaßgebendenGrundſäuender reglementariſcbenFeſtſekungoderadnun
ſtrativenAnordnungüberlaſſenift.

Artikel 49
Die EinnabmendesVeir- und Telegrapbemveſensfind für den ganzen

BunT geincih fie, Die Ausgaben werdengus den gemeoinſchaffklichen(Xim-
nabmenbeſtritten. Die Ueberſcbülſefließen,in dieBundesfüſſe(AbichnittAU).

Artikel
Dem Bundespráſidiunn gehort Tdie obereLeitung der Poſt- und Telegra-

phenverwaltungan. DaſſelbehatdioVflichtunddasRecht,dafürzu ſorgen,
daß Einheit in derOrganiſation der Verwaltung und im Betriebedes Diemnites,
rowie m der Qualifikation der Beamten bergeſtelilt und erhaltenwird

Das Präſidiumbatfür denErlaßder reglementariſchenFeiticgungenund
allgemeinenadminiſtrativenAnordnungen,fowie für die ausſchtießlicheICaihr-
nebmungder Veziebungen_ZuianderenDeutſchenoder außerdeutſchenPoſt- und
TelegravbenverwaltungenSoLge ZUTriigen.

SämmirtlicheBecuntederVoit- und Tetegrapbenverwaltungſindvervflichtet,
denAnordinmgendesVundespräfidiumsFolge zu leiſten. DieſeVerpflichtung
tin den Dienſteidannzunehmen. |

lot-



Die Anſtellungder bei denVerwaltungsbehördenderPoſt undTele-
graphiein denverſchiedenenBezirkenerforderlichenoberenBeamten(z. B. der
Direktoren,Rätbe,Ober-Inſpektoren),fernerdieAnſtellungderzurWahrnehmung
des Auffſichts-u. st.w. Dienſtes in den einzelnenBezirken als Organe der er-
wähntenBehördenfungirendenPoſt- undTTelegraphenbeamten(z.B. Inſpektoren,
Kontroleure) geht für das ganze Gebiet des NorddeutſchenBundes von dem
Präſidiumaus, welchemdieſeBeamtendenDienſteidleiſten.Den einzelnen
Landesregierungenwird von den in Rede ſtehendenErnennungen,ſoweitdieſelben
iLreGebietebetreffen,BehufsderlandesherrlichenBeſtätigungundPublikation
rechtzeitigMittheilunggemachtwerden.

Die anderenbei denVerwaltungsbehördenderPoſt und Telegraphieer-
forderlichenBeamten, ſowie alle für den lokalenund techniſchenBetriebveſtumm-
ten, mithin bei den cigentlich:n BVetriebsſtellenfungirendenBeamtenu. st.1
werdenvon den betreffendenLandesregierungenangeſtellt.

Wo cineſelbſtſtändigeLandes- Poſt- reſp.Telegraphen-Verwaltungnichtbe-
ſteht,entſcheidendieBeſtimmungenderbeſonderenRerträge.

Artifel 51.
Zur BeſeitigungderZerſplitterungdes Poſt- und Telegraphenweſensin

denHanſeſtädtenwird dieVerwaltungund derBetriebder verſchiedenendort
befindlichenſtaatlichenPoſt- undTelegraplzen-AnſtaltennachnähererAnordnung
desBundespräſidiums,welchesdenSenatenGelegenheitzur Aeußerungihrer
hieraufbezüglichenWünſchegebenwird, vereinigt. Hinſichtsderdortbefindlichen
DeutſchenAnſtalteniſ dieſeBereinigungſofort auszuführen.

Mit denaußerdeutſchenRegierungen,welchein denHanſeſtädtennoch
Poſtrechtebeſißenoderausüben,werdendiezu demvorſtehendenZwe nöthigen
Vereinbarungengetroffenwerden.

Artikel 52.
Bei Uvsberweiſungdes Ueberſchuſſesder Poltverwaltungfür allgemeine

Bundeszwee(Artikel49) ſoll, in Betrachtder bisherigenVerſchiedenheitder
von denLandes-*JoſtverwaltungendereinzelnenGebieteerzieltenRein-Einnabmen,
zumZweekeeinerentſprechendenAusgleichungwährendderuntenfeſtgeſeßten
UebergangszeitfolgendesVerfahrenbeobachtetwerden.

Aus denPoſtüberſchüſſen,welchein deneinzelnenPoſtbezirkenwährend
derfünf Jahre 1861. bis 1865. aufgekommenſind, wird ein durchſclmittlicher
Jahresüberſchußberechnet,und der Antheil, welchenjeder einzelneVoſtbezirk
an demfür das geſammteGebietdesNorddeutſchenBundesſichdarnachheraus-
ſtellendenPoſtüberſchuſſegehabthat, nachProzentenfeſtgeſtellt.

NachMaaßgabedesauf dieſeWeiſefeſtgeſtelltenVerhältniſſeswerdenaus
denim Bunde auffko1ninendCNBoſtüberſchüſſenwährenddernächſtenachtJahre
deneinzelnenStaatendieſichfür dieſelbenergebendenQuotenauf ihreſonſtigen
Beiträgezu Bundeszweckenzu Gute gerechnet.

NachAblauf der acótJahre hört jedeUnterſcheidungauf, und fließendie
Poſtüberſchüſſein angerheilterAufrechnungnachdemin Artikel49. enthaltenen
GrundſaßderBundeskaſſez1

Von
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Von derwährenddervorgedachtenachtJabre für dieHanſeſtädteſichher-
ausſtellendenQuotedesPoſtüberſchuſſeswird alljährlichvorwegdieHälftedem
BundespräſidiumzurDispoſitiongeſtelltzu demZwecke,darauszunächſtdie
Koſtenfür dieHerſtellungnormalerPoſteinrichtungenin denHanſeſtädtenzu
beſtreiten.

IX.
Marine und Schiffahrt.

Artikel 53.
Die Bundes-Kriegsmarineiſ eineeinheitlicheunterPreußiſchemOber-

befehl. Die Organiſationund JuſammenſezungderſelbenliegtSeinerMajeſtät
demKönigevonPreußenob, welcherdieOffiziereund BeamtenderMarine
ernennt,und für welchendieſelbennebſtdenMannſchafteneidlichin Pflichtzu
nehmenſind.

Der KielerHafenundderJadebafenſindBundes-Kriegshäfen.
Der zur Gründungund ErhaltungderKriegsflotteund derdamitzu-

ſammenhängendenAnſtaltenerforderlicheAufwand wird aus dex Bundesfaſte
beſtritten.

Die geſammteſeemänniſcheBevölkerungdes Bundes, einſcbließlichdes
Maſchinenperfonalsund der Scbiffshandwerker,1 vom Dienſteim Landheere
befreit,dagegenzumDienſtein derBundesmarineverpflichtet.

Die VertbeilungdesErſatbedarfesfindetnah Maaßgabedervorhandenen
ſeemänniſchenBevölkerungſtatt,unddiehiernachvonjedemStaategeſtellteQuote
fommtaufdieGeſtellungzumLandheerein Abrechnung.

Artikel 54.
Die KauffahrteiſchiffeallerBundesſtaatenbildeneineeinheitlicheHandels-

marine.
Dex Bund hat das Verfahren zur Ermittelung der Ladungsfähigkeitder= 7 _ , EE I O, OSceeſchiffezu beſtimmen,dieAusſtellungderMeßbriefe,1owiederSchiffscertifikate

zu regelnund dieBedingungenfeſtzuſtellen,von welchendieErlaubniß zur ¿«FUb-) gelnUno %I€ DeLmtgungenft / 3
rung einesSeeſchiffesabhängigUk.

In denSeehäfenundauf allennatürlichenundkünſtlichenWaſſerſtraßen
dereinzelnenBundesſtaatenwerdendieKauffahrteiſchiffeſäramtlicherBundesftaaten
gleichmäßigzugelaſſenundbehandelt.DieAbgaben,welchein denSechäfenvon
den Seeſchiffenoder derenLadungen für die Benuzung der Schuffahrtsanſtalten
erhobenwerden,dürfendiezurUnterhaltungund gewöhnlichenHerſtellungdiefer
AnſtaltenerforderlichenKoſtennichtüberſteigen.

Auf allennatürlichenWaſſerſtraßendürfenAbgabennurfür dieBenugung
leſondererAnſtalten,die zurErleichterungdesVerkehrsbeſtunmtfind, erhoben
werden.DieſeAbgaben,ſowiedieAbgabenfür dieBefahrungſolcherfünfſtlichen
Waſſerſtraßen, welcbeStaatseigenthumfind, dürfen die zur Unterhaltungund
gewöhnlichenHerſtellungderAnſlalten und AnlagenerforderlichenKoſtennichtüber-
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überſteigen.Auf dieFlößereifindendieſeBeſtimmungeninſoweitAnwendung,
als dieſelbeauf ſchiffbarenWaſſerſtraßenbetriebenwird.

Auf fremdeSchiffeoderderenLadungenandereoderhöhereAbgabenzu
legen,als vondenSchiffenderBundesſtaatenoderderenLadungenzu entrichten
ſind, ſtehtkeinemEinzelſtaate,ſondernnur demBunde zu.

Artikel 55.
Die FlaggederKriegs-undHandelsmarinei ſchwarz-weiß-roth.

Y.
Konſulatwefen.
Artikel 56.

Das geſammteNorddeutſcheKonſulatweſenſtehtunter der Aufſicht des
Bundespräſidiums,welchesdieKonſuln,nah VernehmungdesAusſchuſſesdes
Bundesrathesfür HandelundVerkehr,anſtellt. '

In demAmtsbezirkderBundeskonſulndürfenneueLandeskonſulatenicht
errichtetwerden. Die Bundeskonſulnübenfür die in ihremBezirknichtver-
tretenenBundesſtaatendieFunktioneneinesLandeskonſulsaus. Die ſämmtlichen
beſtehendenLandeskonſulatewerdenaufgehoben,ſobalddieOrganiſationderBundes-
fonſulatedergeſtaltvollendetiſ, daßdieVertretungderEinzelintereſſenaller
Bundesſtaatenals dur dieBundesfonſulategeſichertvondemBundesrathean-
erkanntwird.

NL.
Bundes-Kriegsweſen.

Artikel 57.
Jeder Norddeutſcheist wehrpflichtigund kannſih in Ausübungdieſer

Pflichtnichtvertretenlaſſen.
Artikel 58.

DieKoſtenundLaſtendesgeſammtenKriegsweſensdesBundesſindvon
allenBundesſtaatenundihrenAngehörigengleichmäßigzu tragen,ſo daßweder
Bevorzugungen,nohPrägravationeneinzelnerStaatenoderKlaſſengrundſäßlich
zuläſſigſind. Wo die gleicheVertheilungderLaſten ſichin natura nichther-
ſtellenläßt, ohnedieöffentlicheWohlfahrtzuſchädigen,ist dieAusgleichungnach
denGrundſägenderGerechtigkeitim WegederGeſeßgebungfeſtzuſtellen.

Artikel 59.
JederwehrfähigeNorddeutſchegehörtſiebenJahre lang, in derRegelvom

vollendeten20.bis zumbeginnenden28.Lebensjahre,demſtehendenHeere-
Bundes- Geſegbl.1867, 3 und
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und zwardieerſtendreiJahre bei denFahnen,die leztenvierJahre in der
Reſerve— und die folgendenfünf LebensjahrederLandwehran. Jn den-
jenigenBundesſtaaten,in denenbishereinelängereals zwölfjährigeGeſammt-
dienſtzeitgeſeßlichwar, findetdie allmäligeHerabſegungderVerpflihtungnur
in demMaaßeſtatt,als diesdieRüſicht aufdieKriegsbereitſchaftdesBundes-
heereszuläßt.

In Bezugauf dieAuswanderungderReſerviſtenſollenlediglichdiejenigen
Beſtimmungenmaaßgebendſein,welchefür dieAuswanderungderLandwehr-
männergelten.

Artikel 60.
DieFriedens-PräſenzſtärkedesBundesheereswird bis zum31.Dezember

1871.aufEinProzentderBevölkerungvon1867.normirt,undwirdprorata
derſelbenvon deneinzelnenBundesſtaatengeſtellt.Für die ſpätereZeitwird
die Friedens-PräſenzſtärkedesHeeresim Wegeder Bundesgeſeßgebungfeſt-
geſtellt.

Artikel 61.
NachPublikationdieſerVerfaſſungiſ in demganzenBundesgebietedie

geſammtePreußiſcheMilitairgeſezgebungungeſäumteinzuführen,ſowohldie
Geſegeſelbſt,als diezu ihrerAusführung,ErläuterungoderErgänzunger-
laſſenenReglements,InſtruktionenundReſkripte,namentlichalſodasMiklitair-
Strafgeſeßbuchvom 3. April 1845., die Militair- Strafgerichtsordnungvom
9.April1845.,dieVerordnungüberdieEhrengerichtevom20.Juli 1843.,die
BeſtimmungenüberAushebung,Dienſtzeit,Servis-undVerpflegungsweſen, Ein-
quartierung,Erſaß vonFlurbeſchädigungen,Mobilmachungu. \. w. für Krieg
undFrieden.DieMilitair- Kirchenordnungiſ jedo<ausgeſchloſſen.

NachgleichmäßigerDurchführungderBundes-Kriegsorganiſationwirddas
BundespräſidiumeinumfaſſendesBundes-MilitairgeſeßdemReichstageunddem
BundesrathezurverfaſſungsmäßigenBeſchlußfaſſungvorlegen.

Artikel 62,
Zur BeſtreitungdesAufwandesfür das geſammteBundesheerund die

zu demſelbengehörigenEinrichtungenſindbis zum31.Dezember1871.dem
Bundesfeldherrnjährlichſovielmal225 Thaler, in Wortenzweihundertfünf
undzwanzigThaler,alsdieKopfzahlderFriedensſtärkedesHeeresnachArtikel60.
beträgt,zur Verfügungzu ſtellen. Vergl. AbſchnittXII.

Die Zahlung dieſerBeiträgebeginntmit demerſtendesMonats nach
PublikationderBundesverfaſſung.

Nachdem31. Dezember1871.müſſendieſeBeträgevondeneinzelnen
StaatendesBundeszurBundeskaſſefortgezahltwerden.Zur Berechnungder-
ſelbenwird die im Artikel60. interimiſtiſchfeſtgeſtellteFriedens- Präſenzſtärkeſo
langefeſtgehalten,bis fiedur<einBundesgeſeßabgeändertiſt.

Die VerausgabungdieſerSummefür das geſammteBundesheerund
deſſenEinrichtungenwird durchdasEtatsgeſegzfeſtgeſtellt.

Bei derFeſtſtellungdesMilitair-Ausgabe-Etatswirddieauf Grundlage
dieſerVerfaſſunggeſezlichfeſtſtehendeOrganiſationdes Bundesheereszu
Grundegelegt. Ar-
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Artikel 63.
Die geſammteLandmachtdesBundeswird eineinheitlichesHeerbilden,

welchesin Kriegund FriedenunterdemBefehleSeinerMajeſtätdesKönigs
vonPreußenals Bundesfeldherrnſteht.

DieRegimenterx. führenfortlaufendeNummerndurchdieganzeBundes-
Armee.Für dieBekleidungſinddieGrundfarbenundderSchnittderKöniglich
PreußiſchenArmeemaaßgebend.Dem betreffendenKontingent8herrnbleibtes
überlaſſen,dieäußerenAbzeichen(Kokardenx.) zu beſtimmen.

DerBundesfeldherrhatdiePflichtunddasRecht,dafürSorgezutragen,
daßinnerhalbdesBundesheeresalleTruppentheilevollzähligund friegstüchtig
vorhandenſind und daßEinheitin derOrganiſationundFormation,in Be-
waffnungundKommando,in derAusbildungderMannſchaften,ſowiein der
QualifikationderOffizierehergeſtelltund erhaltenwird. Qu dieſemBehufeiſt
derBundesfeldherrberechtigt,ſichjederzeitdur<JnſpektionenvonderVerfaſſung
der einzelnenKontingentezu überzeugenund dieAbſtellungderdabeivorge-
fundenenMängelanzuordnen.

Der BundesfeldherrbeſtimmtdenPräſenzſtand,dieGliederungundEin-
theilungderKontingentederBundesarmee,ſowiedieOrganiſationderLand-
wehr,und hatdasRecht,innerhalbdesBundesgebietesdieGarniſonenzu be-
ſtimmen,ſowiediekriegsbereiteAufſtellungeinesjedenTheils derBundesarmee
anzuordnen.

Behufs ErhaltungderunentbehrlichenEinheitin derAdminiſtration,Ver-
vflegung,Bewaffnungund AusrüſtungallerTruppentheiledesBundesheeres
ſind die bezüglichenkünftigergehendenAnordnungenfür diePreußiſcheArmeeden
KommandeurenderübrigenBundeskontingente,durchdenArtikel8. Nr. 1.be-
zeichnetenAusſchußfür das Landheerund dieFeſtungen,zur Nachachtungin
geeigneterWeiſemitzutheilen.

Artikel 64.
Alle Bundestruppenſind verpflichtet,denBefehlendesBundesfeldherrn

unbedingteFolge zu leiſten. Dieſe Verpflichtungiſt in den Fahneneidauf-
zunehmen.

Der HöchſtkommandirendeeinesKontingents,ſowiealle Offiziere,welche
Truppen mehr als einesKontingentsbefehligen,und alle Feſtungsfomman-
dantenwerdenvondemBundesfeldherrnernannt.DievonDemſelbenernannten
OffiziereleiſtenIhm denFahneneid.Bei GeneralenunddenGeneralſtellungen
verſehendenOffiziereninnerhalbdes Bundesfontingentsiſt die Ernennungvon
derjedesmaligenZuſtimmungdesBundesfeldherrnabhängigzumachen.

Der Bundesfeldherriſ berechtigt,BehufsVerſezungmit oderohneBe-
förderungfür dievonIhm im Bundesdienſte,ſei es im PreußiſchenHeere,oder
in anderenKontingentenzubeſegendenStellenausdenOffizierenallerKontingente-
desBundesheereszu wählen. cP

Artikel65. a
Das Recht,FeſtungeninnerhalbdesBundesgebietesanzulegen,Is a

3“ undès-
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Bundesfeldherrnzu, welcherdieBewilligungderdazuerforderlichenMittel, ſoweit
dasOrdinariumſieniht gewährt,nah AbſchnittXIk. beantragt.

Artikel 66.
Wo nichtbeſondereKonventioneneinAnderesbeſtimmen,ernennendie

Bundesfürſten, beziehentlichdieSenatedieOffiziereihrerKontingente,mitderEin-
ſchränkungdesArtikels64. Sie ſindChefsallerihrenGebietenangehörenden
Truppentheileund genießendiedamitverbundenenEhren. Sie habennament-
lih dasRechtderInſpizirungzu jederZeitunderhalten,außerdenregelmäßigen
RapportenundMeldungenübervorkommendeVeränderungen,Behufsdernöthigen
landesherrlichenPublikation,rechtzeitigeMittheilungvon dendie betreffenden
TruppentheileberührendenAvancementsundErnennungen.

Auch ſtehtihnendas Rechtzu, zu polizeilichenZwe>ennichtblosihre
eigenenTruppenzu verwenden,ſondernauh alle anderenTruppentheileder
Bundesarmee,welchein ihrenLändergebietendislocirtſind, zu requiriren.

Artikel 67.
Erſparniſſean demMilitairetat fallen unterkeinenUmſtändeneinerein-

zelnenRegierung,ſondernjederzeitderBundeskaſſezu.
Artikel 68.

DerBundesfeldherrkann,wenndieöffentlicheSicherheitin demBundes-
gebietebedrohtiſ, einenjedenTheil deſſelbenin Kriegszuſtanderklären.Bis
zum Erlaß einesdie Vorausſeßungen,die Form der Verkündigungund die
WirkungeneinerſolchenErklärungregelndenBundesgeſeßesgeltendafürdie
VorſchriftendesPreußiſchenGeſezesvom4. Juni 1851. (Geſeg-Samml.für1851.S. 451.ff.).

XII.
Bundesfinanzen.
Artikel 069.

Alle Einnahmenund AusgabendesBundesmüſſenfür jedesJahr ver-
anſchlagtund auf denBundeshaushaltsetatgebrachtwerden. Leßtererwird
vor BeginndesEtatsjahresnah folgendenGrundſäßgendur<hein Geſeßfeſt-
geſtellt.

Artifel 70,
Zur Beſtreitungaller gemeinſchaftlichenAusgabendienenzunächſtdie

etwaigenUeberſchüſſederVorjahre, ſowiedieaus denZöllen, dengemeinſchaft-
lichenVerbrauchsſteuernund aus demPoſt- und Telegraphemweſenfließenden
gemeinſchaftlichenEinnahmen.JnſoweitdieſelbendurchdieſeEinnahmennicht
gede>twerden,ſindſie, ſo langeBundesſteuernnichteingeführtſind,durchBei-
trägedereinzelnenBundesſtaatennachMaaßgabeihrerBevölkerungaufzubringen,welche
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welchebiszurHöhedesbudgetmäßigenBetragesdurchdasPräſidiumaus-geſchriebenwerden.

Artikel 71,
Die gemeinſchaftlichenAusgabenwerdenin derRegel für einJahr be-

willigt,könnenjedochin beſonderenFällenauchfür einelängereDauerbewilligt
werden.

Währendder im Art. 60. normirtenUebergangszeitiſt dernachTiteln
geordneteEtat überdieAusgabenfür dasBundesheerdemBundesratheund
demReichstagenur zurKenntnißnahmeundzur Erinnerungvorzulegen.

Artikel 72.
Ueberdie Verwendungaller EinnahmendesBundes iſt von demPrä-

ſidiumdemBundesratheund demReichstagezur EntlaſtungjährlichRechnung
zu legen.

Artikel 73.
In Fällen einesaußerordentlichenBedürfniſſeskönnenim Wegeder

BundesgeſeßgebungdieAufnahmeeinerAnleihe,ſowiedie Uebernahmeeiner
Garantiezu LaſtendesBundeserfolgen.

XITI.
SchlichtungvonStreitigkeitenundStrafbeſtimmungen.

Artikel 74.
Jedes Unternehmengegendie Exiſtenz,die Integrität, dieSicherheitoder

dieVerfaſſungdesNorddeutſchenBundes,endlichdieBeleidigungdesBundes-
rathes,desReichstages,einesMitgliedesdesBundesrathesoderdesReichstages,
einerBehördeodereinesöffentlichenBeamtendesBundes, währenddieſelben
in derAusgübungihresBerufesbegriffenſind oderin Beziehungauf 1hren
Beruf, dur<Wort, Schrift,Dru>, Zeichen,bildlicheoderandereDarſtellung,
werdenin deneinzelnenBundesſtaatenbeurtheiltundbeſtraftnachMaaßgabeder
in den letzterenbeſtehendenoderkünftigin WirkſamkeittretendenGeſetze,nach
welcheneinegleichegegenden einzelnenBundesſtaat,ſeineVerfaſſung,‘ſeine
KammernoderStände,ſeineKammer-oderStändemitglieder,ſeineBehörden
undBeamtenbegangeneHandlungzu richtenwäre.

Artikel 75.
Für diejenigenin Art.74.bezeichnetenUnternehmungengegendenNord-

deutſchenBund, welche,wenngegeneinender einzelnenBundesſtaatengerichtet,
als HochverrathoderLandesverrathzu qualifizirenwären,iſ das gemeinſchaft-
licheOber-AppellationsgerichtderdreifreienundHanſeſtädtein Lübeckdiezuſtän-
digeSpruchbehördein erſterund legterInſtanz.

| Die
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Die näherenBeſtimmungenüberdieZuſtändigkeitunddasVerfahrendes

Ober-AppellationsgerichtserfolgenimWegederBundesgeſezgebung.Bis zum
ErlaſſeeinesBundesgeſeßesbewendetes bei der ſeitherigenZuſtändigkeitder
Gerichtein deneinzelnenBundesſtaatenund denauf das Verfahrendieſer
GerichteſichbeziehendenBeſtimmungen.

Artikel 76.
StreitigkeitenzwiſchenverſchiedenenBundesſtaaten,ſoferndieſelbennicht

privatrechtlicherNatur und dahervon den kompetentenGerichtsbehördenzu
entſcheidenſind, werdenauf AnrufendeseinenTheilsvon demBundesrathe
erledigt.

Verfaſſungsſtreitigkeitenin ſolchenBundesſtaaten,in derenVerfaſſung
nichteineBehördezur EntſcheidungſolcherStreitigkeitenbeſtimmtiſ, hatauf
AnrufeneinesTheilesderBundesrathgütlichauszugleichenoder,wenndas
nichtgelingt,im WegederBundesgeſeßgebungzurErledigungzu bringen.

Artikel 77.
Wennin einemBundesſtaatederFall einerJuſtizverweigerungeintritt,

undauf geſeßlichenWegenausreichendeHülfenichterlangtwerdenfann, ſoliegt
demBundesratheob, erwieſene,nachderVerfaſſungund denbeſtehendenGe-
ſegendesbetreffendenBundesſtaateszubeurtheilendeBeſchwerdenüberverweigerte
odergehemmteRechtspflegeanzunehmen,und daraufdiegerichtlicheHülfebei
derBundesregierung,diezu derBeſchwerdeAnlaßgegebenhat, zu bewirken.

NIV.
AllgemeineBeſtimmung.

Artikel 78.
VeränderungenderVerfaſſungerfolgenimWegederGeſeßgebung,jedoch

iſt zu denſelbenimBundesratheeineMehrheitvonzweiDrittelndervertretenen
Stimmenerforderlich.

XV.
Verhältnißzu denSüddeutſchenStaaten.

Artikel 79.
DieBeziehungendesBundeszudenSüddeutſchenStaatenwerdenſofort

nachFeſtſtellungderVerfaſſungdesNorddeutſchenBundes,durchbeſonderedem
ReichstagezurGenehmigungvonrzulegendeVerträge,geregeltwerden.

Der EintrittderSüddeutſchenStaatenodereinesderſelbenin denBund
erfolgtaufdenVorſchlagdesBundespräſidiumsimWegederBundesgeſeßgebung.

unter
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unter dem 25. Juni d. JI. verkündetwordenund hat am1. Juli d. J. die
Geſezeskrafterlangt.

IndemWir dieshiermitzur öffentlichenKenntnißbringen,übernehmen
Wir die Uns durchdie VerfaſſungdesNorddeutſchenBundesübertragenen
Rechte,BefugniſſeundPflichtenfür Uns undUnſereNachfolgerin derKrone
Preußen.

Wir befehlen,dieſesPublikandumdur<hdasBundesgeſegblattdesNord-
deutſchenBundeszuveröffentlichen.

UrkundlichunterUnſererHöchſteigenhändigenUnterſchriftundbeigédru>tem
KöniglichenInſiegel.

GegebenBad Ems, den26.Juli 1867.

(L. S.) Wilhelm.
Gr. v. Bismar>k-Schönhauſen.

(Xr. 2.) AllerhöchſterErlaß vom14.Juli 1867.,betreffenddieErnennungdesPräſidenten
desStaatsminiſteriumsund Miniſtersder auswärtigenAngelegenheiten,
GrafenvonBismar>-Schönhauſen,zumBundeskanzlerdesNorddeutſchen
Bundes.

Sr
-

n AusführungderBeſtimmungenderVerfaſſungdesNorddeutſchenBundes
(IV. Art. 15.und17.)ernenneTh Sie hierdurchzumBundesfanzlerdesNord-
deutſchenBundes.

Bad Ems, den14. Juli 1867.

Wilhelm.
v. Mühler. Gr. zur Lippe.

An denPräſidentendesStaatsminiſteriuumsundMiniſter
derauswärtigenAngelegenheiten,GrafenvonBismar>-

Schönhauſen.
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Sa Majesté Ile Roi de Prusse,
et

Sa Majesté l'Empereur des
François, Roi d'Italie,Protec-
teur de la Confédérationdu Rhin,
Méediateurde la Confederation
Suisseetc.etc.

voulant resserrer‘plus étroitementles
liens qui les unissent, ont nommé
peur leur Plénipotentiaires,savoir:

Sa Majesté le Roi de Prusse,
Mr. FrédéricGuillaumeLouis Baron
de Krusemark, Général-Majorde
Sa Majestéle Roi de Prusse, Son
Envoyé extraordinaireet Mlinistre
plénipotentiaireprès Sa Majesté
l'EmpercurdesFrançois, Roi d'’Ita-
lie, Chevalierdu grand Ordre de
l’Aiglerougeet deceluidumérite.
Et Sa MajestélIEmpereurdes

François,Roi d'Italie,Protecteurde
la Confédcrationdu Rhin, Média-

Jahrgang1812,

Sine MajeſtätderKönigvon
Preußen,

und
ScineMajeſtätderKaiſerder
Franzoſen,KönigvonJtalien,
BeſchützerdesRheinbundes,Ver-
mittlerdesSchweizerbundes2c.2c,

von demWunſchebeſcelt,dieBande
welcheſievereinigen,no< engerzu
ließen, habenin dieſerAbſichtzuJh-
renBevollmächtigtenernannt,nämlich:

SeineMajeſtätderKönig von
Preußen,denHerrnFriedrichWilhelm
LudwigFreiherrnvon Kruſemark,
Generalmajorim DienſtSeinerKd--
niglichenMajeſtäty außerordentlichen
Geſandtenund bevollmächtigtenMiz
niſterdesKönigsandemHofeSeiner
Majeſtät-dcsKaiſersderFranzoſen,
KönigvonJrtalien,Ritterdesgroßen
rothenAdler-unddesVerdienſtordens:

UndSeineMajeſtätderKaiſerder
Franzoſen,König von Jtalien, Be-
ſchúgerdesRheinbundes,Vermittler

U des



teur de la ConfédérationSuisse,Mr.
Mr. HuguesBernardComteMaret,
Duc de Bassano,GrandAigle de la
Légiond'honneur,Commandeurde
l'Ordre de la Couronnede fer, Grand
Croix desOrdresde St. Eticnnede
Hongrie, de St. Hubert de Bavière
ct de la Couronne de Saxe, Cheva-
lier de l’Ordredu SoleildePersede
la premièreClasse, Grand Croix de
l’Ordrede la FidélitédeBade, lun
des quarantede la secondeclassede
l’Institutimpérialde France, SonMi-
nistre desrelationsextérieures.
Lesquels,aprèss'êtrecommuni-

qué leurspleins -pouvoirs respectifs,
sontconvenusdesarticlessuivans:

Art. I. Il y aura alliancedéfen-
sìveentreSaMajesiéle Roi dePrusse,
et Sa Majnstél'EmpereurdesFran-
çois, Roi d'Italie, leurs héritierset
SUCCCSSeUuTS, contre toutes puissan-
ces de l'Europe avec lesquellesl’une
ct lautre des parties contractantes
sont ou viendroient à entrer en tat
de guerre.

Art. 2. Les deux hautesparlies
contraclantesse garantissentrécipro-
quement l'intégrité de leur territoire
actuel,
Art. 3. Le cas de l'alliancesur-

venantct chaquefois qu'il surviendra
les dispositionsà prendre en consé-
quence par les ditesparties contrac-
tantes seront règlées par une con-
ventionspéciale,

desSchweizerbundes,denHerrnHus
go BernhardGrafen Maret, Her-
zogvonBaſſano,Groß-Kreuzder
Ehren-Legion, KommandeurdesOr-
densvondereiſernenKrone, Groß
KreuzdesUngerſchenSt. Stephans-,
desBaierſchenStk.Huberts-unddes
OrdensderSächſiſchenKrone,Ritter
desPerſiſchenSonnen- Ordens erſter
Klaſſe,Groß- KreuzdesBadenſchen
OrdensderTreue, einsdervierzig
MitgliederderzweitenKlaſſedesKai-
ſerlichenJuſtituts in Frankreich,und
JhrenMiniſterderauswärtigenBere
háltniſſ)e:
WelchenachgegenſeitigerAuswech-

ſelungihrer reſpektivenVollmachten,
ſichúbernachſtehendeArtikelvereinigt
haben:
Art. 1. Es ſollzwiſchenSeiner

MajeſtätdemKönigevonPreußenund
SeinerMajeſtätdemKaiſerderFran-
zoſen, Könige von Jtalien, Jhren
ErbenundNachkommen,eineDefens-
ſiv-AllianzgegenalleMächtevonEus
ropa ſtattſinden,mit welchencincr
oderderanderederéontrahirendenTheis
leinKriegverwickeltiſt,oderverwi>elt
werdenkönnte.
Art. 2, Beidehohefontrabirende

Mächte garantircnih weſelfeitig
die Jutegrität ihrer gegenwärtigen
Staaten.
Art. 3. Auf denFall, daßdiege-

genwärtigeAllianzinWirkſamkeitkoms-
menſollte,und jedesmalwenudieſer
Fall eintritt,werdendiekontrahirenden
Mächte die hierna<hzu ergreiſcuden
MaaßregelndurchcinebeſondereKone
ventionbeſtunmen.

Ark. 4.



Art. 4. Toutes les fois que l'An-
glecterreattenteraaux droits du com-
merce, soit par la déclarationen tat
de blocusdescôtesde l'uneou de
l'autre des parliescontractantes,soit
par toute autre dispositioncontraire
au droit maritimeconsacrépar le
traité d'Utrecht, tous les ports et les
côtesdes ditespuissancesserontéga-
lement interdits aux bâtimens des
nationsneutres,qui laisseroientvio-
ler l’indépendancede leur pavillon.
Art. 5. Le présenttraitésera

ratifié et les ratificationsen seront
échangéesà Berlindansl'espacede
dixjours,ouplutôtsì fairesepeut.
FaitetsignéàParislevingt-quatre

Février,millebuit centdouze.

Signé.LeDucdeBasssano.(L.S.)
LeBarondelruscmark.(L.S.)

Art. 4. So oftEnglanddieRech-
tedesHandelsbeeinträchtigenwird, in-
demesentwederdieKüſtenvonFrank-
reichoderPreußenin denBlo>kadezu-
ſtanderklärt,oderindemesjedeande-
reMaaßregelergreift,welchenichtmit
dem,imUtrechterFriedenfeſtgeſtellten
Sce-Rechte übereinſtimmt,werden
beidekfontrahirendeTheile ihreKüſten
undHáfenſelbſtgegendieSchiffeder-
jenigenneutralenMächteverſchließen,
welchedieUnabhängigkeitihrerFlagge
verlegenlaſſen.
Art. 5. GegenwärtigerTraktat

ſoll ratifizirtund die Ratififationen
ſollenin Berlin in zehnTagenoder
frúher,wennesmöglichiſt, ausge-
wechſeltwerden,
AbgeſchloſſenundgezeichnetzuPa-

ris denvierundzwanzigſtenFebruar
einTauſendachtHundertundzwölf.
gez.: derHerzogvonBaſſano.(L.S.)
derFreiherrvonKruſemark.(L.S.)

fizirtden22ſtenMai 1812.

Da Majestéle Roi dePrusse,
et

Sa MajestéTlEmpereurdes
François, Roi d’Italie,Protec-
teur dela ConfédérationduRhin,
Mcdiateur de la Confédération
Suisseetc.etc.,

voulant par suite de l'allianceet de

Sine MajeſtätderKönigvon
Preußen,

und
SeineMaieſtätderKaiſerder
Franzoſen,KönigvonJtalicn,
BeſchützerdesRheinbundes,Ver-
mittlerderſ{<weizeriſchenKonföde-
ration2c.2c,

haben,um in Folge desBündniſſes
U2 und



l'étroiteamitiéqui lesunissentpour-
voir à la conservationdescorpsque
LeursditesMajestéset Leursalliés
ont rassemblés,ou pourroientà la-
venirrassemblerpourl’objetdeleurs
armemensactuels, ont à cet effet
nommé pour Leurs Plénipotentiaires,
Savoir:
Sa Majesté le Roi de Prusse,

Mr, Frédéric GuillaumeLouis Baron
de Krusemark, Général-Majorde
Sa dite Majesté, Son Envoyé extra-

prèsSaMajestél'EmpereurdesFran-
çois,Roi d'Italie,Chevalierdugrand
ordrede laïiglerougeet de celuidu
mérite; et .
Sa Majestél'EmpereurdesFran-

cois, Roi d’Italie,Protecteurde la
Conſcdération du Rhin, Médiateur
de la ConfédérationSuissec,Mr. Hu-
gues Bernard Comte Maret, Duc
de Bassano, Grand Aigle de la Le-
gion d’honneur,Commandeurde l'or-
dre de la couronnede fer, Grand
Croix des ordresde St. Etiennede
Hongrie,de l'aiglenoirct de l'aigle
rouge de Prusse, de St. Iubert de
Bavière et de la Couronne de Saxe,
Chevalier de Pordre du Soleil de
Perse de la premièreclasse,Grand
Croix de l'ordrede la fidelitédeBade,
Pun des quarantede la deuxième
classede IInstitut Impérialde France,
Son Ministre des relationscxtéricu-
res; Lesquelsaprès avoir échangé
Ieurspleins- pouvoirs respectiſssont
convenusdes articlessuiyans:
Article premier. À compter

Ai

undderengerenFreundſchaft,welche
Sie vereinigen,dieErhaltungdervon
JhrenMajeſtätenundJhrer Allirten,
zumBehufJhrer gegenwärtigenRú-
ſtungenverſammeltenoderetwanoch
künftigzuverſammelndenTruppenkorps
zu ſichern,zu Jhren Bevollmächtigten
ernannt,nämlich:
SeineMajeſtätderKönig von

Preußen,denHerrnFriedrichWilhelm
LudwigBaronvonKruſemark, Jh-
ren Generalmajor,außerordentlichen
GeſandtenundbevollmächtigtenMini-
ſterbeiSeinerMajeſtätdemKaiſerder
Franzoſen,König vonJtalien, Ritter
des großenrothenAdlerordensund
desVerdienſtordens;und
SeineMajeſtätderKaiſerderFran-

zoſen,KönigvonJtalien,Beſchützerdes
Rheinbundes,Vermittkerderſhweize-
riſchenKonföderation,denHerrnHugo
Bernhard Grafen Maret, Herzog
vonBaſſano,GroßkreuzderEhrenle-
gion,KommandeurdesOrdensderei-
fernenKrone,GroßkreuzderOrdendes
heiligenStephansvon Ungarn, des
{warzen und rothenAdlers von
Preußen, desheiligenHubertusvon
BaiernundderſächſiſchenKrone,Rit-
terdesPerſiſchenSonnenordenserſter
Klaſſe, Großkreuzdes BadiſchenOr-
densderTreue,einendervierzigder
zweitenKlaſſe desKaiſerlichenJnſti-
tuts in Frankreich,Jhren Miniſterder
auswärtigenAngelegenheiten;
welchenah Auswechſelungihrerge-

genſeitigenVollmachten,úberfolgende
Artikelübereingekommenſind:
Art. 1. VomheutigenTagean

gerechnetundwährendderganzenZeit,
daß



les corps rassembléspar les hautes
parties contractanteset teurs alliés,
ou ceux qu'ellespourroient rassem-
bler à l’avenir pour l’objet de leurs
armemensactuels,seronten activité,
les militairesde quelqu'’armesque ce
soit ayantdésertédes dits corps, se-
ront rendusà la puissanceau SCTVICE
de laquelleils étoient. Cependant
les hauies parties contractanteset
leurs alliés ne seront pas tenus de
rendreles déserteursqui serontleurs
sujets.
Article deux. Les déserteurs

seront rendus dans l'Etat où ils au-
tc arrêtés,c’est-à-direavec

l’argent, les habits, armes, munli-
tions, chevauxet équipages,qu’ils
aurontemportés,emmenésou volés.

ront

Dansle casprévâûparl’articlepré-
cédentoù le désertcurne devrapoint
être rendu, lcs hbabis, armes, mu-
mitions,chevauxou cquipages,se-
ront reslitués ect le présentarticle
scra cxccutéde bonne-foi.

Article trois. Les decserteurs
scront rendusdans le cas mêmeoù
ils seroientparvenusà secfaire ad-
mettrean servicede la Puissancequi
d’aprèsles articles.ci- dessusdoit les
restitucr.

Article quatre. Les domesti-
ques des officiers ayant quitté leurs
maitresaprès s'être rendus coupables
de quelquescrimes,ou étanttrouvés
sans Papiersqui constatentqu'ilssont
libresde toutcngagement,serontré-

daßdievonbenhohenkontrahirenden
TheilenundJhrenAlliirten,zumBehuf
Fhrer gegenwärtigenRüſtungenver-
ſammeltenoderetwakúnftigzt verſam-
melndenTruppenkorpsin Thätigkeit
ſeynwerden,ſollendievon beſagten
KorpsdeſertirtenMilitairperſonenvon
jedwederWaffe,andiejenigeMacht,in
derenDienſtſieſichbefanden,ausgelie-
fert werden,Dochſollendiehohenkon-
trahirendenTheile und ihre Allürten
nichtgehaltenſeyn, die Deſerteurs,
welcheJhre Unterthanenſind, zurück-
zugeben. :
Art. 2. DieDeſerteurswerdenin

demZuſtandeausgeliefert,worinſieſich
heiihrerErgreifungbefinden,dasheißt,
fammtdemGelde,denKleidungsſtú-
>en,Waffen,Munitionen,Pferdenund
Equipagen,dieſiemitgenommen,weg-
geführtodergeſtohlenhaben.
Jn dem,im vorigenArtikel voraus-

geſchenenFalle, woderDeſerteurnicht
ausgeliefertzuwerdenbraucht,ſollen
dieKleidungsſtúcke,Waſen, Munitio-
neu,PferdeundEquipagenzurükgege-
benwerden,undwirdgegenwärtiger
Artikel treulichcrfüllt werden.
Art. 3. Die Deſerteurs werden

ſelbſtin demFalle ausgeliefert,wo es
ihnengelungenſeynſollte,ſichin den
DienſtderjenigenMachtaufnehmenzu -
laſſen,welchezuderenZurükgabeinGe-
máäßheitderobigenArtikelverbundeniſt,
Art. 4. Die BedientenderOffiz

ziere,welche,nachdemſieſicheinesVer-
brechensſchuldiggemacht,ihreHerren
verlaſſenhaben,oderwelcheohnePa-
piere,dienachweiſen,daßſtevonaller
Verpflichtungfreiſind,angetroffenwer-

dens



putés déserteurset comme tels re-
stitués.
Article cinq. Il serafaitpar

les hautes Parlies contractantes et
leurs Alliés défensetrès expresseà
leurssujetsrespectifs,d’acheterles
habits, armes, munitions, chevaux,
montures, équipageset généralement
quelque chose que ce soîit des dits
déserteurs,de leur donnerasìleou
passage,de les récéler, ou de faci-
liter leur évasion, le tout s0ousdes
peinesconvenable,
Ceuxqui aurontachetéde telsef-

fets seront tenus de les rendre sans
indemnité,
Article s1x, Il scradonnéaux

hommesjusqu'aumomentoù ils se-
ront remis à la Puissancedu service
de laquelle ils aurontdéserté,les
mêmesrationsqu'auxtroupesde la
Puissancesous la dominationde la-
quelle ils aurontété arrêtés,et il en
sera de même pour les rations de
fouragesà donneraux cheyanx.

Article sept. Pour enconurager
les Militaires, Officiersde Justice,
Gensd’armeset habitans, ectsujets
respectifs, à veilleravecplus d'atten-
tion à l'exécutiondu cartel, il sera
donné une gratificationde vingt-cinq
Francs à celui ou ceuxqui aurontar-
rêté un déserteurà pied, et de cin-
quante Francs pour
à cheval.
Article huit, Afin deprévenir

tout embarras sur le remboursement
de la nourrituredes hommeset des
chevaux,ainsìquesur le payement

un deserteur

den,ſollenalsDeſerteursbetrachtetund
als ſolcheausgeliefertwerden.
Art, 5. Von Seitenderhohenkon-

trahirendenTheileundJhrer Allürten,
wirdJhrenreſp.Unterthanen,beiAn-
drohungangemeſſenerStrafen, aus-
drúckli<hunterſagtwerden,dieKlei-
dungsſtü>ke,Waffen,Munitionen,Pfer-
de,Montirungen,Equipagen,oderúber-
hauptirgendetwasvongedachtenDe-
ſerteurszu kaufen,lezterenkeineZu-
fluchtzugebenundkeinenDurchgängzu
geſtatten,auchſiewederzu verhehlen,
noh ihreEntweichungzuerleichtern.
Wer folcheEffektenan ſichkauft,

wird ſie ohneErſag herauszugeben
angehaltenwerden.
Art. 6. Die Deſerteursſollenbis

zumAugenbli>,woſiederjenigenMacht
ausgeliefertwerden,in derenDienſtſie
ſtanden,dieſelbenRationenerhalten,
welchedenTruppenderMacht, unter
derenHerrſchaftſie ergriffenworden,
verabreichtwerden,undmitdenFou-
rage-Rationenfür diePferdewirdman
es ebenfo halten.
Art. 7. Umdiereſp.Militairper-

ſonen,Juſtizbcamten,Gensd'armen,
EinwohnerundUnterthanenzu ciner
genauernWachſamkeitin Vollziehung
desKartelszuermuntern,ſollcineGra-
tififaticnvonfúnfundzwanzig-Fran-
fendemoderdenjenigen,welcheeinen
DeſerteurzuFußarrctiren,undfürei-
nenDeſerteurzuPferdevonfunfzig
Frankenausgezahltwerden.
Art. 8, UmallenSchwierigkeiten

heiderVergütungderVerpflegungder
MenſchenundPferde,ſo wie beider
ZahlungderimvorigenArtikelſtipulir-

ten



de la récompensestipuléeen l'arti-
de précédent, il sera payé à ces
deux titres par la puissanceà qui se
fera le restitutiond’undéserteur,cin-
quantefrancspour chaquedéserteur
à piedetcentfrancspourun déser-
teur monté. Cette somme sera
délivréecomptant, sous quittance,
par le chefmilitaireà qui le déser-
teur seraremis,etau moyende cela,
on ne pourradepartet d'autrerien
exigerde plus ni pour nourriture, nm

ni pour aucunspour gratification,
autresfraisquelconques.

Article neuf. Les déserteurs
que les parties contractantesseront
dans le cas de faire restituer en
conséquencedes articles ci-dessus,
secrontconduits ct remis aux Com-
mandansdes placesles plus voisines,
à moinsquele Corpsauquellesdits
déserteursappartiennentne se trou-
vent plus près que les ditesplacesdu
lieu de PFarrestation,anquel cas les
deserteurs seront remis au Comman-
dantde ce Corps.
Article dix. SaMajestéle Roi

de Danemarc, sera 1nvile à acccder
à la préscnte Convention.

Article onze, La présenteCon-
venlion sera ratificeet les ratifica-
tions en seront échangéesdans le
delaidevingtjours,
Fait et sìgnéà Paris, le dixMai

mille huit centdouze.
Signé:LeBarondelrusemark.(L.S.)
Signé:LeDucdeBassano.(L.S.)

tenBelohnungvorzubeugen,ſollenzu
dieſenbeidenZwecken,von derjenigen
Macht,anwelcheeinDeſerteurausgee
liefertwird,funfzigFrankenfürjeden
DeſerteurzuFuß, undhundertFranken
für jedenberittenenDeſerteurgezahlt
werden.— DieſeSummewirdderMi-
litair-Chef,demdérDeſerteurúberge-
benwird,gegenQuittungbaarerlegen,
undalsdannwirdvonkeinerSeite,we-
derfúrVerpflegung,nochfúrBeloh-
nung,nochfür ſonſtigeKoſtenirgend
etwasmehrgefordertwerdenkönnen.
Art. 9. Die von denhohenkon-

trahirendenTheilennahMaaßgabeder
obigenArtikelauszulieferndenDeſer-
teurs,ſollendemnächſtenFeſtungskom-
mandantenzugeführtund überliefert
werden,eswäredenn,daßdasKorps,
zuwelchemdieDeſerteursgehören,ſich
demOrtederErgreifungnäheralscine
ſolcheFeſtungbefände,inwelchemFalle
dieDeſerteursdemBefehlshaberdieſes
Korpsübergebenwerdenſollen.
Art. 10, Se.MajeſtätderKönig

vonDännemarkwirdeingeladenwer-
den,gegenwärtigerKonventionbeizu-
treten.
Art 11. Die gegenwärtigeKon-

ventionſollratifiziret,unddieRatifika-
tionenſollen binnenzwanzigTagen
ausgewechſeltwerden.
GegebenundunterzeichnetzuParis

denzehntenMai, TauſendAchthundert
undZwölf.
gez.:derBaronvonKruſemark.(L.S.)

derHerzogvonBaſſano,(L.8.)

reih 2c.ausgewe<ſeltworden. (No. 111.)


	§. 1.
	Verfassungs-Urkunde für den Deutschen Bund.
	§. 2.
	§. 3.

	Verfassung
	I. Bundesgebiet.
	Artikel 1.

	II. Reichsgesetzgebung.
	Artikel 2.
	Artikel 3.
	Artikel 4.
	Artikel 5.

	III. Bundesrath.
	Artikel 6.
	Artikel 7.
	Artikel 8.
	Artikel 9.
	Artikel 10.

	IV. Präsidium
	Artikel 11.
	Artikel 12.
	Artikel 13.
	Artikel 14.
	Artikel 15.
	Artikel 16.
	Artikel 17.
	Artikel 18.
	Artikel 19.

	V. Reichstag
	Artikel 20.
	Artikel 21.
	Artikel 22.
	Artikel 23.
	Artikel 24.
	Artikel 25.
	Artikel 26.
	Artikel 27.
	Artikel 28.
	Artikel 29.
	Artikel 30.
	Artikel 31.
	Artikel 32.

	VI. Zoll- und Handelswesen
	Artikel 33.
	Artikel 34.
	Artikel 35.
	Artikel 36.
	Artikel 37.
	Artikel 38.
	Artikel 39.
	Artikel 40.

	VII. Eisenbahnwesen
	Artikel 41.
	Artikel 42.
	Artikel 43.
	Artikel 44.
	Artikel 45.
	Artikel 46.
	Artikel 47.

	VIII. Post- und Telegraphenwesen
	Artikel 48.
	Artikel 49.
	Artikel 50.
	Artikel 51.
	Artikel 52.
	IX. Marine und Schiffahrt
	Artikel 53.
	Artikel 54.
	Artikel 55.

	X. Konsulatwesen
	Artikel 56.

	XI. Reichskriegswesen
	Artikel 57.
	Artikel 58.
	Artikel 59.
	Artikel 60.
	Artikel 61.
	Artikel 62.
	Artikel 63.
	Artikel 64.
	Artikel 65.
	Artikel 66.
	Artikel 67.
	Artikel 68.

	Schlußbestimmung zum XI. Abschnitt
	XII. Bundesfinanzen
	Artikel 69.
	Artikel 70.
	Artikel 71.
	Artikel 72.
	Artikel 73.

	Schlußbestimmung zum XII. Abschnitt
	XIII. Schlichtung von Streitigkeiten und Strafbestimmungen
	Artikel 74.
	Artikel 75.
	Artikel 76.
	Artikel 77.

	XIV. Allgemeine Bestimmungen
	Artikel 78.



